


SERIES 

LIBRARY 
5 uthern California 

SCHOOL OF THEOLOGY 
Clarem nt, Cal fo nia 

A s der Bibliothek 

von 

Walter Daier 

geboren 1877 
gestorben 1960 



- eintache r Nummer 50 0 Pr, 2 aahendene so DR | 
= mn 1 M., gebunden 1 M. 30 iz 5 
% | Benlieh ie ‚geb. ı m a. 



Die Reiigtonsgefehiehttichen Volksbücher find ‚keine 
23 endeten ‚Vor allem haben fie mit den mancherlei 

: , Verfuchen, dem „Volk“ durch tendenziöfe Beichwichtigung 
. „die Religion zu. erhalten“, nicht das geringite zu tun. Si 

. wollen Religion, Chriftentum und Rirche hiftoriich | 
x verftehen lehren, aber nicht „verteidigen“, Das Verft 
nis, das fie vermitteln, fuchen fie bei der ftrengiten Wifje 

 fchaft von der Gefdhichte der Religion. Sie werden desha 
(ohne es zu wollen) im Volke vieles zeritören, was heute 
BAR zwar mit ‚dem theologiihen Anipruch auftritt, ‚bewiefene 
Wahrheit zu fein, in Wirklihkeit aber den Sorfhungen = 
der gelehrten Welt nicht Itandgehalten hat. Sie ‚werden 
(ohne danad zu ftreben) im Volke das befeftigen, was 

durch ehrliche Wiffenihaft und ihr gegenüber fich als Wirk 
lichkeit erwiefen hat. Die Abficht der Volksbücher. it ledigih 
die: auf offene Sragen — offen und befcheiden. a ar 
‚ begründete Antworten zu ‚geben. 3 

‚Solcher ‚offenen. Stagen giebt es heute viele, ın heut 
wird im deutfchen Volke die Entfremdung von der Religio 

‚ nicht mehr als „Sortfchritt“ empfunden. Religion ift wiede R 
ein Lebensproblem für das Volk und feine Sühre Be 
"und furchtlos wollen die Religionsgefhichtlihen. Volks» 

Sr bücher die ‚Srageitellung, die ihnen bier. entgegengebrad: 
Wird, Zu der. ihren madhen. Inden Volksbüchern follen die 
\ Sragenden, denen der Religionsunterricht und die offiziel ex 

. -Rirche die Antwort Ihuldig geblieben find, eine gut-deutfche 
Antwort. ohne Börner und Zähne finden. . Wir ‚erblicken 
die Volkstümlichkeit unferer Bücher in eriter. £inie in der 

Sn [lichten und. ‚ehrlihen Rlarheit, mit der die Dinge. fo ge 
... f&hildert werden, wie fie ‚heute: die beiten unter den vor 
ae urteilslojen Sadkennern liegen. fehen. 3u folder. Rlarhı 
rechnen wir, daß in den Darftellungen der zei 
... genau an derjelben Stelle Sragezeihen ftehen, wo 
Sn Wifenfhaft welche fett. Sie jet oft welhe SS 

. .... Dervorragende Sadjleute haben fh in großer Anzahl = 
. „bereit gefunden, ihre Rräfte in den Dienft unferes & 
0 zM ftellen. Es foll fortan nicht ‚mehr heißen dü 

En e führenden Theologen hätten kein Va für dc > 
langen unjerer gebildeten Laien. BE = 
ED unfre Arbeit für Die | „Rirhe® unbequem ift, haben * 

‚wir nicht zu fragen. Wir denken aber do: eine Rirhe, 
die aus dem Eifer um das. reine Wort Gottes geboren N 
Mt und allein auf den Glauben. fih gründet, follte nicht 
ER Surcht, fondern Sreude über die Volksbücher haben. : Denn 
S ‚die eaiene famt ihrer Sorfchung macht zwar. nicht felig 

Fortsetzung auf der 3. Umschlagsei e. 
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“Ein Nachschlagewerk für alle ı re- 

. ligiös interessierten Gebildeten, 

N a zugleich ein Handbuch zur ‚Orien- 

tierung über alle Fragen de Re- 

ligion und des sittlichen, sozialen 

. ı geistigen und Kulturlebens 

in Geschichte und Gegenwart: 5 
‚Bandwörterbuch 

in gemeinverständlicher Darstellung 

Unter Mitwirkung von 

Hermann Gumkel und Otto Scheel 

herausgegeben von 

Friedrich. Michael Schiele. 
‚Erster Band. Von A bis Deutschland. 

XVII und 1064 Seiten Lexikon-Oktav. 

= mit 6 Tafeln und 38 Abbildungen im Text, 

bskriptionspreis Mm. 23.—. In Balbfranz gebunden M. 26.—. 



- Bei diefem großangelegten Unternehmen handelt es fich Eine Beftin 
muüng und feiner ganzen Anlage-nach nicht um ein Spezjialwert für Theo 

logen. Das Handwörterbuch wendet fich vielmehr fchlechterdings an alte 
die ein felbftändiges Intereije an der religisjen Bewegung der 
Gegenwart nehmen. Diejen Kreifen tjt nur mit einem Xachjchlagewe 
gedient, das den. ın feinen Artikeln behandelten Stoff viel weniger eng. 
grenzt, als es in, Werfen, die font etwa zum Dergieiche herangezogen ı werden 

 Fönnten, der Sall war. Seit die Philofophie und. die Einzelwifienjchafe 
ten, die Literatur und die Kunft, die Politik und das Wecht, die 
Dolkswirtichaft und die Dolfserzicehung nicht mehr Dienerinnen t 
"Kirche und NMlägde der Theologie find, haben fich die der Religion zugewan 
ten Seiten ihres Wefens in ihrer $reiheit eigenartig neu entwidelt. Diefe 
Entwidlung in den Kreis der Beobachtung einzubeziehen und nicht nur il 
Aüdwirfen auf die zünftige Theologie und die offizielle Kirche, fondern fie 
felbft darzuftellen: das tft die befondere und neue Aufgabe, 
die dem Handwörterbuch „Die Religion in Gefchichte und Gegenwart” geftellt ift. 

Der Einband ift nach einem Fünftlerifchen Entwurf in dunkelblau m 
Zeder mit Seinwanddedel in paffender Sarbe ausgeführt, Aufdrud und Rü den 2 
in Gold. Der Band bildet fomit eine Sierde jeder Binliorhet: y 



Aus, einer hesprechung 
von Berrn Pfarrer Traub: 

men der Wissenschaft zu vereinigen und sie in einem Dach- 
schlagewerk, wie die Konversationslexika sind, für jedermann 
über die Religion und die zu ihr gehörenden oder von ihr 
berührten @ebiete alles Wissenswerte klar und deutlich zu- 

sopbie und Kunst müssen darum ebenso berücksichtigt werden, 
wie die grossen Gebiete der ausserchristlichen Religionen. Wie 
fragt man oft über dieses und jenes, was uns in der Bibel 
unklar ist! Wieviel Fragen bat der Babel- und Bibelstreit, 
bat der Monismus, hat die soziale Frage, hat der Apostolikums- 

streit angeregt! Nun ist es gerade für den Laien lästig, da 
die einschlägige Eiteratur zu sammeln. Dazu ist es kost- 

- spielig. Oder man greift zu Meyer oder Brockhaus, und findet. 

ein Gebiet wie Animismus. Auf all diese Tragen ausreichende, 

aber ‚knappe Antwort in kurzen und langen Artikeln, alphabe- 

tisch geordnet durch Illustrationen unterbrochen, zu ‚geben, er 

ist der Zweck des Unternehmens. 
A Wie viele Redakteure werden dankbar sein, wenn SE 
ches Werk auf dem Bureau haben! Die Eehrer und Lesege- 
sellschaften, all die verschiedentlichen Schulanstalten und 
; ‚Bibliotheken müssen solches Werk zum Öffentlichen Gebrauch 
e ‚ausliegen haben, wie man heute Brockhaus oder Meyer nach- 
E ‚schlagen kann. Also Dank dem tüchtigen Verlag Mohr in Cü- 

bingen, Dank dem tüchtigen Herausgeber Schiele in Berlin, Dank 

all den Mitarbeitern. $olches Unternehmen bedeutet eine 

‚Grosstat und ein Wagnis. Wer wird dafür sorgen, dass es 
gelingt ? £hristliche Freiheit v. 27. Sept. 1909. 

(Hervorbebungen vom Verlag.) 

; Derlag von 3. €, B. Mohr (Paul Sieber) in Tübingen. 

Der leitende Gedanke ist der: die besten führenden 1a ar 

sammenstellen zu lassen. Volkswirtschaft und Recht, Philo- 

dort nur Andeutungen oder schiefe, ja falsche Sachen, z. B. über Na: 



Die Religion in Gefchichte und Gegenwart. 

In Schul: und Lehrerbibliotheken 

ist das Werk fast unentbehrlib.. Zahlreiche Pädagogen haben 

sich bereits in /günstigstem, Sinne über den Bildungswert dieses 

Lexikons ausgesprochen. U. a. schreibt Herr Schulinspektor 

Oppermann in der „Preussischen Lehrerzeitung“: 

„Besonders gefällt es uns, dass auch bei der Geschichte. des 

Ehristentums die Hauptsachen deutlich hervorireten, und dass 

der Nachdruck auf der neuesten Zeit und der Gegenwart 

liegt. Wen wollte es endlich nicht Treuen, dass ein Heraus- 

geber an der Spitze steht, der lange im Dienst der Schule 

gearbeitet und unsere Spezialfragen glücklich gefördert 

bat? Eine günstige Vorbedeutung, dass sein gewaltiges Un- 

ternehmen auch in erster Einie der Schule — diese in ihrem 

ganzen Umfange verstanden — wieder zugufe kommt. Und 

wie einst Reins Enzyklopädisches Handbuch trotz gleich teuren 

Preises so schnell sich Freunde errungen bat, dass bei Vollen- 

dung der I. Auflage das letzte Exemplar verkauft war, so win 

schen wir: diesem — wie es scheint — jenem ebenbürtigen 

Werk einen gleich schönen Erfolg. 

a. 4 Bände von je 1000 Seiten Gesamtumfang (Abo 

— —_ otwa 00—100 Mark verteilen sich auf ca. 
Die Kosten 4 Jahre und betragen durchschnittlich 

[pro Mona | nur I—2 Mark. Selbst für das 

r ist die Anschaffung - also | 
bescheidenste Bücherbudget dürkbäus-erschwingi: as 

Derlaa von 5 ec. Mohr (Paul Siebe) in Tübingen. 

1909. Nr. 301. Druck von 5. Laupp jr in Tübingen. 
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Die Rirchen und Sekten 
des Chriftentums in der 

Gegenwart a Von Profefjor D. 
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Religionsgejhichtlihe Volks: 
bücher für die deutfche chriftliche 

Gegenwart. IV. Reihe, 11./12. Reit. 
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Sriedrih Michael Syıielea a 

ASPIRE FI FZTSJSSEJATZTZTS TA FESTE) 

Tübingen 1909. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 

AA ADD DAAD DAAD) 



Copyright 1909 by J. C, B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 

Alle Rechte, einfchließlich des Überjetungsrechts, vorbehalten. 

Druk von B Laupp jr. in Tübingen, 



EALKÖKEKKONKOKOKOKOKOKAOANOKONIOKKDIOIOKDLOOIAOKDIONO O 
OUT oO OO ER 

V 

% IN 

oe N 
% x 

® 

Ne ON) AS) Yyo\M 
BAR, | () N 

Ari; SIR 

EDEN 

\ Ö) | | L SIRIOH A &) 

RR NN AN SHLAIILSSRNTERN RSS 

“ 

Einleitung. 

Wer in der Gegenwart das Chrijtentum oder die ge- 
jhichtliche Gruppe der „Chriften“ von außen anjieht, etwa 
ein Japaner oder Chinefe, wird es fchier unmöglid) fin- 
den, fich diefes Gebiet als eine religiöfe Einheit, fei es 
audy jehr relativer Art, zu vergegenwärtigen. Er wird 
vielleicht meinen, es handle fich unter einem jtehen ge= 

bliebenen Namen doch höchitens um eine kulturelle Ein- 

heit. Als vor zwanzig oder dreißig Jahren die Runde 

auftauchte, Japan wolle das Chriftentum als Staatsreli- 

gion einführen, hieß es zugleich, es werde eine Rommij- 

fion nad) Europa gejchickt werden, welche die verjchiede- 

nen dortigen Sormen des Chrijtentums, die hauptjäcdhlichen 

Gejtalten von chrijtlicher Staatsreligion, die es dort gebe, 

ftudieren folle, um dann Vorfchläge zu machen, welche 

„Staatskirhe“ man als Vorbild und nächiten Anjichluß 
für Japan ins Auge fajjen könne. Es hieß zum voraus, 

die Staatskirche von England, das anglikanifche Chrijten- 

tum, werde wohl gewählt werden, es jcheine dem Volks» 

charakter und den religiöjen Volkstraditionen am ehejten 

einen wirklichen Übergang zum Chrijtentum zu geitatten. 

In Wirklichkeit ift aus dem Plane, das Chrijtentum in 

Japan offiziell zu macdyen, wenn er je ernjtlich bejtanden 

hat, nichts geworden: die Rommijjion wäre gewiß hilf: 

und ratlos zurückgekehrt, dann wenigjtens, wenn fie 

irgendwie durch die Sormen hindurchdringend gejucht 

hätte, die Stage darauf zu richten, welches das beite, 

226433 1" 3 



gar das richtige Chriftentum fei. Wir Chriften felbjt find 
an die harten Gegenfäte in der Chriftenheit, den Rampf 
verfchiedener Rirchen, deren jede überzeugt ift, das Chri- 
ftentum am reinjten, jedenfalls beffer als die andern er- 
faßt zu haben und am richtigften in Organifationsformen 
zu vertreten, gewöhnt. Viele find unter diefen Streitig- 
keiten ziemlich gleihgültig geworden gegen die Differen- 
zen der Rirchen, fie bleiben in der Rirche, in der fie ge- 
boren find, weil fie ihnen lettlich noch am eheiten jym- 
pathifch ift, auch am eheiten etwas bietet, foweit fie über- 
haupt religiöfes Bedürfnis und Interelfe haben. Aber es 
find höchit unbeftimmte Vorftellungen, die die meijten von 
der Sonderart ihres angejtammten Chriftentums, der 
Rirche, zu der jie nun einmal gehören, befitzen, gejhweige 
daß fie von den andern Rirchen ein klares Bild hätten. 
Was im Solgenden geboten werden foll, Rann nur in den 

äußerjten Umrifjen klar zu machen verjuchen, welche Be- 
wandtnis es mit der Eigenart der verfchiedenen Rirchen 
hat, wiefern fie alle zum Chrijtentum gehören und wie 
fie fich ideell zu einander verhalten. Von dem Rampfe, 
in dem die Rirchen praktifcdy ftehen — fie leben nun ein- 
mal nicht friedlich nebeneinander und es foll nicht zum 
voraus gejagt werden, ob das zu beklagen oder zu be- 
grüßen ift —, darf, ja muß gejchwiegen werden. €s kann 
jih nur darum handeln, die maßgebenden Grundideen und 
die wefentlichen, prinzipiellen Injtitutionen fo weit zu be- 
leuchten, daß fie für fich felbjt und im Verhältnis zu ein- 
ander verjtändlich werden. Theologijches Detail bietet 
demjenigen kein Interejje, der nocy keinen Blidk gewon- 
nen hat für die Durchherrfchenden geijtigen Intuitionen 
und praktifchen Tendenzen, die die einzelnen Ronfeffionen 
mit dem Gedanken vom Chrijtentum verknüpfen. Es 
kommt alfo darauf an, den Verfuch anzuftellen, foweit 
ji) das machen läßt unparteiifch, einfach) eine Orientie- 
rung über das Woher und Wohin der Rirchen im großen 
3u jchaffen. 

1. Die Idee der Rirche. 

Wer die Rirchen fchildern will, muß vorab wiffen und 
jagen, was die Rirche ift. Natürlich hat er darüber nicht 
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fo zu reden, wie es der Dogmatiker tut. In der Dogmatik 

ipricht man von der richtigen, „wahren“ Idee der Rirche. 

Wie man diefe Idee gewinnen kann, ijt eine Sache für 

fi) und jedenfalls da nicht zu erörtern, wo die Bijtorie 

das Wort hat. Der Dogmatiker mag es auf fich beruhen 

laffen, ob die Idee der Rirche in der Gejchichte jemals 

rein erfaßt oder gar mit Bewußtjein verwirklicht worden 

ift: ihm kann und muß es an Sich gleichgültig fein, ob 

die Idee der Rirche anher noch bloß ein Ideal bedeute. 

Umgekehrt hat es für den Bijtoriker kein Intereffe, ob 

die in der Gefchichte regierende Idee von der Rirdhe eine 

zulängliche, für den chriftlihen Gedanken zutreffende oder 

hieran gemefjen eine unreife, einjeitige fei. Was für die 

ganze Gejhichte gilt, gilt auch für ihren Anfang: es ift 

für den Bijtoriker nit (fo wenig als für den Dogmati- 

ker) belangreih, ob die Gefchichte der Rirche, diefe Ge- 

ichichte, die mit der Zeit eine Mehrzahl von Rirchen her: 

vorgebradht hat, mit einem „richtigen“ Gedanken einfette. 

Aber was für den Biftoriker gar nicht gleichgültig, viel» 

mehr äußerjt belangreid) ift, das ijt die tatfächliche Idee 

von der Rirche, die die Rirchengejchichte beherricht hat 

und die diefe Gefchichte eingeleitet hat. 

Wir müffen, um die gegenwärtigen Rircyen zu ver: 

jtehen, zurückgreifen in die Zeit, wo fie alle noch als zu= 

künftige im Schoße der einen Rircdhe ichlummerten, wo 

es nody eine ungefpaltene Rirhe gab. Zwar Parteien 

haben in der Chriftenheit von Anfang an beitanden, und 

vielleiht von ihrem erjten Auftreten an hat es bewußte 

Ronkurrenten zu derjenigen Gruppe gegeben, die die 

Mutter der jetigen Rirchen ift. Die Chriften, die fih als 

„die Rirche“ bezeichneten, jahen in ihnen nicht ihresglei- 

chen. Aber „Chriften“ wollten auch ihre mehr oder 

weniger vordringlichen Gegner fein, fie wollten meift audı 

den Titel „Rirhe“ führen, ja nahmen ihn recht eigentlid) 

für fich mit oder gar aud für fic allein in Anfprud. 

Wenn man alle diejenigen chriftlichen Gemeinjchaften, die 

nicht bloße „Richtungen“, „theologijhe Schulen“ oder 

dergleichen innerhalb einer Rirche repräfentieren, die viel- 

mehr fich „verfelbjtändigen“ und einen ausgeprägten Son- 

dertypus von Chrijtentum bedeuten, Rirchen nennen will 

5 



und darf, fo mag man auch ruhig fchon in ältefter Seit 
von „Rirhen“ reden. Was man da als Judendhrijten- 
tum und Beidenchrijtentum auftreten fieht, hat im Grunde 
den Charakter von zwei Rirchen. Vollends hat es im 
zweiten Jahrhundert — auch ganz abgefehen von den Ge- 
meinfchaften, die man unter dem Namen der „Gnofis“ 
oder des „Gnojticismus“ zufammenfaßt (das waren große, 
in vielen Beziehungen interefjante Mifchbildungen zwijchen 
Chriftentum und meijt alten orientalifchen, babyloni- 
jchen, ägyptifchen Rulten) — ich fage: vollends hat 
es im zweiten und dritten Jahrhundert fchon eine Mehr- 
zahl von Rirchen gegeben: neben der eigentlichen, die 
lic) durchfetste, 3. B. die Rirche des Marcion (eines von be- 
jtimmten paulinifchen Gedanken erfüllten Mannes aus 
Rleinafien, der aber fajt überall, zumal au) in Rom An: 
hänger fand; Tum 150) und die Rirche des Novatian (eines 
ernten, jtrengen Römers, der umgekehrt bis nad) Rlein- 
alien hin und darüber hinaus Gemeindebildungen ver: 
anlaßte; zweite Bälfte des dritten Jahrhunderts). Aber 
diefe Rirchen (es wären noch mehrere andere aus der 
gleichen Seit zu nennen) haben jich nicht gehalten. Sie find 
früher oder fpäter, zum Teil doch erjt nad) jahrhundert- 
langem Bejtande, untergegangen. Die Rirche, die fich 
ihnen gegenüber behauptet und erjt jpäter fich gejpalten 
hat, bezeichnete fich felbt als die „Ratholifche Rirche“. 
So nennt ich heute mit eigentlihem Nachdruck nur die 
Rirhe des Papites, die römijche Rirhe. In der Sade 
(jo weit jie fie verftehen) erheben alle heutigen Rirchen. 
Anfprud) auf diefes Prädikat, immerhin mit Unterfchieden, 
wie fi) noch zeigen wird. 

Doch was bedeutete nun in jener alten Zeit das Wort 
„Rirhe” ? Es war nicht die einzige, aber fehr früh die be- 
vorzugteite Selbjtbezeichnung jener Gruppe von Chrijten, 
die fich als die „Ratholifche“ allen andern Gruppen entge- 
genitellte und die die Rirchengefchichte im großen bejtimmt 
hat. Unfer deutfches Wort „Rirche“ ift von unficherer Ber- 
kunft: es ijt immerhin wahrfcheinlicy, da es die Umfor- 
mung des griechifchen Worts kyriakon ijft und dann das 
„Baus des Berrn“ bedeutet. Das altlateinifche Wort 
ecclesia (erhalten in franzöfijch eEglise) ift eine unmittel- 
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bare Entlehnung aus dem Griedhifhen. Es ift fachlich, 
oder in der fpradhlichen Grundvoritellung, nahe verwandt 
mit dem ebenfalls griechifchen Worte synagoge. Wie die- 
fes bedeutet es „Verfammlung“ ‚ nur unter dem Ne- 
benbegriffe der „Einberufung“. Die ecclesia ift eine einberu- 
fene Verfammlung; in Athen war es die Vollverfammlung 
der durch öffentlihe Ausrufer eingeladenen „Bürger“ 
der Stadt, welche die eigentlich oberjte Regierungsinitanz 
bildete. Es ift begreiflih, daß das Wort einen feier: 
lichen, fejtlihen Rlang bekam. Denn es handelte fidh 
um Wichtiges, Großes, wenn die ecclesia zufammentrat. 
Das Wort synagoge hat nicht diefen hohen Rlang. €s 
bezeichnet überhaupt jede Verjammlung: eine (Menfchen= 
menge, die „zufammengeführt“ ift, vielleiht nur durch 
einen Zufall (alfo auch einen bloßen „Zufammenlauf“), 
oder auch durd eine geläufige Sitte.e So bezeichnet es 
u. a. die Sabbatsverfammlung der Juden. Die Chrijten 
haben lich und ihre Verfammlung offenbar urjprünglich 
jpeziell in der Abjficht, fi) von den Juden (mit denen fie 
ja oft verwechjelt, mindeftens zufammengeftellt wurden) 
zu unterfcheiden, nicht als synagoge, fondern als ecclesia 
bezeichnet. Aber die Juden kannten auch eine Selbjt- 
bezeichnung als ecclesia und der Sinn, in dem fie diefe 
übten, gibt uns erjt vollftändig Aufjchlug darüber, wes- 
halb die Chriften audy oder gerade ihrerfeits fie annah- 
men und — fo muß man ja nun wohl jagen — jie den 
Juden entwanden. Wenn oder fofern die Juden jid) 
synagoge nannten, fo dachten Jie an ihre einfadhe tat- 
fädhliche Erjcheinung als „Gemeinde“, fpeziell als „Orts- 
gemeinde‘. Der Titel ecclesia war im Spradhgebraud) 
referviert für das Gefamtvolk, Ddiefes wieder in jeiner 
ldealität und in eigentlich religiöfer Vergegenwärtigung, jo 

wie es die „Gemeinde des wahren Gottes", das „wahre 

Gottesvolk“ zu fein glaubte. Die Chrijten beurteilten die 

Juden als folche, die den Namen „Gottesvolk“ verwirkt 

hätten, feit fie Jefus, den Meilias, an das Rreuz ge- 

bracht. Das rechte Gottesvolk fei in der Chrijtengemeinde 

zu fehen. Diefe fei das „geijtliche Ifrael“ und als Ge- 

meinde des „Meffias (griehifh: Chrijtos) Jefus“, als Ge- 

meinde derer, die der neuen, endgültigen, „letzten“ und 

7 



darum erjt vollkommen wahren Offenbarung Gottes 
Glauben entgegenbringen, nunmehr das, was Ifrael ge- 
wefen, die ecclesia. Man muß bei le&terem Worte, um 
es ganz zu würdigen, natürliy immer einen Genitiv 
hinzufügen. In Athen war die ecclesia die Gemeinde, 
die Vollverfammlung „der Bürger“. Die Chriftenheit 
(zuvor Israel) war die ecclesia, die Gemeinde, die Voll- 
zahl der eigentlichen „Gottgläubigen“. (Sie konnte aud 
die ecclesia „Gottes“ oder „Jefu des Meffias“ heiken). 

Der Name ecclesia Rann uns noch weiter führen. Wo 
und wie kam fich denn die Chrijtenheit als eine folchevor ? 
Die Antwort darauf ift eine fehr einfache, fih bald ein- 
jtellende, aber überaus folgenreihe. Die Chrijtenheit er- 
faßte jich als ecclesia da, wo fie fich als Vollverfammlung 
jah, und das gejchah wefentlic nur dann, wenn fie fich 
vereinte, um das „Brot zu brechen“, alfo in der Seier 
des AMbendmahls, bei der regelmäßigen, bald mit typi- 
Ihen Gebeten und Gefängen verbundenen Wiederholung 
der Bandlung, mit der der Berr, feinen Tod deutend und 
feinen Jüngern als ihr Beil klarmacdyend, Abjchied . 
genommen hatte, ehe fich fein Gejchick auf Erden erfüllte. 
Damit hängt es zufammen, daß der Gedanke der Rirdye 
in der Gefchichte jo überwiegend als ein kultifcher Ge- 
danke wirkfam ift. Die Chriftenheit löfte fi vom Juden: 
tum, unterjchied fih vom Beidentum, gejtaltete fih po: 
fitiv zu einer Gemeinde, vergegenwärtigte fich felbit als 
jolde ihrer Idee nach mit dem feierlichen Hochgefühl der 
eigentlichen, intimen Selbftfchäßung, indem fieihren Sonder: 
gotiesdienjt beging, fih kultifch um den Meffias fcharte, 
der nach feinem Worte (Matth. 18, 20) überall gegen- 
wärtig und „mitten unter ihnen“ war, wo „zwei oder drei“, 
alfo auch eine ganz kleine örtlihe Zahl von Gläubigen 
„in feinem Namen“, bei feinem heiligen Mahle fich „ver- 
fammelte“. Man wird nie die Rirchen, zumal ihr Ver- 
hältnis zu einander, ihre Uebereinftimmung und ihren 
Unterfchied, richtig deuten, wenn man nicht beachtet, dafs 
der Urgedanke der Rirche in der Praxis ein kultifcher 
war. 

„In der Praxis“ — alfo gab’s dody au) fo etwas wie 
einen „theoretijhen“ Gedanken, der vielleicht anders 
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praktijh werden konnte? Was war überhaupt der In- 
halt der Selbftihäßung, der Gewißheit der „Rirche” von 
fih felbjt, wie fie fich in kultifcher Seier, in einem inneren 
Erleben, einitellte, dem Erleben in der Bandlung des 
„Brotbrechens“, der Vergewifferung über die wirkliche 
ftetige Gegenwart Jefu des Mefjias? Darüber liege 
fi) viel jagen und kann hier doch nur in der Rürze geredet 
werden. Es handelt fich dabei um das Verjtändnis von 
zwei Begriffen der alten Chrijtenfpradje, um den Begriff 
des „Geijtes“ und um den der „Beiligen“. 

Es war den Chriften geläufig, fi als Gemeinde, als 
Rirhe mit dem Prädikat „heilig“ zu bezeichnen. Die 
Chrijten nannten ih als Perjonen richt nur „die Gläu- 
bigen“, fondern aud) „die Beiligen“; die Rirche als folche 
wurde gepriejen als die „heilige Rirhe“. Was hieß das? 
Wir haben für wenige altcriftlihe Begriffe fo fehr das 
Verjtändnis verloren, wie für diefen. Er verweijt uns in 
die überweltlihde Sphäre. Wenn die Chriften fich die 
Beiligen nannten, fo drückten fie damit aus, daß fie in 
gewifjer Weife gar nicht auf Erden lebten, daß fie fich 
nur wie Sremdlinge in der gegenwärtigen Welt anfähen 
und eine „Beimat“ hätten, die über diefe Welt hinaus- 
liege. Sie gehörten im Glauben und in realer Verbun- 
denheit (wie immer wieder das Abendmahl beweife, ja 
zur Empfindung bringe) zu dem Meffias Jefus. Der 
aber war im Bimmel, jftammte als Erdengajt aus dem 
Bimmel, war nad) feinem Tode „auferftehend“ in den 
Rimmel wiedereingegangen, hatte aber verheißen, den 
Bimmel, das „Gottesreih“ mit der Erde zu vereinen, 
„wiederzukommen“ und die Seinen, die „Kirche“, einzu- 
führen in das „obere Jerufalem*, das mit herabkommen 
werde und worin fie dann „Anteil haben würden an dem 
Erbteil der Beiligen im Lichte (= der Engel)“. Sragen 
wir, was denn die Art, das Wefen, der Vorzug des 
Bimmels vor der Erde im Sinne der alten Rircdhe 
war, jo wird da der zweite oben genannte Begriff, der 
des „Geijtes“ wichtig. Pieß diejer folenn der „heilige 
Geift“, fo kennzeichnet ihn das als zum Bimmel gehörig, 
vom Bimmel kommend, mit dem Bimmel verbindend. Er 
ift recht eigentliy das Pimmelselement und wurde in 
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einer Anfchauung erfaßt, die volljtändig nur der begreift, 
der die lange Gefchichte kennt, in der fie fih jchon in 
Iirael herausgearbeitet hatte, unter dem Eindruck der 
lebendigen Perjon Jeju aber gereift war. Der Geijt ijt 
der Gegenjaß zum Sleifh. Nun ift in der Chriftenfprache 
das Sleifh nicht bloß die Sinnlihkeit am Menjchen. 
Auch nicht bloß die Sinnenwelt im großen, die „Natur“. 
Sondern es ijt den alten Chrijten das Ganze der kon- 
kreten, auch geiftigen Weltinterejjen. Alles was nur 
„von unten“ ftammt, in der Welt allein wurzelt, ift „Sleifch“. 
Auch die feinen, hohen Erzeugnijfe der Rultur gehören 
in die Sphäre des „Sleifhes“. Und überall fteht diefem 
der Geijt gegenüber wie ein anderes, neues, voll erit 
jeit dem Meffias Jefus und durch ihn offenbar, verjtänd- 
lih und mächtig gewordenes Element. Sleifch ift die Welt, 
die man „vor Augen“ hat, die umgebende Außerlichkeit 
mit ihrem Glanze, ihrer Berrlichkeit, ihren Reichtümern 
und ihrer „Luft“. Geift ift die „andere Welt“, die man 
nicht fieht, jondern glaubt, eine zur Zeit noch verborgene, 
nur in einzelnen Proben jpürbare, aber einer nahen Ent- 
hüllung entgegengehende Wirklichkeit. Und diefe Wirk- 
lichkeit, die „obere“ Welt, die Gottesiphäre, ift die eigent- 
lihe Wahrheit des Seins. Die gegenwärtige Welt ift 
voll Schein. Ihre £uft ijt legtlich Trug. Sie ift auch nicht 
itark, jondern fhwah. Sie befteht nur, folange Gott 
will. Der „Geift“ ift mächtiger als das „Sleiih“. Er 
bezeugt fich fchon jetzt in Wundern aller Art. 

Wären Ddiefe Vorftelluingen das Ganze der Idee vom 
Geijte, jo wäre die „Rirche“ wohl untergegangen in Phan- 
tafien und fchwärmerifchen Boffnungen. Ihr Bödhites, 
Bejtes möchte dann wohl die Askefe, die Enthaltung vom 
Sleijche in feiner elementarjten, der Perfjon am unmittel- 
bariten nahe tretenden Sorm geworden fein. Es fehlt in 
der alten Chriftenheit nicht an religiöfer Phantajterei und 
möndhijcher Enthaltfamkeit. Aber es war noch ein we- 
terer Saktor in der Idee vom Geijte wirkfam, einer der 
recht eigentlih an der Perfon Jefu hängt: und der ha 
der religiöfen und fittlihen Schwärmerei ein 3iel gejett, 
lie nie alleinherrfchend werden lafjen. Nicht umjonft hatte 
der Apojtel Paulus gelehrt: „Der Berr ift der Geift“. 
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Die konkrete Anfchauung der Perfon Jefu, das unver- 
löichlihe Bild feiner Art, das er hinterlaffen hatte und 
welches die „Evangelien“ bewahrten, hatte der Idee vom 
Geijte einen Zug eingefügt, der von der „Rirche“ ftets be- 
merkt und auch betont worden ijt, einen Zug, der aller 
bloß negativen Beurteilung des „Sleifches“ und aller 
bloßen Ergößung der Phantafie an irrealen Jenfeitsbil- 
dern eine Grenze gab. Es war durd Jefus dem Ge: 
danken vom Bimmel, vom Gottesreich, von der kommen- 
den Welt, von allem dem, was Wahrheit im Unter: 
ihiede vom Schein, was Rraft im Unterfchiede von 
Schwäche, was Leben im Unterfchiede vom Tode, was 
Ewiges im Unterfchiede von Vergänglichem fei, fagen wir 
nun wieder (in der Sprache des Paulus, die fich in der 
„Rirhe” fortfeßte): es war dDurdy Jefus dem Gedanken 
von allem, was Geijt fei im Unterjchiede vom Sleifche, die 
Erkenntnis eingefügt, daß es auf eine pojitive Gefinnung 
und Willensbetätigung ankomme, die der Liebe Die 
Rirche hat nie das Verfjtändnis dafür verloren — obgleich 
es oft jchwacdh in ihr war und wenig befolgt wurde — daß 
das Köchjte im Bimmel, vor Gott und an Gott, demzu- 
folge au) am „Gottesmenfchen“, am Anhänger Chrifti, am 
„Gläubigen“, am „Beiligen“ die Liebe fei. Gehört es zur 
Selbjterfafjung der Chrijtenheit als Rirche, daß fie in eine 
andere Welt gehöre, daß fie im Rontakt ftehe mit dem 
Bimmel, fo hat ihr das immer mitbedeutet, daß in ihr die 
Liebe ihre Stätte haben müffe. Und fie hat in ihr immer 
eine Stätte gehabt. „Wohlzutun und mitzuteilen“ hat die 
Rirche nie ganz vergejfen. Das hat ihr auch einen un- 
zerreigbaren 3ujammenhang mit der Welt des „Sleifches“ 
gegeben. Sie hat immer anerkannt, daß fie „helfen“ 
müjje, gegen die Not nicht gleichgültig fein dürfe. Es 
war immer wieder zu erkennen, daß die Liebesgefinnung 
und die Brüderlichkeit, die im eigenen Rreife geübt wurde, 
vollends aber Bilfsbereitjchaft, verzeihende Güte ujw., die 
ih nach außen betätigte, alfo der „Welt“, den „Seinden“ 
jich mit zuwandte, das ftärkjte Mittel der Propaganda 
war. (Dan darf aber hervorheben, daß es keineswegs 
bloß der Wunjch oder das Bedürfnis der Ausbreitung 
war, was die Rirche bei dem FLiebesgebot fejtgehalten 
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hat, fondern eben ein bleibendes Erbe in der Geiftes 
und Bimmelsidee, das fie von Jefus hatte. Die Liebe 
im Sinne Chrijti macht eben nicht Balt beim „Sreunde“, 
beim „Bruder“. Und deshalb hat die Sittlichkeit der 
Chrijtenheit, der Rirche, immer einen Rontakt mit der 
Welt behalten. Sie ijt nie in Weltflucht aufgegangen! 
Nur begreift man es wohl umgekehrt, daß fie doch 
auch zu foldyer die Veranlaffung geworden, ja daß es 
eines der eigentlich hiftorifchen Probleme der chriftlichen 
Sittlichkeit geworden ift, wie weit der Gläubige weltzu- 
gewandt und weltabgewandt fein müffe und könne. Aludy 
das ift hervorzuheben und begreiflih, da die Geijtes- 
und Beiligkeitsidee in der Rirche immer einen Zufammen- 
hang mit der Koffnung auf Wundererlebnifje, auf reale 
Erweije des „Jenfeits“ im „Diesjeits“ behalten hat. Der 
Glaube der Rirhe hat immer gemeint, effektiver Dar: 
bietungen von Gott und Jefus Chriftus durch den Geift 
oder im Geijt gewiß fein zu Dürfen und es erproben 
zu können, daß der Geift jtärker fei, als das Sleifch, und 
der Rimmel kein Wahn, fondern Wahrheit, anders aus: 
gedrückt: Daß es Wunder gebe, ja dab das Leben 
in der Welt, zumal in der Chrijtenheit, für den, der eben 
als ein Chrift zu „jehen“ wiffe, der „Wunder“ voll fei. 

2. Die drei großen Rirchen und ihr Sufammen- 
hang mit der alten katholifchen Rirche. 

In der Rürze wurde oben berührt, daß die Gruppe 
der Chrijten, die ich recht eigentlich und abfichtlicy ecclesia, 
Rirche, nannte und fich ihr Wefen unter dem Gedanken 
ihrer Heiligkeit, ihrer Zugehörigkeit zum Bimmel ver: 
gegenwärtigte, die mit anderen Worten des Glaubens 
lebte, daß fie den Geift befitze, und durdy ihn mit Gott 
und dem Mefjias unlöslich verbunden jei, daß dieje Rirche 
fi) die Ratholifche nannte. Aud) diejes Prädikat muß 
verdeutlicht werden, wenn man die fpäteren „Rirchen“ 
verjtehen will. 
Man könnte vermuten, es liege in dem Ausdruck eine 

Andeutung, daß es auch andere Rirchen gebe. Denn 
wir finden es fprachlich meijt unnötig, einem Subjtantiv 
eine Näherbeftimmung durch ein Adjektiv hinzuzufügen, 
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wenn nicht eben vorausgefetzt ijt, daß die Größe, von der 
die Rede ilt, in mehrfacher Art auftrete. In der Tat nannte 
fich ‚pie katholifhe Rirche recht eigentlih dann „katho- 
lijh“, wenn es ihr entgegentrat, daß fie Ronkurrenten 
habe. Es ijt jhwer, ohne in das Detail der Dogmen- 
geichichte einzutreten, das Verhältnis der alten Rirche, 
die die „Ratholijhe“ zu fein behauptete, zu den andern 
damaligen Rirchen Rlarzuftellen (id fagte oben: wir 
hätten keinen Anlaß, den Gedanken zu beanftanden, daß 
es jchon in den erjten Jahrhunderten „Rirhen“ gegeben 
habe). Wir können aber auch deshalb davon abjehen, 
weil alle anderen alten Rirchen, als die katholifche, ver- 
ichollen find. Reine der gegenwärtigen Rirchen knüpft 
bei jenen anderen an, von keiner auch läßt fich jagen, 
daß fie einer von ihnen „gleiche“, ohne Abficht und 
Willen, doc) aber tatjächlich eine von ihnen erneuert habe. 
So mag es genügen, wenn ich fage, die alte Rirche, die 
fih die katholifche nannte, wollte eben hiermit fagen, 
daß nur ihr der Titel „Rircye“ zujtehe. Wenn fich diefe 
Rirhe als die „heilige Rirhye“ bezeichnete, fo wollte 
jie niht etwa zugejtehen, daß es auch eine andere als 
eine folhe Rirche gebe. „Die Rirhye“ ift „heilig“: eine 
Chrijtenheit, die niyt mehr auf Beiligkeit hielte, wäre 
keine Chriftenheit, keine Rirdye mehr. Aber das Prädi- 
kat „katholifch“ follte vollends ausdrücken, daßes nur eine 
Rirche gebe. Die Gruppe der Chriiten, die jenes Prädikat in 
Beichlag nahm, wolite damit ausdrücken, daß alle andern 
Gruppen, die den Chriftennamen beanjpruchten, faljche 
Chrijten feien. Das griechiiche Wort katholikos hat vieler- 
lei Nüancen des Sinnes. Die „Ratholiiche Rirche” kann 
deutfch bezeichnet werden als die „allgemeine“ Rirche, 
d. h. die Rirdhe, die für alle Menjchen beftimmt ijt, fie 
kann aber auch bezeichnet werden als „die eine Rirche, 
die es überhaupt gibt“, und das ijt die eigentlihe Mei- 
nung des Ausdrucks in der alten Chriftenjprache. 

Wie eine einzelne, gerade die bejtimmte Gruppe von 
Chriften, auf die es ankommt, dazu gelangte, jich mit 
jolyer unbeugjamen Selbitgewißheit die „katholifche“ 
die einzige wirkliche „Rirche“ zu nennen, muß hier auf 
fih beruhen. Sie ift unzweifelhaft immer die größte und 

13 



am weitejten verbreitete, am intenfivften mijjionarijch 
tätige Gruppe der Chriften gewejen. Sie repräjentiert 
das Gros der Beidenchriften, hängt unter den Apojteln 
fiher in erfter Linie mit Paulus, wahrjcheinli aber doch 
nicht nur mit ihm zujammen, und glaubte gewiß fein zu 
dürfen, die eigentliche apoftolifche Tradition zu befigen 
und zu hüten. Man begreift, daß fie, als ihrer Art fi 
„darzuftellen“, ihrer fortjchreitenden empirifchen Aus- 
gejtaltung Widerfpruch entgegengeftellt wurde, als ihr 
zum Teil gerade im Namen der „Beiligkeit“ und des 
„Geiftes“ Ronkurrenz bereitet wurde, mit Energie Vor- 
kehr traf, ihre Tradition und Art fejt zu verankern und 
wider die Stürme zu fichern. 

Da kommen wieder zwei Sachen in Betracht, dies- 
mal folche, die die Beiligkeit und den Geijt fchüten und 
für die Dauer gewährleijten follten, zwei Sachen, die doc 
mit der Zeit Zweifel und Bader in ihr felbjt hervor- 
gerufen haben, und an die fich, nachdem fie fich definitiv 
durchgefetzt hatte, von neuem und nun die [hwerften 
Spaltungen angefchlofjen haben, diejenigen, die noch 
gegenwärtig bejtehen und die in den heutigen Rirchen 
ih fixiert haben. Ich denke an die Schöpfung des 
Ranons und des Epijkopats. 

Das Wort (ebenfalls griechifjh) Ranon hat zunädjt 
einen „geraden Stab“, mit dem man mefjen konnte, be- 
zeichnet, dann überhaupt jede Art von „Maßjtab“, mit 
dem man Rritik üben und nad) dem man fich felbft richten 
konnte. Die Rirche fah fich in ihren Wirren, in dem Be- 
mühen einerjeits, fich felbjt richtig zu betätigen, in dem 
Rampfe andererfeits, der ihr vielfah, zum Teil aud 
innerhalb ihrer felbjt aufgenötigt wurde, da über vieles, 
auch bei Gliedern, die ihr der Abficht nach treu waren, 
Unficherheit und Unklarheit bejtand, die Rirche jah ficy 
wie von felbft dazu getrieben, eine Regel aufzuftellen, 
an die jich in allen Lehren, allem Leben halten müffe, wer 
zu ihr gehöre, und nach der fie jelbjt zu beurteilen vermöge, 
welcher Art von Bewegungen in ihrem Schoße fie Srei- 
heit verjtatten könne, und wie fie fih zu Bewegungen 
außerhalb ihrer, die als „chriftlich“ gelten wollten, zu ver- 
halten habe. Sie ftellte für den „Glauben“ und das 
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Leben Pie „Dijziplin“, wie der technifche Ausdruck ge- 
prägt wurde) eine Regel auf, und zwar in der Weife, 
daß fie fich darauf befann, welhe Autoritäten fie 
eigentlich befige. Im letten Grunde war ihr nach ihrer 
Tradition nur der „Geift“ eine Autorität. Der Geift — 
ja hier muß diefer eigentümlic vielfeitig vorgeftellten, 
machtvollen Größe noch unter einem weiteren Gejichts- 
punkte gedacht werden, als oben. Der Geijt ift das Ele- 
ment des Bimmels. Ronkreter gefprochen: er it das 
Wejen Gottes (und des Melfias Jefus). Noch konkreter 
gejprochen: er ift Gott (der Mefjias) felbjt als Perfon. 
Aber er bezeichnet das Wefen Gottes und Chrifti nach 
der Seite, wie es auf andere Perjonen, fpeziell auf die 
(MDenjchen mit übergehen kann. Das griechifche Wort 
pneuma und das lateinifche Wort spiritus haben beide den 
Grundfinn des „Bauchs“. Wenn der Geift Gottes auf 
Menjhen übergeht, find fie „gottbehaucdht“, „infpiriert“. 
Im bejondern Maße für infpiriert, vom Geifte Gottes fo 
erfüllt, daß ihre Rede direkt Gottes Rede it, gelten die 
Propheten. Die Rirhe erkannte die Propheten in 
Ijrael an, die zum voraus zu verkünden vermocht, wann und 
wie der Meflias erfcheinen werde. Der Meffias jelbft 
hatte natürlich ftets „im Geifte“ geredet. Eine vollere 
Rede „des Geijtes“ als durch ihn hatte es nie gegeben, 
konnte es nicht geben. Aber die Apojtel hatten auch den 
Geijt in befonderem Maße befefien und hatten „im 
Geifte”, d. h. als folche, denen vor andern Chriften von 
Gott (von dem Meijias) „geoffenbart“ war, worauf es in 
Lehre und Leben ankomme, gepredigt und gewirkt. Und 
nun bejann ich die Rirche — im Laufe des zweiten Jahr: 
hunderts*) — darauf, daß fie jaSchriften, wie von den 
alten Propheten, jo von den Apojteln befite, die Evange- 
lien, Briefe und andere Dokumente. Sie befaß auch no 
viele andere Schriften von Leuten, die in Anfprucdy genom- 
men hatten und dafür audy anerkannt gewefen waren, im 
Geijte zu reden und zu fchreiben, aljo „infpirierte“ Männer 
zu jein. Aber in den Rämpfen, unter denen fich die „Ratho- 
liche Rirche“ konfolidieren mußte, wurde es von ihr für rich- 

*) Auf die Chronologie diefer im hiftorifchen Detail fehr un- 
jicheren und verwickelten Vorgänge kann ich unmöglich eingehen. 
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tig befunden, fi auf die eigentlichen Gründer der Rirche, 
den Meifias felbft den „Berrn“) und feine Boten, die 
Apojtel, allein zu berufen, ihre jedenfalls unantaftbare Au- 
torität exklufiv feftzulegen und die (direkt oder indirekt wirk- 
li) oder vermeintlich) als „apoftolifch“ geficherten Berichte 
über das Leben und die Worte Jefu, fjowie die fonjtigen ech» 
ten Dokumente der von den Apojteln geübten Lehre zu- 
fammenzuftellen. So jchuf die katholifhe Rircye neben 
dem fog. Alten Tejtament, d. h. neben den von 
ihr anerkannten „heiligen“ (= vom Geifte eingegebenen, 
die „Bimmels“-Wahrheit verbürgenden und ‚offenbarenden) 
Schriften Ifraels, ihr „Neues Tejtament“. Diefes wurde 
nun mit jenem zufammen der Ranon der Rirche (meilt 
als „die heiligen Schriften“ bezeichnet; wir pflegen 
zu fagen: „die heilige Schrift“). Der Ranon war Die 
Richtfjchnur der Rirche, die Norm für Glauben und Difziplin 
in ihr. Sortan galtdie Bibel als die Grundlage der echten 
maßgebenden kirdlihen Tradition. (Man nannte 
die heiligen Schriften auch kurzweg „die biblia* = „die 
a : wir pflegen zu jagen: „die Bibel“ = das 
Bud “.) 

Es muß doch alsbald nod) etwas hinzugefügt werden. 
Was jpeziell die „Lehre”, die Gedanken betraf, in 
denen fich die Rirche bewegen wollte und die jie ihren 
Gliedern als „Ratholifchen Chriften“ nunmehr gefetlich 
vorzeichnete, jo wurde hiefür bedeutfam und fogar 
praktiih dem Neuen Teftamente gleichgeftellt eine 
ganz kurze, behaltbare Sormel, die den Täuflingen 
eingeprägt und von ihnen im Akte der Taufe als ihr 
„Glaube“ Stük für Stück öffentlich vor der Gemeinde 
hergefagt, oder „bekannt“ wurde: das fog. „apo- 
ftoliiche Glaubensbekenntnis“ oder das „Taufjymbol“ 
(symbolon = Erkennungszeichen; die Renntnis der Sormel 
und das Bekenntnis zu ihr wurde für den einzelnen 
Chriften als folhen das „Erkennungszeichen“). Die 
knappe Sormel tat der Bibel keinen Eintrag. Sie galt 
für eine kurze Zufammenfaffung der Bibellehre und wurde, 
wie die Bibel, auch kurzweg die „Glaubensregel“ ge- 
nannt. An die Srage nad) der Entftehung, der Ur- 
Iprungszeit, der örtlicyen Berkunft, der Verbreitung, aud) 
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des Wortlauts des „Taufbekenntniffes“ knüpfen fich, 
wie an alles in diefer alten Zeit, fcywierige Probleme. 
Was wir heute im Ratechismus als „apoftolifches Glaubens: 
bekenntnis“ den Rindern einprägen, im fonntäglichen 
Gottesdienft vom Geiftlichen rezitieren hören („Idy glaube 
an Gott den Vater, allmächtigen, Schöpfer Bimmels und 
der Erde. Und an Jefus Chriftus, feinen eingeborenen 
Sohn ufw. ujw.”), ift faft wörtlidy noch diejenige Sormel, 
von der wir jo gut wie ficher wifjen, daß fie um das 
Jahr 200 in Rom und wohl überhaupt im Abendlande 
als Taufjymbol diente und als Inbegriff alles rechten 
Glaubens, als „Glaubensregel“, ja als „der Glaube“ 
jedem in die Seele und auf die Lippen gelegt wurde. 
Wie es um dieje Zeit im Morgenlande ftand, ift nicht 
jo jicher. Sadjlih war man auch dort mit diefer Sormel 
in Übereinftimmung. Diejer Sormel hier ausdrücklich mit 
zu gedenken, ijt aus zwei Gründen angezeigt. Einmal 
deshalb, weil fie diejenige Summe von „Glaubensge- 
danken“ oder „Glaubenslehren“ repräfentiert, die recht 
eigentlih der eiferne Beftand und die volksmäßige 
Grundlage des kirchlichen Chriftentums geworden und 
geblieben ij. Sodann weil fich an fie alles das an- 
geichlojfen hat, was in der weiteren Entwicklung der 
Rirhe herausgebildet worden ift an „Bekenntniffen“, 
„Symbolen“, „jymbolifchen Büchern“ und dergl. 
Mit der Aufrichtung eines „Ranons” für Lehre und 

Leben war viel gewonnen in der Richtung auf Sicher: 
heit der Abgrenzung nach außen und der Abklärung nad) 
innen. Das Neue Teftament bot die Gewähr, daß die 
Erinnerung an den wirklichen, gejchichtlihen Jefus 
nicht ganz untergehen konnte. Beide Tejtamente zeigen 
wunderbar große Typen innerlicher, fittlider Srömmigkeit. 
Vor allem war nun eben für die Rirche ein unverrück 
barer Anhalt in Notfällen gegeben. Aber es lag in 
der Art, die der Ranon jelbjt hatte, daß er doch nicht 
etwa allem Streite zu wehren vermochte. Altes und Neues 
Teitament ftimmten ja nicht überall miteinander, jie jtanden 
im Gegenteil im einzelnen widereinander. Und was jtand 
auch nur im Neuen Tejtamente ? (Mindeltens war vieles 
darin fehr dunkel. Es war oft jchwer, die Briefe des 

Rattenbufc, Die Rirchen und Sekten. 
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l 
Paulus oder die Jefusreden zu verjtehen, gar zu jagen, 
wie fie praktifch anzuwenden, richtig näher auszuführen 
feien. Boten die infpirierten Schriften eine Rede Gottes 
(„Gottes Wort“), fo kam es darauf an, diefe Rede zu 
deuten. Wer hatte fie zu deuten, wer konnte fie rich- 
tig deuten? Man empfand es als ein großes Glück, 
Daß man das Taufjvmbol als eine kurze Zufammen- 
itellung des „Wichtigjten“ in der Bibel befite. Aber man 
irrte fi, wenn man meinte, über den Inhalt diefer Sormel 
könne kein Streit fein. So bedurfte man noch einer 
weitern Inftanz, einer lebendigen, in jeder Zeit „neuen“ 
und Do auch „alten,“ d.h. wo möglich einer durch die 
Apojtel aufgerichteten, die Apojtel immer neu repräjen- 
tierenden. Natürlich Ronnte es fich nur um foldye Glie- 
der der Gemeinde handeln, die felbjt fo geijtbegabt feien, 
daß fie den Geijt verjtünden, ihm zu Mittiern dienen 
könnten. Als foldhe erkannte ‚man die Bijıhöfe, die 
jeit Alters „leitenden“ Perfönlichkeiten der Gemeinde. 

Der Epifkopat wurde die zweite Injtanz, 
die die katholiihe Rirche bei ihrer Ronfolidierung fich 
überordönete, um fich der dauernden Wirkjamkeit des 
Geijtes in ihrem Bereiche zu vergewilfern. Der episcopos 
(Die Lateiner übernahmen wieder einfac) diefes griechifche 
Wort: das deutjche „Bifchof“ ift nur eine Umformung 
desjelben), der „Auffeher“, war (es muß bier auf fid 
beruhen, feit wann und kraft welcher örtlicyen und per- 
jönlihen Bedingungen im einzelnen) um 200 in der 
Rirche längft anerkannt als das „monardifche“ Ober- 
haupt der Einzelgemeinde. Urjprünglic hatte der Meffias 
jelbjt dafür gegolten. „Im Geijte“ überall anwefend, wo 
die Gemeinde fich verfammelte, alle Gemeinden zufammen- 
ihließend zur Einheit (unter der Idee feines „Leibes“) 
hatte er in abgejtufter Weife „allen“ feine Gegenwart 
jpürbar gemadt. Mit überfchwengliher Sreude und Zu- 
verjicht hatte man fich von ihm, wie man meinte, un- 
mittelbar leiten lafien. Dann war der menjchliche 
(natürlich) nie ganz entbehrlicy gewefene) Leiter der „Ver: 
jammlungen“, der die Gebete fprah, das Brot bradı, 
den Becher reichte, ihm fubftituiert worden — nicht in dem 
Gedanken, ihn felbjt oder den Geijt zu verdrängen, viel- 
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mehr mit der Vorjtellung, daf diejer Leiter ganz befonders 
und dauernd von ihm erfüllt fei und daß er ihn als feinen „fihtbaren“ Repräfentanten betrachtet wiffen wolle. 
Wie die Apojtel im befondern jeine Bevollmächtigten ge- 
wejen feien, wie fie zuerft die Gemeinden geleitet hätten, 
wie fie weiterwandernd, zuletzt jterbend, fich Nachfolger 
gegeben, auf die fie ihre Vollmacht „übertragen“ hätten, 
lo jeien die Epijkopen jett Die Vertreter des Meffias, 
joweit es fih um Bü tgichaften dafür handele, daß 
die Rircye mit ihm in Verbindung ftehe. Der Gedanke 
vertrug jich längere Seit mit dem Glauben, daß „jeder“ 
Chrijt letztlich „frei“ fei, felbjt den Geijt habe. Allmählic 
aber trat die Vorftellung immer itärker hervor, daß 
der einzelne Chrijt mit Bezug auf den Geift vielmehr 
vom Epijkopen abhängig fe. So trat diefer immer 
bewußter und deutlicher „über“ die Gemeinde, welche 
ihrerjeits eigentlich nur noch bei der Bejtellung, der „ Wahl“ 
des Epijkopen felbftändig fich als Organ des Geijtes fühlte 
und betätigte. Im Epijkopen aber wieder wurde es je 
länger je jtrenger das „Amt“ (nicht die Perfjönlichkeit), 
das ihn zum eigentlichen Vertreter des himmlifchen Berrn 
und Vermittler feines Geijtes an die „Gemeinde“ machte. 
Die Vorjtellung von einer in den Biichöfen kraft ihres 
Amtes verbürgten Sortwirkung des Geijtes wurde 
immer myjteriöfer. Und nun ijt ficher das einjchneidendite, 
tiefjtgreifende Moment an der Idee des Epijkopats die Vor- 
itellung geworden, es gebe fjadhlidhe Medien, um den 
Geijt an den Bijchof und durch ihn an andere, an das 
„Volk“ (den laos, die „Laien“)zu vermitteln. Wo diefe Me- 
dien (Sormeln, Riten, konkret beftimmte Subjtanzen) ver: 
wendet würden, trete der Geift in Wirkfamkeit. Was die 
Rirche ihre Sakramente nannte, waren und wurden in im- 
mer fortjchreitender Vermehrung diefe Medien des Geijtes 
und dadurch der Verbindung der Rirche mit dem Bimmel. 
Was in der lateinifchen Chrijtenfpradye als sacramenta 
= Beiligtümer bezeichnet wurde, hieß griechijch mysteria 
= Geheimnijje. Im Vordergrunde aller jakramentalen, 
myjteriöfen Bandlungen der Bijchöfe ftand — man kann 
es gar nicht anders erwarten und kann es au überall 
nachweifen — die Bandlung mit Brot und Wein, das 
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von Jefus hinterlafjene, für alle bejtimmte, jeder folennen 

und regelmäßigen Gemeindeverjammlung als Mittelpunkt 

ihrer gottesdienjtlihen Seier verbliebene Medium feiner 

Gegenwart. An diefe Bandlung, das Abendmahl, Die 

Euchariftie (griech. eucharistia = Dank; ein Dankgebet 

für Gottes Wohltaten, fpeziell audy für das „Brot und 

den Wein“, und was fie eigentlich hier feien, war eine 

Bauptjache bei der Seier) jhloß fich (unficher jeit wann, 

aber fchon im zweiten Jahrhundert, doch zuerit noch und 

auf lange hinaus in „bildlicher“ Saffung) die Opferidee, 

die Idee einer Art von Erneuerung (Vorführung) des 

Golgatha-Opfers. Dieje Idee vermittelte für die Bijchöfe 

die Beurteilung als „Priefter“ oder „Liturgen“ (= Leiter 
einer Opferhandlung). 

Die Bifhöfe hatten aljo eine doppelte Aufgabe oder 
Stellung. In Bezug auf die Lehre waren fie die Büter 
der Tradition, d. bh. des Ranons (der Bibel, des Tauf- 
bekenntniffes), mit der ihnen allein zugetrauten, darum 
je länger je entfchiedener ausjchlieglih zugejtandenen 
Sähigkeit und Pflicht der Auslegung und der praktijchen 
Auseinanderjetzung mit neuauftauchenden Sragen. Die 
„Lehre“ betraf zunädhjft den Glauben, das Dogma, 
wie man fidy gewöhnte, die autoritative Lehre zu nennen. 
(Dogma, ein griechifhes Wort = Anordnung; in Bezug 
auf die Lehre foviel wie „zweifelloje” oder „nicht anzu 
taftende“, nicht zu beftreitende Wahrheit oder Erkennt- 
nis.) Das Dogma war die „kirchliche Lehre“. Die Rirche 
„lehrte“, was der Geift fie lehrte: aber der Geijt offen- 
barte fich Durch die Bifchöfe als feine bejonderen, ver: 
bürgten Organe („verbürgt“ weil fie „Nachfolger“ der 
„Apojtel“ im Amt und in der Sonderausrüftung feien). Die 
Lehre betraf aber auch das „Leben“, die fittliche Baltung 
(die „Zucht“) der Gemeinde. Und hier ficherte fie den Bi- 
ihöfen Vollmadyten der Regierung, der praktijchen Ans 
wendung der Erkenntniffe, die ihnen ihre Auslegung des 
Ranons gab. Waren fie es, die allein entjchieden, was 
„Glaube“ und Irrglaube („Bärefie“) fei, jo gewannen fie 
auch das Recht und die Pflicht, wie darüber zu befinden, wer 
von den Aufnahmebegehrenden zur Taufe zuzulaffen fei, 
fo befonders audy darüber, wer in der Gemeinde „bleiben“ 
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könne oder auszuschließen fei (auf die Dauer oder für 
Zeit), wenn fein Glaube oder fein Leben Anftoß gab. 

Schon im Laufe des zweiten Jahrhunderts, zulegt in 
rafcher Entwicklung der Ronfequenzen, kam alles das 
in ihre Bände, was die Alusgeftaltung der Rircye in In- 
ftitutionen betraf. Im Epifkopat Ronzentrierte fid 
die Verwaltung der Rirche, auch das Vermögensreht ujw. 
Je länger die Rirche beftand, je fefter fie Wurzel Ihlug 
in der vorhandenen Menfchheit, in der hiftorifchen „Welt, 
um fo dringlicher natürlih wurde für fie die Ausbildung 
von rechtlichen Ordnungen. Es ift erftaunlidy mit wieviel 
Originalität fie fich „ihr“ Redt, ein „Rirhenreht* zu 
ichaffen vermochte. Die Epifkopen waren fücdhfige, vor- 
fichtige, weife und energifhe Männer des Redts. Sie 
blieben aber immer zu oberijt die Leiter der gottes- 
dienftlihb verfammelten Gemeinde, Sie waren 
„Lehrer“, aber immer als Männer, die im Mittelpunkte 

des tiefften religiöfen Lebens, der Seier der My- 

fterien, des größten regelmäßig begangenen, vielmehr 

genofjenen Myiteriums, der „Euchariftie* ftanden. 

In der Euchariftie war immer nody der Berr gegenwärtig. 

Immer nod fahb man hier die Scheidewand zwiichen 

Bimmel und Erde finken. Immer nody erfuhr man hier, 

wie die obere Welt ihre Wunderkraft offenbare, für die 

Seele fplirbar betätige. Spürte es der Einzelne nidyt im 

Moment, fo ftand doch der „Gedanke” feit, daß „ob- 

jektiv“ hier der Berr fih nahe, um den Seinigen, der 

Rirche, fein Leben, fein Wefen, fidy felbft mitzuteilen. Und 

immer war der Bifchof der Mittelsmann: ohne feine 

Gebete, feine Sprüdye, feine Weihung des Brotes und 

Weines erfhien der Berr nicht, mit ihnen erjchien er 

„gewiß“. Die Andacht, die unmeßbare, geheimnisvolle 
Erhebung der Seele, die fein Tun im Gottesdienfte her- 

vorrief (und die nie gänzlich ausblieb), war es, die im 

legten Grunde die Zuverficht trug, daß er ein „anderer“ 

fei, als ein „gewöhnlidies” Gemeindeglied: eben der 
verbürgte Geiftesträger und Geiftesmittler. 

Der Gedanke der heiligen d. i. der zum Bimmel 

mitgehörigen Gemeinde war in der „katholiihen 

Rirhje“ heruntergefunken oder, wie man aud) jagen kann 
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(hier beginnnt die Ronfeffionelle Scheidung des Urteils und 
kann ich nicht mehr als „Biftoriker“ eine Entfcheidung 
treffen), abgeklärt und verankert in dem einer jpezi- 
fijh gearteten und fpezififjh garantierten Myfterien- 
anjtalt. Der eigentliche Gedanke der heiligen Rirche 
war der einer Rolonie von folcyen, die im PBimmel 
heimatberechtigt feien, die zum Bimmel „gehörten“, auf 
der Erde zwar eine Weile „pilgern“ müßten, dann aber 
vom wiederkehrenden Berrn eingeführt würden in „fein 
Reich“. Im Laufe der Zeit wurde daraus (nicht überall 
gleichzeitig, zum Teil unter ftarken Rücfchlägen in den 
erjten „Enthufiasmus“) eine große durch die „ganze“ 
Welt verbreitete, in einem eigenen „Rechte“ organifierte 
Rorporation, die überzeugt war, in heiligen Schriften, 
heiligen Beamten, heiligen Verrichtungen unter der Lei- 
tung des Geijtes, Gottes felbjt und ihres erhöhten Berrn 
zu jtehen und ihren Gliedern einen Weg zur oberen 
Welt und ihrer Seligkeit zu zeigen und tatjäkhlih zu 
eröffnen. Dieje katholiijhye Rirche ging im Laufe wieder 
einer weiteren Seit auseinander in eine „öftlihe“ und 
„weitliche“ Bälfte; und in der weftlihen gebar fih der 
„Protejtantismus“, dejfen Grundlage der Protejt gegen 
die bijchöflich gebundene Lehre und jakramentale Selig- 
keitsvermittlung war und ijt, ein Proteft, den Luther unter 
Berufung auf ein neues bejjeres Verftändnis des 
„Ranons“, auf den „wiedergewonnenen“ wirklichen Sinn 
der heiligen Schrift oder des „Gottesworts“ erhob. 

Indes, ehe ih dazu übergehen kann, jede der drei 
Rirchen in ihrer befonderen Art zu kennzeichnen, muß 
ih hervorheben, was wie ein gemeinfames Erbe aus 
der alten Seit der katholifhen Rirche fit überall er- 
halten hat, was fie in allem Bader und Gegenjatz doc 
verbindet. Daß alle Rirchen, wenn aucdy in weiten 
Grenzen, eine religiöfe Einheit bilden, Rann man erkennen, 
wenn man jie mit dem Judentum und Beidentum vergleicht. 
Die Chriftenheit ift doch auch heute mehr als bloß eine 
kulturelle Einheit. Man muß natürlich ins Große blicken, 
nicht am Einzelnen haften. In vielen Beziehungen handelt 
es jich freilid um nicht mehr als einen Rulturtypus, 
wenn man die heutige Chriftenheit als folche fich ver- 
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gegenwärtigt. (Splitter der Chrijtenheit fallen felbft aus 
diefem Rahmen noch heraus.) Es gibt weiteite Rreife in 
jeder der großen Rirchen (auch in ihren Anhängjfeln, den 
„Sekten“), die von ihrer Gemeinfchaft Raum noch etwas 
halten, zwar rechtlich Genoffen einer Rirche find und blei- 
ben, aber vielleicht nur nach der Gewöhnung, nur in Berück- 
Jihtigung perfönlicher Sufammenhänge, oder gar aus ganz 
nichtigen äußerlichen Gründen. Alle Rirchen haben fich ge- 
wöhnt, fehr anfpruchslos an ihre Glieder zu werden, min 
deitens die „Laien“ in Sachen ihres „Glaubens“ und „Le- 
bens“ jehr ihre freien Wege gehen zu laffen. Daran 
hat man, wenn man das Chrijtentum als hiftorifche 
Größe in feinen verjchiedenen Gejftalten betrachten will, 
nicht zu denken, — das Recht oder Unrecht der Rir- 
chen in foldher „Toleranz“ kann hier nicht kurzerhand 
beurteilt werden -; die Rauptfache ijt, daß alle Rirchen 
(noh! auch da erheben fich Sragen nah) dem Recht 
oder Unrecht, die der Biftoriker zu übergehen hat) 
eine offizielle Lehre über fich felbjt und darüber, 
was chrijtliher Glaube fei, haben. Sie üben auch herüber 
und hinüber in pojitiver Weife Einfluß, tun dies und 
das einander nach (oft unbewußt), halten an gewiffen 
praktijchen Ideen, als feien fie felbjtverjtändlich, gleicher- 
weife fejt, begegnen fich in mancher Sitte und Sorm. Srei- 
lih die Art, ihre offizielle Lehre auch nur zu bejtimmer, 
iit in den Rirchen verfchieden. Immer wieder — das gilt 
nicht nur vom Proteftantismus — muß man z3wifchen Dogma 
und Theologie unterjcheiden, zwifchen Glaube und „wiljen- 
ichaftlicher” Erfaffung, Entwicklung ufw. des Glaubens. Das 
alles vorbehalten, kann man es wagen, fejtzujtellen, was 
gemeinfames Erbe der Rirchen „noch“ fei. Zum Teil hat 
man Anlaß, fich darauf zu bejinnen, was die Rirchen min- 
deitens noch „nicht aufgegeben“ haben. Es ijt zweierlei, 
gewifje Gedanken nicht mehr eigentlich zu gebrauchen und 
— fie aufzugeben, fie abzuftoßen. Die Theologie ijt mandı- 
mal bereit, Gedanken und Lehren abzujtoßen, wo — man 
kann nicht jagen: der Glaube felbjt, fondern nur: „das kirch- 
lihe Recht“ und feine Organe, widerjtreben (doch auch diefe, 
wie fic) oft gezeigt hat: zum Beile des Glaubens). Nun 
alfo: eingedenk der Unbejftimmtheit der Linien im einzelnen 
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und der Vorficht, die der Zeichnung allein hiftorischen 
Charakter gibt, berühre ich das Solgende. 

Dem Judentum gegenüber kommen alle die Mo: 
mente als Einheitsband der Chriftenheit in Betracht, die 
eine religiöje Wertung der Der on Jefu ausdrücken. Alle 
Rirchen haben eine „Chriftologie“. Und das Dogma Spricht 
überall von der „Gottheit Chrifti“. Sür alle Rirchen ift 
es felbjtverftändlih, daß das die Einheit Gottes nicht 
aufhebt. Es ift hHiftorifch ein Erbe aus dem Juden: 
tum, daß der Glaube an den „Einen Gott“, der Mono: 
theismus unbedingt ficher fteht. Aber der Trinitarismus 
it im Sinne aller Rirchen erjt die wahre, wenn au 
rätfelvolle Sorm des Monotheismus. Wie fich der trini- 
tarifjche Gedanke herausgearbeitet hat, ift hier nicht zu 
erörtern. Die Gewißheit, an dem Meffias mehr zu haben, 
als an bloß einem Propheten, eine Erfheinung 
(mehr als eine bloße Bezeugung) Gottes, wiederum 
die Gewißheit, daß Gott Geift jei, aljfo auch der Mejlias, 
dazu aber die praktifche Erfahrung, daß der Geift fich 
doch auch unterjcheiden lafje von beiden, führte unter 
vielen Schwankungen der Gedankenbildung im einzelnen, 
zu der formelmäßig fehr durh Spekulation 
beeinflußten Erkenntnis von Gott, daß er „dreieinig“ fei. 
Die Ablöfung vom Judentum, die Selbjterfaffung der 
Chrijtenheit als einer neuen Religionsgemeinde, nicht 
nur der vollendeten jüdifchen Gemeinde, wurde fehr er: 
leichtert durch die Sremdheit des Mejjiasbegriffs für die 
Griechen. Der hebräifche Ausdruk Meffias (griechiiche 
Ausipracheform von Mafchiah = Gejalbter) wurde in 
der griechiichen Überfezung (Chriftos) jehr früh, wahr- 
icheinlich vielfach von Anfang an, zum bloßen Element 
des Namens Jefu. „Jejus Chrijtus“ war für die Beiden- 
chriften nur der Doppelname des Mannes, der ihnen fach: 
lich als der „Sohn Gottes“, bald als der „Logos“ (= das 
„Wort“ und die „Vernunft“ ‚ nämlich Gottes) gedeutet 
wurde. Seiner menfchlichen, gejchichtlihen Erfcheinung die 
rechte begrifflihe Safjung zu geben, wurde früh als 
ein ebenjo ihwieriges Problem empfunden, wie das 
feines inneren, perjönlich wejenhaften Zujammenhangs 
mit Gott, dem „Vater“. 3ur Ruhe oder zum Stillftand 
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in dogmatifcher Sorm kam diefes Droblem in der Lehre 
von den „zwei Naturen“ (einer göttlichen und einer 
menjchlichen) der Derfon Jefu Chrifti. Auch diefes Dogma, 
das freilich, wie das von der Dreieinigkeit, nicht fowohl 
im Rampfe der „ratholifchen Rirche“ mit andern Chriften, 
als vielmehr im Rampfe einer Gruppe in ihr mit andern 
feine „reife Sorm“ fand, ijt allen Rirchen gemeinfam 
geblieben. Wie das Judentum die Dreieinigkeitslehre be- 
züglich der Gottheit und die Gottmenfchheitslehre bezüg- 
li der Derfon Jefu als das hödhite Ärgernis am Chriften- 
tum empfindet, fo lieht diejes umgekehrt überall in feiner 
kirchlihen Geftalt in diefem Doppeldogma feine Grund- 
lage. Aus der Srage nah dem Zwecke der „Denichwer- 
dung“, die das Chriftentum mit der Lehre von einer 
„Erlöfung“ durch Chriftus beantwortet, ergibt fih ein 
weiteres Moment gemeinchriftlicher Unterfcheidung vom 
Judentum, doch fo, daß hier auch die konfeffionellen Dif- 
ferenzen als folche einjeßen. 

Vergleicht man die Chriftenheit mit dem Beidentum, 
oder (um fofort audy noch eine andere Sront zu nennen) 
mit den Syftemen der Philofopbhie (auf die 
es freiliy zum Teil großen Einfluß geübt hat), jo be- 
harren alle Rirchen gleicherweife bei dem Glauben an 
einen von der Welt real unterjchiedenen Gott. Reine 
Rirhe erkennt den Pantheismus an, auch wenn er 
zeitweilig von vielen ihrer Glieder gehegt wird. Jede fieht 
in Gott den „Schöpfer Bimmels und der Erde“. Jede 
glaubt an die Rraft Gottes, Wunder zu thun. Jede be 
trachtet Gott (Jefus Chriftus) als einen „Richter” über 
das Böfe. Jede kennt die Möglichkeit eines Verderbens 
für die Seele. Pimmel (und Bölle) find für alle reale 
Wirklichkeiten. Jede glaubt, an die Notwendigkeit einer 
Erlöfung, einer „natürlichen“ Verlorenheit der Menjchen. 
Sie alle reden von einer „ererbten“ Sündhaftigkeit. Und 
über das, was gut und böje ei, begegnen Sich ihre Ges 
danken weithin, wenigjtens in den Sragen der Privat- 
moral. In den gottesdienftlichen Sormen ift mehr Über: 
einftimmung geblieben, als der erjte Anjchein verrät. 
Die großen Sefte und die regelmäßigen Wochenfeiern 
(der Sonntag) find gemeindriftlih. Es ift durchaus nicht 
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belanglos, daß alle Rirchen die Bibel als folche fejthalten, 
wenn fie fie auch noch fo verfchieden behandeln. 

3. Die orientalifche Rirche. 

Sertig wurde die Ratholifch fich nennende Rirche im 
vierten Jahrhundert, indem fie durch die Raifer zur 
römijchen Reichskirhe gemacht wurde. Ronjtantin der 
Große (f 337) begann mit der Entrechtung des Beiden: 
tums und jeiner Rulte, fowie mit der Privilegierung des 
Chrijtentums. Theodofius der Große (T 395) vollendete 
beides. Es ergab jich daraus eine Situation der katholi- 
ichen Rirche, die — freilich unter Differenzen im einzelnen — 
den „Rirhen“ auch als ein gemeinfames Erbe verblieben 

it. Indem die Raifer fi) dem Chriftentum zuwandten, 
wobei zweifellos politijche Gründe fehr wefentlich für fie 
wirkjam waren, ergriffen fie zugleich Partei zwifchen den 
Gruppen der Chrijtenheit, eben für die „Ratholifche Rirche“, 
für die größte und am gleichmäßigiten verbreitete Gruppe. 
Von der Verbindung mit dem Staate ift die Rirche in 
keiner der im Laufe der Zeit entjtandenen Ronfefjionen 
wieder losgekommen. Staatsfrei zu werden, ift auch 
für keine von ihnen (höcjitens für Gruppen) ein unbe- 
dingtes Ideal geworden. Denn die Rirche kann feit- 
her den Staat gar nicht mehr entbehren, wenn fie ihre 
Aufgaben nicht willkürlih verkürzen will. Der Staat 
hat umgekehrt feinerfeits nicht weniger ein großes Inter- 
ejje an dem Dafein der Rirche, wenn nicht direkt, dann 
indirekt. In der Gefchichte hat er nur oft verfucht, fich 
einfah) zum Berrn über die Rirche im Rechtsfinne zu 
machen. Das Verhältnis zwifhen Rirhe und Staat 
richtig zu beftimmen, ift in Theorie und Praxis feit der 
Seit Ronjtantins ein nie rejtlos gelöjtes Problem für die 
Chrijtenheit und die Ronfefjionen (für jede allerdings in 
anderer Weife, wie fich zeigen wird) geworden. Aber als 
die Ratholifche Rirche in den Charakter und die Stellung der 
Staats- oder Reichskirche, des feit Theodofius allein noch 
geitatteten, ja allen „Bürgern“ zur Pflichtgemachten, „öffent: 
lichen“ Rultes überführt wurde, handelte es fich um mehr wie 
bloß eine Anderung der Rechtsitellung des Chriftentums als 
Religion. Vielmehr hat es bei diefem Wecdjel aud) feinen 
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innern Charakter noch weiter verändert, als das fchon in der 
Bindung des „Geites“ an den Ranon und den Epifkopat 
geihehen war. Noch immer hatte die Rirche den Charak- 
ter einer Gemeinde von Sreiwilligen gehabt. Sie 
war längjt nicht mehr eine „kleine Berde“ gewefen, aber 
fie jtellte noch eine Mifjionskirhe dar. Noch war fie 
im Grunde nicht mehr geworden, als ein großer Rult. 
Das jollte und mußte jetzt anders werden. Ganz von 
jelbjt wurde die Ratholifche Rirhe als Reichskirche vor 
die Aufgabe geftellt, ob fie fi die reiche, vielfeitige 
Rultur der Antike mit aneignen könne und wolle. 
Und fie hat es freilich gewollt, au) gekonnt. Ob fie 
damit ihrem Beiligkeitscharakter vollends im Prinzip 
den Abjchied gegeben, kann hier nicht erörtert werden. 
Ob ihr das Rulturinterejje dauernd wie ein fremdes hätte 
erjcheinen „jollen“, ‚oder ob fie es innerlich mit ji 
vereinbaren „durfte“, ijt letztlich eine Srage der Syitematik. 
Die Bijtorie kann nicht umhin zuzugejtehen, daß fie 
jih die Rultur eigentümlicy affimiliert hat, ihr von fich 
aus neue Impulje gegeben, fie nicht bloß „konferviert“ 
hat. Das gilt freilicdy von den verfchiedenen Ronfejfjionen 
und in ihnen von den verfchiedenen Zeiten nicht in der 
gleichen Weije und wird daher erjt nachher deutlicher 
werden. Ein großes Rulturinterejje hatte fich die Rircye 
ichon längjt innerlich zu eigen gemadt, bevor fie Reichs: 
kirche wurde: das an der Wifjenfchaft. Eine wilfenfchaft: 
lihe Theologie, völlig ebenbürtig mit der Philofophie 
der Zeit, hatte die Rirche fchon feit dem Beginne des zwei- 
‘ten Jahrhunderts entwickelt. „Welt“ in jedem Sinne war 
auch längjt in fie eingedrungen, fie nur noch nicht in glei- 
chem Maße in die Welt; mehr als daß der Staat fie dulde, 
ihr gejtatte, daß fie ihre Gottesdienjte halte und miljioniere, 
hatte fie gar nicht verlangt. Die fhlimmjte Bejhwer- 
nis wurde der Rirhe als Reichskirche dadurch zuteil, 
daß die alten, heidnifchen Religionen und ‚Rulte, die fie 
doch recht eigentlid) nun bejfeitigen, „töten“ follte, noch 
jo fejt faßen in den Berzen der gewaltigen Majorität der 
Bevölkerung, (und diefe wurde ihr jet ungemein fchnell, 
ja man kann fajt fagen plößlich, „unterworfen“), daß fie 
fie vorerft gar nicht überwinden konnte. Ja gerade hier 
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war fie ihrerjeits bereits nur zu fehr erobert worden, als 
fie jest erobern follte. In ihrem eigenen Myiterienwejen 
hatte fchon allzuviel heidnifche Mpyiterienftimmung Eingang 
gefunden, fodaß fie nur mit gebrochenem Verftändnis in den 
Rampf eintrat. So erhielten unzählige Momente heidnis 
ihen Rults jest nur eine hrijtlihe Etikette. Uns Pros 
teftanten ift vieles, was den andern Rirchen fich eingefügt 
hat als „Glaube", als Aberglaube erkennbar. Dod 
da komme ich nun zu den „Rirchen“ ftatt der „Rirdhe“. 

Das Jahrhundert, in welchem die Ratholiihe Rirche 
fertig wurde, legte auch — niemand ahnte oder wollte 
es — den Grund zu ihrer erjten großen Spaltung in fich 
felbjt, zu der noch bejtehenden und wohl audy bleibenden 
in eine morgenländifche und abendländiihe Bälite. 
Das römijhe Reih wurde im Jahre 395 von Theo: 

dofius in zwei Teile zerlegt. In. undeutlichen und kom: 
plizierten Sormen hatte es jchon jeit Diokletian, aljo jeit 
einem Jahrhundert vorher, Teilungen des Reiches ge 
geben. Auch hier bradyte Theodojius neue Regierungs- 
grundjätße, ein neues politisches Programm zur vollen 
Ausführung. Das Zentrum oder die Bauptitadt des 
einen Teils war Rom; die Grenze des Wejtreichs lief 
durch die Mitte der Balkanhalbinjel, fo dag etwa das 
heutige Bulgarien (aber herunterreihend an das ägäliche 
Meer) das Grenzland wurde. Nur hier reichte der öjt- 
liche Teil nad) Europa hinüber, aber gerade in diefem 
kleinen Teile lag die Bauptitadt des Ojtens, das ehe- 
malige Byzanz, wohin Ronjtantin 326 feine Refidenz 
verlegt hatte und dem er den Namen Ronitantinopel 
gegeben hatte. Die Scheidung zwiihen einem Wejt- und 
Ojtreih war nur verwaltungstechniicy gedacht: nad) wie 
vor gab es der Idee nach ein einheitlihes Reid. Der 
Ojten umfaßte die Provinzen, die in Afien lagen und, wie 
von Europa, jo von Afrika wenigitens einen Teil, Agypten. 
Der Wejten umfpannte alles Land zwilcyen Britannien und 
Spanien einerjeits, den Provinzen an der Donau (einjchließ: 
lich des heutigen Rumäniens) andrerjeits, dazu das eigent- 
liche Griechenland, dann den Nordweiten Afrikas. Über: 
ragend an Bedeutung war immer Italien. In Rom und Ron- 
itantinopel, oder wie diefe Stadt jetzt offiziell hie „Neu: 
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Rom“, refidierte je ein gleichgeftellter Raifer. Die Reidhs- 
kirche zerlegte fich von felbjt jet auch in zwei Gebiete. 
Aber das hob doch die innere Einheit noch nicht auf, hätte fie 
auch vielleicht nie aufgehoben, wenn jich nicht eine Rivalität 
der Bifchofsfitze in den beiden Raiferftädten entwickelt hätte. 
Dieje wieder entjprang nicht bloß perfönlicher Berrichfucht 
und Eitelkeit auf einer oder beiden Seiten, fondern einer 
zunädjt latenten Gegenfäßlichkeit der Verfaffungsideen, 
die je länger je mehr Gelegenheit fand, ji) auszuwirken. 

Die Chrijtianijierung des Reichs hatte begreiflicher- 
weife viele Organifationsfragen im Gefolge. Um 300 
jhon war die Ratholifche Rirche, befonders im Ojten, wo 
es fehr viel mehr Chriften gab, als im Weften, wo nicht 
nur die „Städte“, jondern auch das Land, die Dörfer, 
ihon vielfach Gemeinden hatten, in eine Art von Ver- 
fafjungskrifis gekommen. Es gab fchon „große“ Bifchöfe, 
die die „kleinen“ nicht mehr als ebenbürtig betrachteten. 
Denn der Bifhof (= der „Auffeher") war an fich der 
„Ortsgeiftliche“, der Pfarrer. In größeren Orten hatte 
er längjt Untergebene, die ihm bei der, Gemeindepflege 
zur Band gingen, die Prefbyter (= Altefte) und Dia- 
konen (= Belier. Das Land jtand in einer gewiljen, 
unbejtimmten Abhängigkeit von der nächiten Stadt. 
Aber eben unter den Städten gabs wieder wichtige 
Unterjchiede, zumal feit Diokletian das Reich in etwa 
hundert Provinzen, die nach dem gleichen Schema organi- 
fiert waren, zerlegt hatte. Es gab jeßt in jeder Provinz 
eine „Bauptjtadt“, die Metropole. Die Bijchöfe hatten 
fich fchon feit dem Ende des zweiten Jahrhunderts ge- 
wöhnt, in wichtigeren, allgemeinen Angelegenheiten Syno- 
den (lateinifch: Ronzilien) zu halten, größere und kleinere; 
es wurde immer mehr ein Bedürfnis, daß das Synodal- 
wejen, zumal die Srage, wem der Vorfit, die Gejchäits- 
leitung ufw. gebühre, geregelt wurde. Auch anderes 
noch drängte dahin, daß gefetlihe Sormen und Ab- 
ftufungen im Epijkopat eingeführt wurden. Im Orient 
nun kam der Grundfag auf, daß die Rirchenverfafjung 
fi der Staatsverfaffung anzufchmiegen und nachzubilden 
habe. So wurde jede Provinz aud ein kirchliches, relativ 
abgefchlofjenes Gebiet und in ihr der Bifchof der Baupt- 
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ftadt, unter dem Titel „Metropolit“, der Oberbifchof. 
Ueber den Provinzen jtanden feit Diokletian fog. Diöze- 
fen: der Bifchof der Diözefanhauptitadt wurde der Ober: 
metropolit, meift mit dem Titel „Exarh“, aber au mit 
dem Titel „Patriarh“. Und der Bifchof der Reichshaupt- 
jtadt konnte beanfpruchen, der Oberpatriard) zu fein. 
In der Tat erreichte der Bijcyof von Ronftantinopel, aller- 
dings nur fehr allmählich, daß er das wurde, nämlich 
mit dem Titel „ökumenifcher Patriarh“ was am bejten 
überjet wird mit „Reichspatriarch“. Natürlih war er 
mit der Zeit auch tatjächlic immer mächtiger geworden. 
Er war der wirklich regierende Oberherr in den europäl- 
ihen Provinzen des Oftreichs, aber auch in ganz Rlein- 
alien. Die Theorie hätte ja verlangt, daß er Oberherr 
über die Bijhöfe des ganzen Oftreichs würde. Aber 
Syrien und Aegypten wußten fih &as hängt mit der 
politijchen Entwicklung, mit der allmählichen Lockerung 
und Serbröcelung des Reiches zufammen) jelbjtändig 
zu erhalten: in Antiochia und Alexandria gab es dauernd 
unabhängige Patriarchen; in Jerufalem erhob fich fogar 
feit dem fünften Jahrhundert noch ein weiterer. 

Im Wejten war Rom immer unbeftritten die erjte Stadt 
gewejen und es hatte bis zum vierten Jahrhundert fchon 
viel zu viel tatfächliche, weithin reichende Befugniffe für 
feinen Bifchof erlangt, als daß diefer nicht ein Rlares In- 
terejje gehabt hätte, den kirchlichen Organifationsideen 
des Ojftreichs zu widerjprehen. Er hat fie in der Tat 
nie anerkannt. Ja feit dem vierten Jahrhundert bean 
iprucht der Bijhof von Rom deutlich, überhaupt allent- 
halben als der oberfte Bifhof zu gelten. In diefem 
Anjpruch trat ihm nun der Bifchof von Ronftantinopel 
entgegen. Er wollte ihn nicht höher eingefchätt wiffen, 
als jich felbjtl. Er war bereit, ihm einen Ehrenvorrang, 
den „Ehrenprimat“ zuzugeftehen, da Rom, als die ältere 
Stadt, zwar nicht über „Neu-Rom“ jtehe, aber gewilfer- 
maßen vornehmer fei. Aljo einen Etikettenvorzug folle 
Rom haben Pas ergab bei allgemeinen Ronzilien des 
Reichs, bei „ökumenijchen Synoden“, wie man jie feit der 
Seit Ronftantins kannte, immerhin das erjte, leicht aud 
wichtigjte Votum), aber im Recdhtsfinn habe Rom für das 
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Ojtreid) keine Rompetenz. Das war aud) die Meinung der 
andern Patriarchen des Oftens. Es war im ganzen Often 
der jiegreihe Gedanke, daß die politifche Stellung der 
Stadt eines Bifchofs feinen Rang an die Band gebe, daß 
die zwei gleichwertigen Reichshälften auch „zwei“ im 
Range „höchite“ Bijhöfe erforderten. Die Raijer des 
Ojtens unterjtützten diefe Idee und fchützten ipeziell ihren 
„ökumenifchen Patriarchen“, 

Der Gegenfat in dem Grundgedanken über die Ver- 
fajjung, der in Rom anders unterbaut war als in Ron- 
itantinopel bezw. überhaupt im Often (in Rom reli- 
giös: Petrusidee; darüber fpäter. Im Often handelte 
es ji) freilich auch nicht bloß um eine Sweckmäßigkeits- 
voritellung, jondern um eine andere Stimmung ge 
genüber dem Staate) — diejer Gegenjag möchte 
auch nicht zu einer Spaltung der Rirche geführt haben, 
jondern dürfte durch den Sieg der einen oder andern 
Idee erledigt worden fein, wenn nicht der Gang der 
Gejhichte zur Sertrümmerung des Römerreiches und 
zu fajt völligem Verjchwinden der Rulturgemeinfchaft 
zwijhen dem Ojften und Weiten geführt hätte. Andere 
alte, aber lange latent gebliebene, nicht in das Be- 
wußtjein der Sührer, gejchweige der Maffen eingetre- 
tene Gegenjäße verjchärften und verhärteten fich darüber 
auh. Man hielt noch Jahrhunderte lang offiziell die 
Rirchengemeinfchaft aufrecht, in Rom jtets mit aggrefliven 
Bintergedanken, in Ronftantinopel mit äußerftem Miß- 
trauen und jtetiger Vorjiht. Das Dogma bildete vor- 
erjt noch ein gemeinfames Interejje und eine Gelegenheit 
zur Mefjung der Rräfte.e Es gelang noch, unter dem 
Drucke der ojtrömijchen Raifer, die nach dem Zufammen: 
bruch des wejtrömijchen Reichs, 476, ideell (zeitweilig, 
feit Juftinian I, 1 565, fogar audy tatfächlich) fi wieder 
zu Berrichern über das „ganze“ Reich erhoben, in den 
trinitarifch-chriftologichen Wirren und in ihrem Nachipiel, 
im og. Bilderftreit, eine Reihe von ökumenijchen Syno- 
den zu arrangieren. Aber im neunten Jahrhundert kam 
es jchon zu einem heillojen Perfonalftreit zwijchen Niko- 
laus I. von Rom und Photius von Ronjtantinopel, wobei 
letzterer den Ojten fo aufzuwiegeln wußte, daß nunmehr 
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für die Maffen wirklich der Eindruck entjtand, im Weften 
habe man ein anderes Chriftentum als im Ojten. Gelang 
es damals noch einmal, den Srieden wiederherzuftellen, jo 
war das doch nur proviforiich: im elften Jahrhundert Ram 
es definitiv zum Bruch. Im Jahre 1054 exkommunizier- 
ten fich Papjt und Ökumenijcher Patriardy feierlichft, und 
feither waltet das „Schisma“. In den Nöten, die der 
Islam und feine Völker für Oftrom, für das „byzantinijche 
Reich“ heraufbefchwor, kam es nody mehrmals zu Wieder: 
vereinigungsverfuchen, ja auf dem Ronzil zu Slorenz, 1439, 
fogar wirklich zu dem Bef luffe der „Union“. Aber nad: 
dem Ronitantinopel 1453 in die Kände der Türken ge- 
fallen war und es ficy erwiefen hatte (es blieb ja audı 
Jahrhunderte hindurdy jo), dak das Abendland den Chri- 
ften im Orient doch nicht helfen könne, erkannte man im 
Ojten die Union nicht mehr an. Und das ift noch heute 
die Situation. 
Was heute als orientalifche Rice vor uns fteht, it 

entfernt nicht mehr bloß die Rirche in den Ländern, die 
ehemals die Ojthälfte des römischen Reiches bildeten. Es 
handelt fich teils um fehr viel weniger, teils um fehr viel 
mehr. Auf europäifcher Seite hat der ök. Patriarch im 
achten Jahrhundert ein großes Gebiet noch zugejprochen 
erhalten, das bis dahin zum Weiten gehörte, nämlich 
alles Land zwifhhen dem fchwarzen und Äägäjifchen 
Meere einerjeits, dem adriatifschen andererjeits. Diefe 
Lande wurden größtenteils von den Slaven (Serben, Bul- 
garen) erobert; die Griechen herrichten in Ronitantinopel, 
aber fie waren auf der Balkanhalbinfel nur der nu= 
merifch fjhwädjlte Teil der Bevölkerung. Immerhin be- 
hielten fie wie die Raiferwürde, jo den ök. Patriarchat. 
Den letteren haben fie noch heute wie einen National- 
bejig. Auch über das heutige Rumänien hin weit bis 
nach Ungarn hinein bekam diefer Patriarchat die Berr- 
ihaft. Andrerfeits verlor er fajt ganz das ajlatifche Ge- 
biet. Die Rirche wurde hier größtenteils vom Islam ver- 
nichtet. Nur einzelne Gegenden, bejonders die Rüftenftädte 
am jchwarzen und ägäiihen Meere behielten Chriftenge- 
meinden und diefe blieben in der Abhängigkeit von Ron: 
itantinopel. Die andern drei Patriarchate des Orients wa- 
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ren noc viel übler daran: Antiochia, Alexandria, Jerufalem 
wurden zu bloßen Schatten. Die Türken, deren Reid) 
in der Zeit feiner Blüte größer war als das von Ojtrom, 
duldeten die Rirche, aber freilich in unjäglich drückenden 
Sormen. Der Sultan ließ die kirchliche Verfaffung intakt, 
veritattete der „Rajah“ (= Berde, Pöbel), wie die Türken 
die Chrijten bis in unfere Zeit nannten, ihren Rult, machte 
den Ök. Patriarchen, den er immer in der Nähe und in der 
Gewalt hatte, für den politifchen Gehorjam feiner Rirchen- 
glieder perfönlich haftbar und beutete diefe im übrigen zu 
jeder Zeit nah Möglichkeit aus. Jeder neue Patriarch 
(und der Sultan zwang die meiften, jobald fi ein Grund 
oder Vorwand bot, zur Abdankung) mußte für fein Amt 
erhebliche Summen zahlen; er mochte jehen, wie er fie 
beitrieb. Der Patriarch wurde übrigens auch der oberite 
Sivilrihter der Rajah. So war feine Stelle innerhalb 
der Rirche die mächtigite, die es überhaupt gab, in ge- 
wijjem Sinne mächtiger als unter den chriftlichen Raijern. 
Im bejten Salle war er doch nur ein gefangener Ge- 
fangenenhüter. Aber die Chrijtenheit im Türkenreich blieb 
nicht auf die Dauer der Rern der orientalijchen Rirche. 
Das wurde vielmehr die Rirhevon Rußland. Und 
weil diejes immer mehr in die Böhe gejtiegene Reich mit 
feiner zur Seit wohl gegen 100 Millionen zählenden 
Rirhe aud) zu ihr gehört, ift fie eine Großkirche ge- 
blieben trotg des Elends in ihren Stammlanden. Die 
Rufjen wurden Ende des zehnten Jahrhunderts chriftiani- 
jiert durch Griechen. Sie jtanden bis ins fechzehnte 
Jahrhundert Direkt unter dem ök. Patriarchen, wurden 
dann verjelbjtändigt und hatten bis 1702 einen Patriar- 
chen in Moskau. Peter der Große gab feiner Reichs- 
kirche unter Abjchaffung des Patriarchats eine regierende 
ftändige Synode, die in Petersburg ihren Sit hat. Es 
liegt in der Natur der Sache, daß die ruffiiche Rirche 
jett eigentlih das wichtigjte, am meijten typifche Ge: 
biet der orientalijchen Rirche it. Der ök. Patriarch ift 
immer noch der vornehmite Bifchof, aber er ift kraft des- 
jelben Rirchlihen Verfafjungsgrundjates, durch den er 
„groß wurde, je länger je mehr wieder um feine Madyt 
gekommen. Denn er konnte nicht auf die Dauer wider: 
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iprechen und nicht mit Erfolg fidy wehren, wenn ein Land, 

das nicht politifch zum oftrömifchen bezw. türkijchen Reiche 

gehörte, oder welches fich davon losriß, fih auch kirchlich 

verjelbftändigtee Was er im Jahre 1589 Rußland kon- 

zedierte, mußte er im Laufe des vorigen Jahrhunderts 

allen den Staaten, Griechenland, Rumänien, Serbien etc., 

die fih von der Türkenherrichaft befreiten, zugejtehen, 

nämlich daß fie „autokephale“ (wörtlich „eigenhäuptige‘, 

felbftändige) Rirchen wurden. Die altkirchlihen Neben- 

patriarchate haben fih aucy behauptet und fangen ge- 

genwärtig allmählidy wieder an, unter dem neuerlichen 

Wachen der Chriftenbevölkerung, etwas zu bedeuten. 

Der Patriarchentitel ift auf die vier, die ihn im Often feit 

Alters führen, befchränkt geblieben. Die andern freien 

Landeskirchen lafjen ficy (meift) an dem Titel „WMetropo- 

lit“ für ihren vornehmjten Bijchof, den ihrer Bauptitadt, 
genügen. Die Bulgaren haben einen „Exarchen” an der 
Spitze, der noch in Ronftantinopel refidiert. (Mit ihm 

hat der ök. Patriardy feinen Stieden bisher nicht gemadht.) 

Öiterreich-Ungarn hat für feine Serben, Rumänen und 

Ruthenen felbftändige Rirhen. Im ganzen zählt die 

orientalifhe Rirche gegenwärtig fünfzehn autokephale 
Rirchen (die kleinjte ift die des Sinaiklofters, welches in 
feiner Einfamkeit und wegen der Beiligkeit feines Orts 
verfelbftändigt ift) und vielleicht 115 bis 120 Millionen 
Mitglieder. 

Als eine Einheit ftellt fich die orientalifche Rirche darin 
dar, daß alle autokephalen Landes- oder Volkskirchen 
das gleihe Dogma, die gleihe Art der Verfafjjung 
und überhaupt des innern Rechts, dazu die gleichen Sor- 
men des Rultus haben. Im bejonderen audy haben jie 
alle eine einheitlihe Zeitrechnung (abgefehen von Oiter- 
reich-Ungarn halten die chriftlihen Staaten, zu denen fie 
gehören, an ihr noch mit fejt): den fog. julianijchen 
Ralender, der vom abendländifchen oder jog. gregoriani- 
ichen Ralender jett (jeit 1900) um volle 13 Tage dil- 
feriert. (Die Türkei hat ftaatlich überhaupt eine an- 
dere Aera, als die chriftlide Welt) Die großen Sejte 
der orientalifchen Rirche fallen daher nicht oder nur zum 
Teil und jelten (jo Oftern, und was von da aus be- 
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rechnet wird, je nach dem Eintreten des Srühjahrvoll- 
monds) mit den gleichen Sejten des Abendlandes zu- 
fammen. 

Ehe ich die innere Art der orientalifchen Rirche fchil- 
dere, will ich nur erwähnen, daß man im weiteren 
Sinne aud eine Anzahl Rirchen, die fie felbft als „Sek- 
ten“ und „Retergruppen“ anfieht, zu ihr rechnen muß, 
da fie ihrem Urfprunge nad) in ihr wurzeln und wefent- 
li nur durch politifche Umftände Gelegenheit bekamen, 
ji in „alten“ Sormen, die ihr gegenüber „rückftändig“ 
wurden, abzufchließen. 

Die ehrwürdigfte, geiftig bedeutjamfte, wohl aud) größte 
darunter ijt die Rirhe der Armenier. Sie hält das 
verjtreute Volk innerlich allenthalben zujammen und hat 

‚ in unfern Tagen durch Not und Tapferkeit die Sympathie 
bejonders geweckt. Ihr bedeutendjter Teil fteht feit 1828 
unter rufjiihem Szepter im Süden vom Raukafus, wo im 
uralten Rlojter Etfchmiadfin der oberite ihrer Patriarchen 
mit dem Titel Ratholikos refidiert. Die glücklichite der 
Nebenkirchen, wenn man fo will, it die der Abeifinier, 
eine freilic) religiös ganz verwahrlojte, kaum anders als 
dem Mamen nad) noch als „chriftlih“ anzuerkennende 
Rirche, aber doch die Rirche eines „Volkes“ im eigenen 
freien Lande. Die Neftorianer jind ganz kleine Refte 
einer ehemals großen (bis nad) China hin in Rolonien 
verbreiteten) perfifhen Rirche, die Jakobiten ähn- 
lihe Refte der fyrifchen Nationalkirche. In Agypten 
tepräjentiert eine Rleine koptijche Rirhe die Nad- 
kommen der chrijtianifierten eigentlichen Agypter Pie fich 
in der Gefchichte deutlich” abheben von den Griechen in 
ihrem Lande). In Vorderindien hat fich eine Rirche fog. 
Thomascgrijten erhalten. Alle diefe Rirchen haben 
„Sonderlehren” und vor allem eigentümliche, durch Alter: 
tümlichkeit interefjante Rultusformen. Sie bieten der 
wiljenfchaftlichen Sorjcehung manche Probleme. An dem 
ganzen Rande der orientalifchen Rirche ‚gegen die Rirche 
von Rom hin in Europa, befonders in Oiterreich-Ungarn, 
haben jich Gruppen ihrer Glieder zu einer Union mit 
Rom bereit finden laffen. (Auch die Nebenkirchen haben 
lid) in Splittern angefchloffen.) Obgleich es jich bei ihnen 
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um einige Millionen handelt, haben fie doc) wenig zu 

bedeuten. Diefe Unierten, „Uniaten‘, wie fie jlawijch hei- 

ken (es find meijt Slawen), find weder bei der Rirche in 

Anfehen, zu welcher fie ficy gejtellt haben (fie find nicht 

Ronvertiten, jondern nur „dogmatijch“ und „regimentlich“ 

Anhänger des Papites, im Rultus und fonftiger Sitte 

find fie „Orientalen‘), noch natürlich bei der, zu der jie 

fachlich im Grunde nod) jetzt gehören. (Eine Ausnahme, 

und mit Recht, bilden die unierten Armenier, die jog. 

Mecitariften, ein Möndhsorden, bejonders in Ve- 

nedig.) 
Den Nebenkirchen gegenüber bezeichnet fich die „katho- 

liche“ orientalifhe Rirche als die „orthodoxe. So be 

itimmt fie an dem alten Gemeintitel Ratholijh fejthält, 

fo legt fie doch das wejentliche Pathos ihrer Selbjtbe- 

urteilung in das Prädikat orthodox. Aud,, ja je länger 

je entfchiedener, der römijchen Rirche gegenüber. Sie 

glaubt im bejonderjten Sinn die reine Rirche „Der Väter“ 

zu fein. Und fie ijt es in der Tat als die konjervativite 

aller Großkirchen. Natürlih hat aud in ihr die Ge- 

ihichte nicht ftillgeftanden. Aber fie ijt träger verlaufen 

als anderwärts. Im Wejten und Ojten haben die „Bar- 

baren“ der Völkerwanderung die alte Rultur fajt ver- 
nichtet. Aber im Weften wurden die neuen Völker rajcher 

zu eigenem Intereffe erweckt. Chrijtianifiert wurden, wie 

im Weiten die Germanen, fo im Ojten die Slawen. Aber 

die Slawen bedeuteten weniger als jene. Sie waren vor: 

erit (und noch jehr lange) minder kulturfähig. So boten 

fie der Rirche auch fehr viel weniger innere Anregung, 

wäre es auch nur durch Widerjtand gewejen. 

Aber im Often kam zu dem flawijchen Anjturm der 

arabifche und der mongolifhe. Dieje Völker liegen jich 

religiös nicht gewinnen und wenigjtens die Araber ent- 

wickelten eine glänzende Eigenkultur. Sich dieje mit- 

anzueignen bedeutete für die Chrijten die Gefahr, id) 

ihrerfeits religiös zu verlieren: in Ajien haben fie jich 

ja audy großenteils in diefer Beziehung „verloren“. Auf 
der Balkanhalbinfel, im nächften Bereiche von Ronitan- 
tinopel, erduldeten die Chriften lieber die Bracdylegung 
ihres Rulturlebens, die Stillitellung der geijtigen In- 
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terejjen, wählten fie lieber die einfache Verfchanzung 
im Alten, jfoweit es ich retten und fejthalten ließ, als 
daß fie fich den Eroberern genähert hätten. Das gilt 
hier von den Slawen und den Griechen. Die letzteren 
als die eigentlichen Träger der Rirche hielten die Slawen 
auf dem Balkan in der Rirchlidyen Organifation und 
dadurch bei ihrer „alten“ Art fe. Ein bewußtes 
Nationalgefühl hatten nur die Griechen. Aber fie 
haben die Slawen, über die fie kirchlich herrichten, nicht 
„entnationalifiert“. Sie gaben ihnen einen griehhiches Epi- 
jkopat. Aber der kleine Rlerus blieb naturgemäß we- 
jentlich flawijch mit feinem Volke. Das moderne, gerade 
auch auf der Balkanhalbinfel überaus fcharfe National- 
bewußtjein der flawifchen Völker ijt erjt im 19. Jahr: 
hundert, wejentlih von Rußland her, geweckt worden. 
In Rußland erhob ficy zuerft im Lande von Riew eine 
Rirche: unmittelbar durch Miffion von Ronftantinopel aus 
und unter griechifcher Leitung. Bier gab es Expanfions= 
möglichkeiten von ungeahnter Größe. Das politifche 
Zentrum verjchob fich fchon im frühen Mittelalter nad) 
Moskau. In den allmählich gewonnenen weiten Gebieten 
war es vollends die Rirche, das religiöfe Interefje, das 
fie dem Volke eingeimpft, die Organifation, mit der jie 
ihm Zujfammenhalt gab, die das Slawentum vor dem 
Mongolentum rettete. 

Überall litt die Rirche mit ihren Völkern und konnte 
fich felbft aud) nur falvieren durch „Stillefein und Barren“, 
durch jtarren Ronjervatismus, Traditionalismus, durch 
einfaches, die Not zur Tugend erhebendes Bleiben bei 
der Lehre und Gefamtart „der Väter“. Die Väter find 
natürlich die „Rirchenväter‘, die Lehre ift das Dogma 
der alten römifchen Reichskirhe und ihrer großen Zeit, 
die fich in der Phantajie der Rircye immer mehr verklärt 
hat wie ein verfchwundenes Paradies des Chrijtentums. 
Das Dogma der erhabenen Zeit der „Öökumenijchen Ron- 
zilien“, deren es fieben gegeben — doch offenbar eine 
heilige, nicht zu erweiternde Zahl! Die Summe von 
Lehren, welche die orientalifche Rirche auf diefe Weife 
in die Gegenwart, für fi intakt und „abgefchloffen“, 
herübergerettet hat, ift in der Rürze befaßt in ihrem 
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Taufbekenntnis oder dem Tauffvmbol. Sie hat die 
Sormel, die im Wejten das „apoftolifche Symbol“ heißt, 
nicht, oder richtiger gejagt, nicht mehr. Die Sormel, die 
fie als Inbegriff der Lehre behandelt, hat den Namen 
„Nicaeno-Constantinopolitanum‘“, was bejagen will, daß 

fie auf der erjten, für das Dogma allerwichtigjten öku- 
menifchen Synode, derjenigen von Nicäa (in Rleinafien, 
nicht weit von Ronjtantinopel) unter Ronjtantin (325) 
ihrem Grundjtock nach gefchaffen, und auf der zweiten, in 
Ronjtantinopel felbjt (381) vollendet fei. (Das Abendland 
hat dieje Sormel auch, jedoch nur mehr in einer Nebenrolle, 
in der römifchen Rirhe 3. B. als bloßes Meßivmbo!). 
Die Sormel ift Rnapp, berührt diefelben hijtorifchen Mo- 
mente des Lebens Jeju wie das Apojtolikum und im 
übrigen ziemlich fchlicht die Lehre von der Trinität und 
Inkarnation. Es ijt klar, daß die orientalifche Rirche an 
ihrem Dogma, verglichen mit dem, was das Abendland 
alles inzwifchen fich an weiterer „Tradition“ aufgeladen 
hat, in gewiffer Weife leichtes Gepäk hat. Vielleicht 
jtürzt diefes Dogma eines Tages in ihr ohne große Er- 
ihütterung. Denn feit fünf Jahren ift ja in Rußland und 
jeit einem Jahr in der Türkei offenbar eine neue Geijtes- 
ära angebrochen. Was jeßt im Rommen ift? Wer 
weiß es? 

Über den Sinn des Dogmas zerbricht fi niemand fehr 
den Ropf. Die Theologie ift zwar nicht ganz gefchwunden 
gewejen. Aber fie war (und ijt noch) ohne eigentliches 
Leben. Einen gewijjen Vorfprung hat das eigentliche 
Griechentum: in Athen gibt es eine theologifche Sakultät 
nad) deutijhem Mujter. Einige Streitfragen hat es na: 
türlicd doch gegeben. Zum Teil hat man fich auch durd 
das Abendland Sragen zuführen laffen. Nur ift cha- 
rakteriftijch, daß es fich dabei meijt um Dinge, die den 
Rultus betreffen, handelt. Die römijche Reichskirche 
hatte einen in den Grundformen einheitlich gearteten 
Rultus. Im Mittelpunkt blieb die Eucharijtie jtehen, rö’ 
mifch geredet die „Mefje“, griehifh die „Liturgie“. Und 
diefe Seier Zerlegte fich für die ganze „katholifche“ Rirche 
immer bewußter in den Doppelgedanken der Opferung 
und der heiligen Speifung (letztere, römifch geredet, die com- 
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munio, griechifch die koinonia), An Spekulationen über 
das Verhältnis des Brotes und Weines zum Leibe und 
Blute Chrijti hat es in der orientalifchen Rirche fo wenig 
gefehlt wie in der römijchen. Schließlih hat fich die 
orientalifche von der römijchen den Gedanken der „Trans: 
jubjtantiation“ er „Subftanzerfegung“: das Brot, 
der Wein feien nach der Weihe nur noh Schein) dar- 
reichen lajjen. Auch in Bezug auf die andern Riten hat 
fih die orientalifche noch nach der Trennung von der rö- 
mifchen beraten lajjen. Allerdings wefentlich in der Zeit 
der politijch bedingten Wiedervereinigungspläne. Aber 
es ijt dann eben dabei geblieben, daß auch fie wie die 
vömiihe jieben Myiterien (Sakramente) zählt. 

Ehe diefe im einzelnen kurz befprochen werden, muß 
ein Wort über die „Idee“, die Dogma und Rultus ver- 
bindet, gefagt werden. Es ijt die Idee, daß Chriftus, 
der Gottmenfh, den Tod überwunden habe und den 
Menfchen im befonderen durch das Abendmahl, die 
Euchariftie, das ewige Leben, wie in einer Medizin wider 
den Tod, vermittele. Diefer Gedanke ift umrahmt von den 
biblifchen Lehren über den Sündenfall der erjten Eltern, 
der diefe vom Paradiefe und ewigen Leben ausfchloß, fie 
„sterblih“ madıte und, als ein Erbe von ihnen, mit der 
Sünde den Tod auf alle ihre Nachkommen hat übergehen 
laffen. Nur Gott felbjt, der wejenhaft unjterbliche, Ronnte, 
indem er aus Liebe und Erbarmen Menjdhy wurde und 
den leiblichen Tod mit übernahm, den Tod und den Teufel, 
der eben im Tode feine Macht an den Menjchen, die 
ihm verfallen waren, betätigte, wieder überwinden. Der 
Gottmenjch hat durch feine Auferftehung erwiefen, daß er 
dem Tode und Teufel überlegen war, und er hat von 
neuem den Menfchen den Zugang zum ewigen Leben, 
zur „Auferjtehung“ erfchloffen. Wirklich teilhaft werden 
der Sruhht der Menfchwerdung des Sohnes Gottes nur, 
die an ihn, d.h. an das Dogma von ihm, glauben und 
durch die Myjterien mit ihm in „reale“ Verbindung treten. 

Die fieben Mpyiterien find alte Seiern und Riten, die 
die römifche Rirche doch in vielen Beziehungen jetzt und 
fchon lange anders begeht als die orientalifche. Da die 
römifche Rirche weniger Gewicht auf die bejondere Sorm 
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einer Seier legt, als die orientalifche, die geradezu das 
entjcheidende Gewicht darauf legt, und nur in der ihr 
geläufigen Sorm die Wirkungskraft derfelben fich vor: 
jtellen kann, fo haben ich beide Rirchen über die rechte Zahl 
der eigentlihen Sakramente, der „notwendigen“ Beils- 
mittel, nachdem fie doch jchon lange eine Sonderent- 
wicklung erlebt hatten, nur dadurch noch zu einigen ver- 
modt, daß die römifche den Orientalen keine Auflage 
hinfichtlich der Sorm machte. Es würde zu weit führen, 
in das Detail genauer einzutreten, obgleich gerade hier 
des Sremdartigen genug dem Abendländer entgegentritt. 
So gleih das Grundmyiterium, die Taufe, wird noch 
mit ganzer Untertauchung begangen. Unmittelbar an fie 
ihließt fih eine Salbung des ganzen Rörpers des 
Rindes, ein Ritus, der für identifch gilt mit dem römijchen 
Sakrament der „Sirmung“, obwohl fajt alles anders 
daran if. Das Myiterium der Buße (Beicdhte) ift eine 
jehr nebenfäcdhlihe Begehung im Vergleich mit dem rö- 
mifchen gleichnamigen Sakrament. Die regelnde Rraft 
des Volkslebens, die der „Bußdifziplin“ in der alten 
Rirche einwohnte, ift der orientalifchen Rirhe ganz ab- 
handen gekommen. Die größte Rolle fjpielt die Eucha- 
riftie, das eigentlich „Chriftus“ und fein „Leben“ in den 
Menjchen einführende Myjterium. Sie ift die Grund: 
lage jeder regelmäßigen Bauptfeier, aljo des Sonntags 
und der vielen Seite, und fie hat Sormen angenommen, 
die im einzelnen hier zu fchildern, fich durch den Raum 
verbietet. Schon eine Schilderung des Rirchengebäudes, 
das einen fejten Typus hat (der fehr anders ift als im 
Abendlande), müßte vorangehen. Der Bijtoriker erkennt 
die Übereinftimmung der Sormen der „Liturgie“ und der 
„Meffe“ in ihren Wurzeln, aber er konftatiert au) 
die merkwürdig verjchiedenartige Entwicklung. Der orien- 
taliiche Verlauf der Bandlung hat mehr altertümliche 
Süge als der römifche, aber er ift doch auch keines: 
wegs mehr einfach der „alte“. Moch kommen in Betracht 
die Rrankenölung Pie in der orientaliihen Rirche ' 
nicht, wie in der römifchen, zum Sterben „bereiten“ joll, 
jondern gerade Genefung, wie man zum Teil lehrt: Ge- 
nefung der Seele, bringen will), die Ehefhließung 

40 



(mit bemerkenswert vielen Riten aus jehr alter 3eit), 
endlih — eigentlich alle Myiterien tragend — die Prie- 
jterweibe. 

Dieje jog. Myiterien find gewiljfermaßen nur das Rück- 
grat des Rultus. SZahllofe weitere Riten, beftimmt dazu, 
möglichjt das ganze Leben zu „weihen“, den Teufel, der 
eine große Rolle in der Vorjtellung der Rirche fpielt, zu 
bannen, umgeben fie. Sehr wichtig find die Beiligen 
und ihre Bilder. Auch dabei ijt im einzelnen vieles 
anders vorgeitellt, als in der römiichen Rirche, man 
könnte jagen naiver (,„heilig“ ift ein MDenich, defjen Leich- 
nam „nicht verwejt“: ein folcher it ja ganz deutlich „im 
Bimmel”, dem „Tode“ bejonders entrückt, von Gott aus- 
gezeichnet, 'alfjo auch gewiß ein Wundertäter ujw.). Na- 
türlich hat dabei jeder Aberglaube Sreiheit. Alle Beiligen 
haben ihr Sejt. Zu den Orten, wo ihre Leiber ruhen und 
gezeigt werden, wallfahrtet man. Sich mit ihnen zu „be: 
rühren“ (ihre Ceichname, ihre Bilder küffen zu können) 
erjheint wie ein unmittelbares Betajten der oberen 
Welt. Das ift nun überhaupt das Typiihe an den 
frommen Gedanken, welche die orientalifhe Rirche aus- 
Iöjt, daß fich die Seele mit Eindrücken erfüllt von einem 
Sujammenhang 3zwifchen Bimmel und Erde, wo immer 
man mit der Rirche zu tun hat. Die Gottesdienjte find 
jo prächtig, wie möglich; felbft die Dorfkirche entfaltet 
etwas Glanz. Alles ift darauf angelegt, die Teilnehmer 
der Welt zu „entrücken“. Jedes Einzelne darin ift fymbo- 
lifch, unverftändlich-finnvoll, mit geheimen Andeutungen 
durchzogen, „bejinnungraubend, herzbetörend“, der Maffe 
freilich nur ein rätfelhaftes Gefchehen, das fie mit Oumpfer 
Ehrerbietung und Befriedigung begleitet. Die Sprache 
der Rirche ijt überall die nationale, aber in einer alten 
(Grühmittelalterlihen) Sorm. Die Worte der Lefungen, 
Gebete, Weihungen find aljo dem Volke doch unver- 
ftändlih. (Mur Rumänien hat moderne Sprahe|) Be- 
deutjam und fchön ift die Mufik (nur Chorgefang, ohne 
Inftrumentalbegleitung); dem Empfänglihen wird fie 
überall zum Berzen gehen. Aber blog Mufik als etwas 
„Verftändliches“ ift nicht viel in einer Rirhe! Es ift 
nicht auffallend, daß eigentlich lebendig nur der Gedanke 
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ift, daß das Sterben erjt offenbar mache, was die Rirdhe 

bedeute, was man von ihr „habe“. Sehr entwickelt find 
die Totenbräuhe. Im Leben und für das Leben, das 

iit etwa die Empfindung des Volkes, könnte man die 

Rirche füglich entbehren. Aber es gibt ein Sterben, und 

da ift die Rirche wie eine (Mutter. Sie will wirklich) 

eigentlich nur die Kelferin der Sterbenden jein, aber jie 

zeigt fhon bei Zeiten den „Bimmel offen”. 

In der orientalifchen Rirche ift nur zu fehr volle Wirk- 

lichkeit geworden, was in der alten Seit der „heiligen 

Rirche“ fi fhon anbahnte: die Rirche, einft Voraus» 
darftellung des kommenden Gottesreihes, ijt degradiert 

zu einem Syjtem von Wundern auf Erden, einer Injtitution 

voll Zauber und bloßem Geheimnis. Gewiß ift es an jich 

meift reiner, unfchuldiger, Viele packender und tröjtender 

Zauber, und es ift auch noch ein gutes Teil von echtem 

hriftlidem Bimmelsgedanken, der uns in ihr entgegentritt. 

Aber es ift doch ein deklaffiertes Chriftentum, das Jie 
darftell. Was der orientalifchen Rirche hauptjächlicy ab» 
handen gekommen, ift das Verjtändnis für das fittliche 
(Moment im Gedanken von der Beiligkeit und dem 
Geifte. Nicht, als ob fie prinzipiell fittlich gleich- 
gültig wäre. Sie vertritt im Prinzip alle Mahnungen der 
Bibel und prägt dem Volke die zehn Gebote ein, wie jede 
Rirche. Sie weiß nur nicht mehr recht, worauf es ankommt 
und ift fehr fchlaff in der fittlihen Praxis. Von Liebes» 
tätigkeit ift in ihr wenig vorhanden. Sie „heilt“ mit ihren 
Beiligen, mit den Bildern der „Gottesgebärerin“ ufw. Sie 
preift au) das Almofengeben. Und fie ftärkt die Leidens- 
willigkeit, fie mat geduldig. Speziell in Rußland 
gibt es viel tiefes Sündengefühl, viel lebendige Empfin- 
dung von menfchlicher Unwürdigkeit Gott gegenüber. 
Das alles darf anerkannt werden und bedeutet gewiß 
etwas. Aber die Rirche weiß nicht mehr, was der „Geift“ 
eigentlih [haffen will, „neue Menfchen“. Vollends weiß 
fie nicht, was ein neuer Menfch und eine neue Menjch- 
heit wäre. Ihr Ideal ift die Askefe Sie hat ein 
Möndtum. Aber die Mönche in ihr find nur zu oft Leute, 
denen es genügt, mehr „Gottesdienfte” als das Volk zu 
halten. Das Volk ift ziemlich willig gemadt zu „fajten“. 
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Einige große Saftenzeiten, befonders die vor Oitern, die 
auf das Seit der Seite, das der Auferjtehung, „reini- 
gen“ follen, find populär zu nennen. Die Mönde find 
aud) dazu willig. Es gibt Rlöjter, daneben Dörfijche 
Möndhsniederlafjungen (Skiten) und Einfiedlerzellen. Be- 
rühmt ift die in ihrer Weife einzig in der Chriftenheit 
dajtehende freie „Mönchsrepublik“ auf dem „heiligen 
Berge“, dem Athos (in Mazedonien). Doch im Prinzip 
it alles Mönchswefen gleichgeartet. Es gibt keine Viel- 
heit von „Orden“. Aus den Mönchen wird der hohe 
Rlerus, der Epijkopat, genommen. Der niedere Rlerus, 
die Priefter in Stadt und Dorf, find verheiratet, müjfen 
verheiratet fein („einmal“, 1. Tim. 3, 2: dem Witwer ift 
eine neue Ehe verwehrt). In der jozialen Stellung ift 
überall ein fehr großer Unterfchied zwiichen der hohen 
und der niederen Geiftlichkeit. Die Bifchöfe haben zum 
Teil Bas Gerücht vergrößert wabhrfcheinlich manches) über: 
mäßige Einnahmen, befonders von den Rlöjtern her, da 
fie an deren Einkünften (die hauptfädhlich dur Wall: 
fahrergeichenke und aus Ländereien zujtande kommen) 
partizipieren. Der ökumenifche Patriarch (auch bejonders 
der von Jerufalem) bejaß früher gewaltige Liegenfchaften, 
zumal in Rußland und Rumänien. Die Neuzeit hat tief- 
empfundene Säkularijationen gebracht. In Rußland find 
die Gegenfätze nocdy außerordentlich fcharf. Es icheint 
doch, dag man auch dort den reichen, hohen Rlerus nicht 
etwa im fpezifijchen Sinne des „Wohllebens“ zeihen dart. 
In den rufjiichen Rlöftern herrfcht viel Trunkfucht. Große 
Summen werden überall an den Schmud der Rathe: 
dralen und Rlofterkirchen gewendet. 

Der orientalifchen Rirche ift befonders der Staat 
verhängnisvoll geworden. Indem die Raifer chriftlich 
wurden und die katholifche Rirche fchrittweife in die Stel- 
lung als Staatskult einführten, übertrugen fie, wie ihnen 
jelbjtverftändlich dünkte, ihre bisher im heidnifchen Rom 
innegehabte fakrale Stellung auf ihr Verhältnis zur 
Rirhe. Zwar die Rechte und auch den „Citel eines 
pontifex maximus, eines „oberjten Opferers“ gaben fie 
auf. Denn das Opfer, das die Chriftenheit kannte und 
in ihren Verfammlungen (im Bilde) „erneuerte“, war doc) 
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zu eigenartig neben dem, was im heidnifchen Rom und 
in den „Tempeln“ als Opfer galt, als daß die Raijer 
daran gedacht hätten, fih bei ihm wie „Priefter“, gar 
als der leitende Priefter, wie ein wirklicher Bijchof, zu 
betätigen. Bier würde auch die Rirche — man kann es nur 
vermuten, denn fie ijt nicht auf die Probe gejtellt worden, 
aber die Vermutung hat alle Gründe für fiy — unnad)- 
giebig gewefen fein; hier, war die Idee vom Biihoftum als 
dem „apoftolifhen Amte“ und als begründet in einem 
exklufiven Auftrage Chrifti zu mädjtig und klar. Aber 
alles, was ein „Laie“ an Vorrechten übernehmen konnte, 
was fich als „obrigkeitlihe” Sunktion mit ‚Bezug auf 
die Rirhe fafjen lieg, nahmen Die Raifer in Aniprud) 
und erhielten fie zugeftanden. Es war doch „zweifellos“ s 
daß der Raifer als Chrijt jofort ein „befonderes“, ja das 
„erite“ Glied der „Gemeinde“ wurde (das »praecipuum 
membrum« in ihr). War er der „Berricher“, fo durfte er, 
indem er fih zum Schußherrn der Rirche erklärte, „natür- 
lich“ auch eine Oberaufficht über ihre „weltmäßige“ Seite, 
ihren Charakter als Inftitution, in Anfpruch nehmen. 
So 309 der chriftliche Raifer das Recht, wenn nicht der 
Ernennung (Erwählung), jo doch der Beftätigung minde- 
itens der „wichtigen“ Bifchöfe an fich, zugleich eine Sülle 
von Dilziplinar- und andern Auflichtsbefugniffen. Injonder- 
heit auch das Recht für den „Srieden und die Ordnung“ 
in der Rirche zu forgen, alfo (das verjtand man dar: 
unter) Ronzilien, ipeziell „Reihskonzil“ (das 
„Ökumenijche Ronzil“) zu berufen und (durch Legaten, 
„Gejandte“) zu leiten. Die Verhältniffe gejtatteten es 
nur den ojtrömifchen Raifern, alle Ronjequenzen zu ent- 
wickeln und praktifch zu verwirklichen. Der Sultan trat 
in Ronftantinopel in die „Rechte“ des Raifers ein, indem 
er fi doch zum Teil freiwillig bejchränkte. Bingegen 
übernahm in Rußland wieder der Staat, oder perjönlich 
geredet: der Zar alle Rechte und Sunktionen der Raifer 
von Ojtrom, für deren wahren „Erben“ er fich erklärte. 
Man nennt das byzantinifche Staatskirchenredht, mit 

Recht oder Unrecht, gemeinhin „Cäfaropapismus“. Eine 
unbedingte Schranke bedeutet doch überall, auch in Ruß- 
land, der Rultus und das Dogma. Daran zu tajten, hier 
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etwas zu „entwickeln“, jteht — wenn es überhaupt je- 
mand wagen darf — nur den Bijchöfen zu. In diefem 
engern Sinne ijt die Rirche „frei“ geblieben. Aber kraft 
diejer Sreiheit ijt fie auch eine Sphäre für fi) geblieben, 
der Schatten oder wie fie felbft fich beurteilt wiffen will, 
der Abjenker der Bimmelswelt. Die „Mpyiterienwelt“, 
die fie darftellt, ift in den Menfjchen als Perjonen 
nur zu jehr Erdenwelt! Es ift bemerkenswert, was doc 
eine Schuld ijt, daß die orientalifche Chrijtenheit mit 
alledem jo gänzlich zufrieden war — bis in die allerneuejte 
Seit! Die Rirche häuft Segen über Segen auf den „Zaren 
und fein Baus“ und hält es au in ftaatlihen Dingen 
für ihre Pflicht, das „Alte“ quand möme zu ftügen. Mit 
dem ethifchen Verjtändnis ift ihr auch der Gedanke ge- 
jhwunden, daß fie wohl eine befondere Art von Rul- 
tur, von jozialen Verhältniffen habe fchaffen Rönnen, 
oder für die Zukunft ins Auge faffen müffe In 
der alten Zeit hat auch der Often einen kräftigen An- 
lauf zu einer chriftlihen Eigenkultur genommen; was 
dabei die Rirche als Organismus, was der Glaube als 
innere, geiftige Macht, was das einfache Sortwirken der 
antiken Rulturinterefjen als folcher bedeutet, läßt fich 
kaum entwirren. Aber, um nur ein Beijpiel zu nennen, 
daß die Rirche die Runjt eigentümlich beeinflußt, ihr 
einen neuen Typus (den „byzantinifchen“) in Architektur, 
Malerei, Mufik gegeben hat, ift gar nicht zu verkennen. 
Sie ift nur eben mit allem ins Stehen, deshalb ins Ron- 
ventionelle, Sormelhafte gekommen. Rulturfeindlich ift fie 
nicht geworden, aber fie hat aufgehört kulturfördernd zu 
fein. Da hat fie dem Staate gegenüber abgedankt. 
Und Rußland ift noch lange ein fehr barbarifcher Staat 
gewejen! Sür die fittlihen Ideen bejaßen die Zaren 
kraft ihrer Überlieferung wahrlich nicht viel Verftändnis. 
Wäre die Rirche bloß verhindert worden, in Rußland 
— wie es in der Türkei jahrhundertelang gejtanden — 
mehr zu tun zur geiftig-fittlicjen Bebung des Lebens der 
ihr anvertrauten Völker, jo dürfte fie ein freieres Gewiljen 
haben. Aber fie hat gerade in Rußland das fittliche 
Moment der Beiligkeitsidee beinah verjpielt. Sie hat 
den Staat, den Berricher, ich Sittlich felbjt überlaffen 
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und bereitwillig mit religiöfer Gloriole umwoben, was 
immer er wünfchte und tat. 

Nur kurz fei noch defjen gedadht, daß Rußland feit 
dem 17. Jahrhundert von einem Schisma durchzogen ijt 
und eine große Sülle von Sekten bejift. Das Schisma 
entjtand, als einer der letten und ficher der geiftig be- 
deutendfte Patriarch von Moskau, Nikon, die Texte der 
jog. „heiligen Bücher“ (d. h. der Ritualtexte) einer Revi- 
jion unterzog und durch den Druck zu vervielfältigen 
begann. Der Rlerus, der obere und der niedere, lehnte 
fi auf. Man glaubte, eine „neue“ Rirche folle geftiftet 
werden. Der Bijtoriker konftatiert nur die völlige Unbil- 
dung des Rlerus (gar des Volks) und die abfolute 
Stumpfheit des in Übung ftehenden kultifchen Tuns. 
Nikon fiegte mit Bilfe des Staats und mit barbarifchen 
Mitteln. Seither gibts eine Staatskirche und eine 
jhwer zu berechnende Zahl von „Altgläubigen“. 
Die leßteren haben fich wieder gejpalten in folche, die 
keine Priefter haben, fondern fich fo gut es geht durch 
Faienältefte erbauen lafjen, und in foldye, die fich irgend- 
wie Priefter zu bejcyaffen fuchten und endlich fich einen 
eigenen Epifkopat zu weihen vermocdhten. In der Theorie 
itehen beide Gruppen auf dem Dogma der Rirche, 
von der fie ausgegangen. (Gerade deshalb konnten fie 
ji) jelbjt keine Priefter und Bijchöfe geben, ehe fie von 
außen her einen Bifhof zum „weihen“ bekamen. Das 
gejchah erjt um 1840.) 

Die „Sekten”, 3. B. die „Sottesleute* (audy Chlyfti 
= Geißler genannt; zu ihnen gehören als ein Ableger 
die Skopzi = Die Verfchnittenen) find meift asketijch- 
enthufiaftiich; geiftrafende Chriften könnte man fie nennen, 
doch find die eigentlichen Chlyiten fittlicy achtbare Leute. 
Andere, wie die Molokani, befolgen biblifche Einzel- 
forderungen. Die Duhoborzi (= Geiltesträger), 
deren Tolitoi jich vor der Öffentlihkeit befonders an- 
nahm (er verhalf ihnen zur Auswanderung), find weniger 
enthufiaftifch als die Chlyften, vielmehr kommuniftifch oder 
anarchiftiich ®er Rultur abgewandt, wenn nicht geradezu 
feindlich). Tolftois asketifch-fozialiftifche Interpretation 
des Evangeliums hängt mit Chlyften- und Duchoborzen- 
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ideen zufammen (feine fpeszififch religiöfen, pantheiftifchen 
Spekulationen berühren fich mit Volks ftimmungen: 
die Rirche nährt myftiiche Empfindungen). Wie Nord- 
amerika hat Rußland eine Sülle von Eintagsfekten. Auf 
Detail einzugehen, darf idy mir nicht geftatten. Vom 
deutjchen Luthertum und englifchen Baptismus find Ein- 
flüffe ausgegangen („Stundiften“). 

Bis auf den Ojtererlak des Zaren von 1905 durfte 
kein Nationalrufie zu einer andern religiöfen Ge- 
meinjchaft gehören, als zur „Staatskirhe“. Propagan- 
dijtiich und milfionarifchy war diefe Rirche nicht, aber ge- 
jtüßt vom Staate, den fie dafür wiederum „ftützte“, (man 
hat dabei immer in erjter Linie an die Bifcyöfe und den 
heiligen Synod, das eigentlihye vom Zaren gefeßte Rir- 
chenregiment zu denken) war fie unbedingt tyranniich 
ihren angejtammten Gliedern gegenüber. Gegenwärtig 
verhandelt Rußland über die Religionsfreiheit. Die Duma 
hat jich diefen Sommer (1909) bejtimmt für fie ausge- 
jprochen. Aber ob fie Ausficht hat, anders als in ge: 
brochener Sorm „Gefez“ zu werden? 

4. Die römifche Rirche. 

Wir haben es fjchwerer, die zweite große Sorm der 
katholifchen Rirche richtig zu würdigen, als die zuerjt 
ins Auge gefaßte orientalijhe. Denn mit der letteren 
berühren wir uns praktifch immer noch verhältnismäßig 
wenig. Mit „Rom“ haben wir alle Tage zu tun. Da 
wogt der Rampf ruhelos hin und her. Wir haben uns 
als Protejtanten zu hüten, die hiftorifche Sorfcherftim- 
mung in uns zu trüben, und doch ebenfo, einfach mit 
ihr den Rampf zu bemeffen oder ftillen zu wollen. 
Die römifche Rirche will keinen Srieden, kann ihn nicht 
wollen. Aber es ijt nicht unfere Sacdye, diefes „kann 
nicht“ anzuerkennen und fih auswirken zu laffen. Nur 
das darf wohl immer betont werden, daß nirgends in 
der Welt Theorie und Praxis fich decken. Auch in der 
römifchen Rirche nit. Und wir Dürfen nicht für uns 
nur die gute Theorie, für Rom nur die oft fo unfäglich 
fatale (vielen römijchen Ratholiken felbjt tiefjchmerzliche) 
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Praxis feiner Maffen und feiner offiziellen Rampforgane 
ins Auge fajjen. 

Reine Rirhe legt fo unbedingtes Gewicht darauf, 
„Ratholifche Rirche“ zu fein, als die römifche. Sie will 
wirklic) als „die“ katholifche Rirche, die einzige eigent- 
lihe „Rirche“ gelten. Die orientalifhe Rirche verträgt 
den Gedanken, daß die Chrijtenheit nach Völkern und 
Ländern, jelbjt nach Lehre und Brauch irgendwie ausein- 
andergehen könne. Sie will nur lettlih „ihre“ Völker 
behaupten und an ihrem Teile „in Ruhe gelajfen“ fein. 
Dem gegenüber ift die römifche Rirche die fchlechthin auf 
Univerjalität abzielende und auf Einheit dringende. Sie 
it recht eigentlih die erobernde Rirche. Alles was 
Chrift heißen will, was „getauft“ ift, nimmt fie für fich 
in Anjprudh. Ihr „gehört“ alles, was zu Chriftus gehört. 
Das ijt begründet in hiftorifch fchwer zu enträtjelnden 
Grundideen. Der Gedanke des „Ratholifchen“ hat noch 
ein Moment, das ich oben, wo ich den Begriff klaritellte, 
noch nicht berühren konnte. Die „Einzigkeit“, um die es 
jih für die Rirche handelt, ift urfprünglich fo eigentüm- 
li, wenn man will: jo myjtijch gedacht, daß jede Orts- 
gemeinde fich immer im „Geijte“ empfand als „vereinigt“ 
mit dem Meffias und allen feinen „Gliedern“, allen 
Ortsgemeinden. Die Vorftellung von einem „Verbande“, 
einem gedanken- und willenmäßig zufammengehaltenen 
Ganzen, ja felbjt die von einer Samilie reiht hier nicht 
ganz aus. Die Rirche war gewiljermaßen eine Perjon. 
Uralt ift das Prädikat „Mutter“ für fie. Sie ift die 
Mutter, die das keimende Leben noch im Schoße trägt. 
Ihre vielen Rinder, die Ortsgemeinden und die einzelnen 
Chrijten, leben in ihr, von ihr. Wo immer das „Brot 
gebrochen” wurde, war „im Geijte“ die ganze Chrijten- 
heit beijammen: die Chriften fahen und fühlten fich 
gewiljermaßen alle gegenjeitig audy bei der kleinften 
Fokalfeier. Sie wußten fich in Liebe, zum gemeinfamen 
Berrn und zu einander, innig verbunden, aber der „Geift“ 
ihuf noh ein fejteres Band der „Gemeinfchaft“ der 
„Beiligen“, wirklih Einen „Leib Chrifti“. In einen ver- 
fafjungsrechtlihen Grundjag umgewandelt ericheint diefe 
Empfindung in der Theorie von „Petrus“ dem „einen“ 
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Apoftel, „in“ dem alle Apoftel, alle Bifhöfe mit 
ihrem Amte betraut wurden, der in Rom feine cathedra 
aufrichtete und damit den Gedanken andeutete, daß alle 
Biihöfe mit dem Bifhyof von Rom in „Verbindung“ fein 
müßten, ihm „Gehorjam“ fchuldeten. Die Entwicklung 
der Petrusidee ift eine Sache für ji, auf fie einzugehen, 
ift hier unmöglih. Gerade die Neuzeit hat die volle 
Ausreifung jener Idee erlebt. Aber fie ift nicht etwa 
überhaupt eine „moderne“, eine Idee erit des Ultra- 
montanismus. Das lette Ronzil, das Vatikanum von 
1869/70, hat nur dogmatifh unter Da gebraht und 
damit freili wunderfam verhärtet und menjdhlih, allzu 
menfchlicy zugefpitt, was einer lebendig tradierten, myfti- 
ihen Stimmung entfprah und entijpriht. Von der 
katholijcyen, „einen“ Rirche und von „Petrus“, dem Papfte 
„als Petrus“, können die beiten, innerlichiten Chrijten 
in der römifchen Rirche oft, ja meift, auh dann nicht 
lafien, wenn fie das Joch tief empfinden, das „Rom“ 
ihnen auferlegt, und die Unzulänglidkeiten des empiri- 
Ihen Papittums klar erkennen. Viele der heutigen fog. 
Modernijten find defjen die Zeugen: ein Tyrrell hat nur 
wegen jener Idee den Rückweg zum Proteftantismus 
nicht betreten mögen. In großartiger Zufammenfhau 
der Zeiten und Räume, aller Gläubigen im Bimmel und 
auf Erden, erhebt fi vor dem innern Auge unter dem 
Gedanken der catholica ecclesia, die auf Erden ftiftungs- 
mäßig gegeben jei in der ecclesia romana, indem Papite, 
ein geheimnisvoller weltenweiter Gottesbau, in dem allein 
Wahrheit und Beil zu finden fei und in dem alles Leben 
aus Gott und zu Gott quille. Luther hat diefe Idee 
wohl gekannt und mit empfunden. Er hat ihr einen 
neuen Ausdruck zu geben gewußt; nur darum hat er 
joly ein gutes Gewiffen wider „Rom“ gehabt. Aber um 
Rom und feine Macht über feine, fromme, große und, weite 
Berzen zu verftehen, muß man wilfen, was das Wort 
„katholiijhe“ Rirche alles befaffen kann. Sür den 
römifchen Ratholiken tritt dabei immer audy das kulti- 
che Element mit in Geltung. Die Mefje — erjt wer 
ihrer entraten kann, kann in Srömmigkeit aufhören rö- 
mifher Ratholik zu jein. 

Rattenbujd, Die Rirden und Sekten. : 



Wir müffen das geiftige und das weltmäßige, politijch 
gewordene Rom auseinanderhalten und beides in feiner 
hiftoriichen Wechfelbezogenheit, feiner vielen unlöslic er- 
icheinenden Verfchlungenheit doch immer zugleich im Auge 
haben, wenn wir den tatfächlichen römifchen Ratholizis- 
mus, feine Schönheit und feine erjchreckenden Sormen 
begreifen follen. Die Schilderung des Bijtorikers 
muß wohl oder übel das empirische, Rultifchdogmatijch- 
rechtlich fich geltendmachende Rom in erjter Linie be- 
rückfichtigen.. Denn es ijt die befjondere Ronfefjions- 
kirche neben den andern Rirchen. 

Zunädjt das Außerlide. In Sorm mifjionarifcher Un- 
ternehmungen umfpannt die römijche Rirche beinahe den 
Erdball. Sie ift äußerjt rührig und audy durchaus nicht 
erfolglos in ihrem Miffionswefen. Alber es ijt doch Rlar, 
daß fie hiftorifch die Rirhe der romanifchen Völker 
ift. Diefe bilden ihr Zentrum, ihr tragendes Sundament. 
Die Slawen find die Träger des „orthodoxen“, orienta= 
lichen Chriftentums geworden, die Germanen die des 
evangelifchen Chriftentums. Das will heißen: in ihrem 
gegenwärtigen ausgeprägten Typus find die drei großen 
europäifchen Raffen bedingt durch eine der drei Rirchen 
und haben je der „ihrigen“ doch auch von ihrer Raffen- 
art Wefentlihes mitgeteilt. Es ijt Raum zu bezweifeln, 
daß ohne die Rujfen und Balkanflaven die orientalijche 
Rirhe nicht mehr lebensfähig wäre. Aber ohne die 
Romanen wird auch „Rom“ fih nicht halten. €s ift 
vielleicht wirklich eine Schickfalsftunde, in der Rom ge= 
genwärtig Srankreich gegenüber feine Entjchliegungen zu 
treffen hat. Siegt es wider die Republik, fo hat es 
viel, viel mehr gewonnen, als im deutfchen Rulturkampf 
zu gewinnen war. Uhnterliegt es wider fie, jo hat es 
eine entjcheidende Schlacht verloren. In der Reformations- 
zeit eröffnete fich der römifchen Rirche als ein wahrlich zus 
nädjt groß erjcheinender Erfaß für die abfallenden Länder 
Europas die von den Spaniern und Portugiefen erfchlojjene 
und eroberte neue Welt. Aber diefe Welt ift in ihrer 
Nordhälfte wefentlih den Germanen und infoweit nicht 
(oder doch nur in bejcheidenem Maße) Rom zu teil gewor- 
den. Selbjt was zu Rom hält in den Vereinigten Staa= 
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ten Nordamerikas ift von befonderer Art und diffizil. Der fog. „Amerikanismus“ ift zur 3eit eine zweite, zwei- 
fellofe Gefahr mindeitens für Roms Sentralismus. 
Andrerfeits ift es kein Sufall, ift vielmehr recht eigentlich 
ein „Zeichen“ für das, was mit zum Sundament von Rom 
gehört, daß feit der Reformationszeit nur noch Italiener 
Päpite geworden find. 

Die Gefamtzahl der römifhen Ratholiken ift nicht 
jiher zu ermitteln, da nicht überall in den einzelnen Ge- 
bieten eine wirkliche Statiftik aufgeftellt wird, oder der 
Öffentlichkeit zugänglich it. Wie foll man 3. B. fagen, 
mit welcher 3iffer Srankreich heute anzufegen it? Die 
Sahlen, die die Miffionare angeben, erfcheinen zum Teil 
übertrieben, gewiß nicht „erfunden“, aber fehr optimiftifch 
berechnet. Daß die römifche Rirche die numerifch ftärkfte 

- ift, Rann man nicht bezweifeln. Sie mag doppelt jo ftark 
fein als die orientalifche, 2. h. wohl 230 — 240 (250) Mil- 
lionen (in Deutfchland zählte jie 1905 an 22 Millionen 
bei rund 61 Millionen Einwohnern insgefamt). In jedem 
Sinne wird fie vom Papite als der oberjten Initanz re- 
giert. Ihre Organifation entjpricht der Einheitsidee. Es 
gibt keine felbjtändigen Gebiete, jondern nur größere und 
kleinere abhängige Fokalinftanzen in ihr. Die wirklich 
gefejteten Gebiete heißen Rirhenprovinzen („Provin- 
zen des apoftolifhen Stuhles“), die andern „Miffions- 
länder“. Eine Rirchenprovinz ift nicht etwa eine „Landes- 
kirche“, aber auch nie etwa ein Bistum, fondern ein Ge- 
biet, das einem Metropoliten (der Titel ftammt noch 
aus der Zeit des Zufammenhangs mit Ojtrom) unter- 
iteht. Ein folcher hat mehrere Bifchöfe unter fi und 
heißt meift Erzbifchof. Doc) ijt nicht jeder Erzbifchof 
aud Metropolit und wiederum fteht nicht jeder Bifchof 
unter einem Metropoliten. Es gibt Bijchöfe mit dem 
bloßen Titel „Erzbifchof“ und folche, die unmittelbar unter 
dem Papite ftehen, fog. „exemte Bijhöfe“. 3. B. ift 
Deutfchland in fünf „Provinzen“ eingeteilt (1. Röln, dar- 
unter Trier, Münfter und Paderborn; 2. Gnefen-Pofen, 
darunter Rulm (Weftpreußen); 3. Sreiburg i. B., darunter 
Mainz, Rottenburg, Sulda, Limburg a. L.; 4. Bamberg, 
darunter Würzburg, Eichftätt, Speyer; 5. München, darun- 
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ter Augsburg, Regensburg, Paffau). Daneben hat es jechs 

exemte Bijchöfe (in Breslau, Straßburg, Met, Osnabrück, 

Bildesheim, Ermland). Audy) noch andere Arten der Orga= 
nifationen gibt es bei uns, denn zum Teil ift Deutjchland 
jest „Miffionsland“. Aber das Detail muß auf fich be- 
ruhen, zumal alles, was bloß „Titel“ ift G. B. Sürftbifchof, 
Weihbifchof u. a.). Sür die „Miffionsländer“ gibt es wieder 
verfchiedene Sormen. 

Die 3entralregierung in Rom ftellt fih in einer Sülle 
von Behörden dar. Alles, was den Papit jelbjt betrifft, 
wird fpäter zur Sprache zu bringen fein. Was der Titel 
„Rardinal“ bedeutet (der Titel der dem Papite im Range 
am nächiten ftehenden Prälaten) ijt rafch gejagt: die 
Rardinäle bilden das Rollegium, das den Papit zu 
wählen hat. Wenn die Rardinäle eine weitere jtändige 
Sunktion üben, fo gehört das nicht zur Idee ihrer Stel- 
lung. Im übrigen in der Rürze das Solgende. Die Ge- 
famtheit aller Behörden in Rom heißt die Rurie (urjprüng- 
lih die Bezeichnung des Gebäudes, worin der alt- 
römijshe Senat feine Situngen hielt, dann auch des 
Senats felbjt). Die „Rurie“ bejteht überwiegend bezw. in 
allen höheren Amtern aus Rlerikern verjchiedenen Grades, 
in den niederen zum Teil auch aus weltlichen Perfonen. 
Unterjchieden werden a) Juitiz-, bD) Gnaden:, c) Expeditions- 
behörden. Man könnte fie päpitliche Minijterien nennen. 
Ihre Aufgaben und Rompetenzen im einzelnen find jehr 
verwickelt; es ijt zuweilen recht fchwer, in Rom „an die 
rechte Tür zu Rommen“. Was die Juftizbehörden betrifft, 
jo jagt der Name ja im allgemeinen das Richtige, aber 
zu ihnen gehört auch die „päpitlihe Rammer“, die es 
mit den Sinanzen des heil. Stuhles zu tun hat. Die 
Gnadenbehörden find für die Angelegenheiten der Bene: 
fizien, Dispenjfe etc. bejtimmt; die fog. Poenitentiarie, die 
mit dazu gehört, hat die fchweren Sälle, die zum Buß: 
wefen gehören, zu behandeln. Die Expeditionsbehörden, 
die päpftliche „Ranzlei” und die „Sekretariate“, haben 
wieder mannigfache Abteilungen, 3. B. die für die Bullen 
und Breven (Namen für gewifje Sormen unmittelbar päpjit- 
licher Erlafje). Zu ihnen wird auch gerechnet das og. 
Staatsfekretariat, das „Minifterium der auswärtigen An- 
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gelegenheiten“, d. hb. der Dinge, die die „Staaten“ be- 
rühren (Vorjteher zur 3eit Rardinal Merry del Val, 
Aber neben, in gewijjem Maße über den Behörden, 
itehen noch die jog. „heiligen Rardinalskongregationen“, 
man könnte jagen: ein Staatsrat, den der Papit fich ge- 
bildet hat, um die wichtigjten, zumal aud) die eigentlich 
prinzipiellen Sragen für feine Entfcheidung vorzubereiten 
(um Teil auch mit felbftändigen Sunktionen; denn der 
Papit kann, jo wenig wie irgend ein großer Souverän, 
alles jelbjt erledigen, fei es auch nur unterfchreiben). 
Bejonders zu nennen ijt etwa die Rongregation der In- 
quifition (entjcheidet in Lehrfragen), des Verzeichniffes 
der verbotenen Bücher (jog. Indexkongregation), der 
Riten, der Abläffe und Reliquien u.a. Den Verkehr mit 
den verfchiedenen Teilen der Rirche, den Staaten ufw. ver- 
mitteln (neben Schreiben) zum Teil jtändige „Gefandte“ 
(Nuntien, wörtlich = „Boten“, Legaten = „Abgeordnete. 

Wenden wir uns zu dem, was den inneren Charakter 
der römijchen Rirche betrifft, fo ift das widtigite, daß 
wir die Vorftellung, die dieje Rirche von fich als heiliger 
hat, verjtehen. Sie hat der orientalifchen gegenüber den 
Vorzug, daß fie das fittlihe Moment fejtgehalten und 
energiih zum Ausdruck gebradt hat. Im Rückblick auf 
die Zeit, wo die katholifche Rirche noch Orient und Okzi- 
dent gleicherweife umfchloß, erkennen wir doch fchon früh 
gewijje Unterfchiede hüben und drüben. Noch vor der 
Verwandlung der freien Miffionskirche in die privilegierte 
und gebundene Reichskirche find folhe zu erkennen. Im 
Abendland haben fich die Koffnungen auf ein baldiges 
Weltende länger gehalten als im Morgenlande. Im Zu: 
jammenhange damit wurde der folenne Schluß des die 
Perjon Jefu betreffenden Abfates im apojftolifchen Tauf- 
jvmbol, das volle Bekenntnis zu dem Gedanken, daß 
die Wiederkunft des Berrn ein Gericht bedeuten 
werde, länger als ein kräftiger Appell zur ftetigen fittlichen 
Selbjtprüfung empfunden. Die Rirche, die Bifchöfe, begrif- 
fen tiefer die Aufgabe, die Chrijtenheit „rein“ zu erhalten, 
fie fittlich zu belehren, zu zügeln, zu erziehen. Die 
katholijche Rirche des Abendlandes ift (nicht allein, aber) 
mehr als die des Morgenlandes darauf bedacht gewe- 
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jen, jih als Pädagogin im Namen Gottes und Chrifti 
an ihren Gliedern, feit dem vierten Jahrhundert an den 
„Maffen“ zu erweifen. Sreilih hat fie darüber nicht auf- 
gehört, vorab Mpyjterienanftalt zu fein. Es ift das blei- 
bende, noch heute jo felbjtgewiß und kräftig wie je fort- 
wirkende Grundelement beider katholijchen Rirchen, daß 
alles Beil getragen fei und nur erzeugt werde dur 
die priejterlich verwalteten Wunderakte, die man römifch 
„Sakramente“ nennt. 

Aber es ijt der abendländifchen katholifchen Rirche 
eigen, den Sakramenten eine jpezififche Beziehung auf 
die Verfittlichung der Perfönlichkeit zu geben. Man kann 
die Sache auh jo ausdrücken: die orientalifche Rirche 
denkt, daß die priefterlich bedingten und in Vollzug ge= 
fetten Mvjterien die Menfchen dadurch für den Bimmel 
bereiten, daß fie fie mit Rräften ewigen, d. h. überwelt- 
lichen und unfterblichen Lebens erfüllt; die römijche denkt, 
daß eben diefe Mittel fie für den Bimmel reif machen, in 
dem fie fie geeignet machen, vor Chrifti Richterauge 
zu bejtehen. In Bezug auf den Bimmel felbft haben 
beide Ronfefjionen den gleichen Gedanken. Er iit ein Ort 
der Seligkeit, aber auch der Reinheit und Gerechtigkeit. 
Ihm gegenüber fteht die Hölle als ein Strafort voll un- 
jägliher Pein für die Sünder. Aud find beide Ronfej- 
lionen einig, daß Rein Menfch „ohne weiteres“ in den 
Bimmel Romme, wenn er nur ein „Chrift“ fei. Sür beide 
hat der gute Wille eine Mitentfcheidung in Sadyen der 
Seligkeit. Aber der römifche Ratholizismus gibt den Sa- 
kramenten doch eine andere Beziehung auf das Geredt: 
werden als der orientalifche. Im letten Grunde iit es 
gerade der Zweck der Sakramente, den Menjchen zum 
Gerechtwerden zu verhelfen: ohne fie gibt es jeden- 
falls Reine „Gnade“ vor Gott. Sie ihaffen einen 
Grund von Gerechtigkeit, auf dem der Menjch weiterbauen 
muß und wobei er doch immer wieder auf erneute ja: 
kramentale Gnadenhilfe Gottes angewiejen ilt. Die 
orientalifche Rirche ift nicht fo beforgt als die römifche. 
Das bedeutet, daß fie fittlich unreifer ift. Umgekehrt ift 
die römische Rirche minder bejorgt darum, ob der Menich 
auch wirkli dem Tode (dem Vergehen wie die Tiere 
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ufw.) entrinne. Sie lehrt den Menfchen den Tod eben- 
jo fürchten, wie die orientalifche, aber wegen des da= 
hinter ftehenden Gerichts, nicht eigentlidy wegen feiner 
jelbft. Umgekehrt hat die orientalifhe Rirche den Ge- 
danken im Sinn, daß das Sterbenmüffen an fich das 
größte Elend, die durch Chriftus geficherte Unfterblichkeit 
an ji das höchite Gut fei. Beide Rirchen begegnen 
fih darin, daß fie nicht einen kahlen Gedanken der „Un- 
iterblichkeit der Seele“ vor Augen haben, jondern den jehr 
plaftijchen einer „Auferjtehung“ und zwar im „Sleifche“. 

Wie die römifche Rirche, Myfterienanjtalt bleibend, doch 
eben die Myjterien als Rräfte fittlichen Lebens wür- 
digt, jo hat fie nun des weiteren noch den Gedanken 
erfaßt, Erziehungsanitalt der Menjchheit fein zu müf- 
fen und zu follen. Von da hat fie ihren in der Gefjchichte 
jo unverkennbar hervortretenden Berrjchertrieb. Sie 
ijt wirklich eine ftarke, kraftvolle Zuchtmeifterin der Völ- 
ker geworden. Das hat aber noch befondere, eigenartige 
Gedanken zur Vorausjezung, und in diefem Zufammen- 
hang werden wir fpeziell dazu Rommen, die Stellung und 
Bedeutung des Papittums ins Auge zu faffen. Die rö- 
mijche Rirhe betrachtet ich felbjt als das „Gottesreich in 
der gegenwärtigen Weltzeit“. Bierfür ift Auguftin vor 
andern wichtig, in gewijfer Weije grundlegend gewejen. 
Auguftin lehrte im leßten Dezennium des vierten und be- 
fonders im erjten Viertel des fünften Jahrhunderts (er 
itarb 430). Bis an ihn heran war der Gedanke, daß 
der Berr demnäcjt wieder kommen werde, noch nicht er- 
lofjhen. Man hoffte vorerjt auf das fog. taujendjährige 
Reich Chrifti, als den vorläufigen Anbruch des Gottes- 
reihs der Vollendung. Auguftin nun ift es, der den Ge- 
danken in der Bibel zu erkennen meinte, daß das tau- 
fendjährige Reich fhon angebrochen fei mit Chrifti Auf: 
erjftehung, nämlich in der Weife, daß Chrijtus die Rirche, 
die Bifchöfe mit der Ausübung feiner Gewalt über die 
Welt betraut habe. Nur für taufend Jahre folle die 
Rirhe auf Erden in feinem Namen durch ihre Sakra- 
mente wirken und zugleich das Gejet Gottes, das „neue 
Gefet“ (wie man fich gewöhnt hatte, das Chriftentum jelbft 
zu bezeichnen) zur Geltung bringen, dann werde der Kerr 
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kommen und das jüngjte (= lette) Gericht halten. Aller 
Berrenanfpruch Chrifti an die Welt fei in diefem Sinne 
auf die Rirche übertragen, und zwar bis zum Ende der 
Gejchichte. Die „taufend Jahre“ feien eine myftifhe Zahl 
und bedeuteten den ganzen Reit der gegenwärtigen Welt: 
periode. Diefe auguftinifchen Gedanken haben gezündet, 
fie hatten etwas unmittelbar Überzeugendes für die 
Chrijten feiner Zeit, jpeziell im Weften. Und die Päpite 
find es gewefen, die aus ihnen recht eigentlich das hi- 
itorijhe Programm der „katholijchen Rirche“ ge- 
madjt haben. 

Es ijt unmöglich, hier die ganze Gefchichte des Papjttums, 
feiner Anfprüche, feiner Niederlagen, feiner Siege aud nur 
zu jRizzieren *). Auguftin hat bei dem Ausdruck „Gottes- 
reich, oder genauer überjeßt (es handelt fich um den 
lateinijchen Begriff regnum) „Gottesherrfhaft“, nicht 
an eine politifche Theokratie gedahht (der Ausdruck 
Theokratie ift nur das griechifche Aequivalent für regnum 
Dei), Er hat daran gedacht, daß die Rirche die geiltig- 
fittlide Berrjchaft über die Welt von Gott übertragen be- 
kommen habe. Alber er hat das „Gejetz Gottes“, welches 
höher fei als die Gejege der Menfchen, die Gefeße der 
Staaten (was er kannte und allein vor Augen hatte war 
der „weltliche“ Staat der „Römer“, der ihm in feiner Uni- 
verjalität als „Weltreich“ wie ein Gegenbild, ja au wie 
das Widerfpiel-des Gottesreichs auf Erden erfchien), er 
hat das Gejetz Gottes doch nicht als das ideelle, freie 
„Sittengefeß“ erfaßt. Die Rirche, die Bifchöfe fpielen für 
ihn immer eine Rolle bei der Interpretation des Gejetzes 
Gottes, das er an fich (freilich doch nicht vollftändig und 
abgejchloffen) in der Bibel fand. Der „Geilt“, der in 
der Rirche waltet, bedeutete ihm noch eine Gewalt der: 
art, daß praktifch das meijte auf diejenigen Gebote, 
diejenigen „Gejete” hinaus kam, die die Rirche er- 
lajfen hat und erlafjen werde. Wo es ih um „Satungen“ 

*) Vgl. Guftav Rrüger: Das Papittum. Seine Ideen und 
ihre Träger. IV. Reihe der Religionsgefchichtlichen Volksbücher, 
Beft 3 und 4. 1907. — Au Guftav Anric: Der moderne 
Ultramontanismus in feiner Entjtehung und Entwicklung. Eben- 
da, Beft 10, 1909, 
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handelt, ift nie genau die Linie zwifchen Sittlidjem und 
Regtlichem, Ethifhem und bloß Juriftifchem 3u ziehen. 
So jteht es im ganzen römifchen Ratholizismus mit dem 
Gedanken vom „Gottesgejeß‘. Ja, wo eine unzweideutige 
Gottesfatung in der Bibel (wie man fie verjteht) 
vorzuliegen jcheint, da hält fich die Rirche an fie als 
einen unbedingten Befehl (das ijt das fog. jus divinum), 
Aber daneben und darüber hinaus glaubt die Rirche 
mit Bilfe des „Geiltes“, der ihr d. h. den Bifchöfen 
immer innewohne, auch neue, jeweils der Zeit und 
der Lage entjprechende Sorderungen Gottes „offenbaren“ 
zu können. So gewinnt fie die Summe der im engern 
Sinne „kirchlihen Satungen“ (das fog. jus ecclesiasticum 
und die vielen feeljorgerlihen Vorfchriften), die für die 
Menjchen doch alle auch abfolut „verbindlich“ find. Bei 
dem „geijtlichen” Regiment, der eigentlihen Berrfhaft, 
die die römijche Rirche im Namen Chrifti (Gottes) bean- 
jprucht, kommt in unlöslichem Gemifch fajt überall wirklich 
Sittliches, Innerliches, dem Gewiffen als „gut“ und „not- 
wendig“ Einleuchtendes in Betracht und hödhjlt Außerliches, 
meijt zwar jehr Überlegtes aber doch nicht Überzeugendes, 
lediglih auf Autorität hin Anzunehmendes. Das ift bei 
Auguftin fo und vollends im fpätern abendländifchen 
Ratholizismus. Jeder Tag lehrt es uns, was diefe Rirche 
im Namen Gottes alles an „Satzungen“ den Menjchen 
auferlegt, nicht nah) Willkür, aber nach einem eigen- 
tümlich verworrenen Verjtändnis des Gotteswillens oder 
des Wejfens des „Guten“. Es ift unter diefen Umftänden nicht 
zum Verwundern, daß die Gottesherrichaft, welche die 
römijche Rirche zu verwirklichen fucht, einen fchillernden 
Charakter angenommen hat. Auf der einen Seite ift diefe 
Berrfchaft anders als diejenige der Staaten, und auf 
der andern Seite ijt fie diefer doch nur allzu ähnlich, ja 
vielfach ganz gleichartig. Die römijche Rirche ift wirklich 
ein Gottesjtaat geworden. So hat fie auch Die jtaat- 
lihen Rlugheitsmethoden in ihren Dienft genommen, 
ja jogar mit befonderer Meijterfchafi ausgebildet, die 
Methoden der Politik, wieweit immer man den Begriff 
faffen mag. Politik treibt fie, wo fie auf innere Wider- 
jtände trifft, Politik treibt fie vor allem den weltlichen 
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Staaten gegenüber, die fie fich untertan zu machen fucht. 
Das „Untertanmachen“ kann ja nun wieder fehr verfchieden 
gedacht werden. Im Mittelalter hat die Rirche wirklich 
das oberjte Regiment über die Staaten beanjprucdht. Sie 
hat damals verfucht, die ftaatliye Gewalt im Grunde zu 
einer kirhlihen Beamtengewalt zu ftempeln. Sich 
jelbjt hat fie als oberjfte Richterin hingeftellt. Auc 
das weltliche Schwert follte, wie alle Macht, der Rirche 
zu Dienjte ftehen. Die Rirye habe den Sürften fo gut 
wie den Völkern zu befehlen. Es hat dramatijches In- 
terejfe, der Entwicklung der Anfprüche der DPäpfte zu 
folgen. Wie kompliziert die Verhältnifje zwijchen Staat 
und Rirche find, kann man an der Sülle praktifcher Ein- 
zelprobleme, die fich ergaben, ftudieren! Zuweilen erjchrickt 
ein Dapft vor den Ronfequenzen der Theorie, der er folgt. 
Aber bald wird der Schreck überwunden. Zuletzt, (feit 
Gregor VI) gilt, daß der Papft „unmittelbar“ das Recht 
habe, die weltlichen Dinge wie die „geiftlihen“ nicht bloß 
richterli zu beurteilen, fondern auch bejtimmend zu 
leiten, aljo effektiver Univerfalmonard) jei, wie Gott. 
Dieje mittelalterliche Theorie ift doch wieder aufgegeben. 
Sur Zeit gefteht die Rirche den Staaten eine rechtliche Selb- 
tändigkeit zu und begehrt nur einerfeits „Sreiheit“, 
andrerfeits „Schuß“. Aber fie ift freilich in ficy felbft als 
Sakraments- und fittliche Erziehungsanftalt fo fehr Recht s- 
ordnung und jtaatsmäßige Behördenorganijation ge- 
worden, daß es fih zwifchen ihr und den Staaten im 
Grunde darum handelt, ob ein Staat einen andern in 
jeinem Gebiete zu ertragen vermöge, und wie es möglich 
jei, daß die Menfchen, die Völker, zu gleicher Seit von 
zweierlei Souveränen regiert werden. 

Denn das ift nun die eigentliche Zufpiung der kirch- 
lihen Ordnung geworden, daß der Bifchof von Rom, 
der Papit, alle kirchliche Gewalt, alle Anjprüche, die aus 
dem Gedanken der der Rirche übertragenen Repräfen- 
tation der Gottesherrichaft refultieren, an fich gezogen 
hat. Nicht nur in der Praxis, fondern aud) in der Theorie 
hat das Papittum eine lange wechjelvolle Gefchichte ge- 
habt. Was feit dem vatikaniihen Ronzil „Dogma“ it, 
entjpricht, (wie S. 49 fchon ausgeführt) einer ficheren Tradi- 
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tion, die freilich in bloßer geiftiger Intuition und myftifcher 
Stimmung fich anders ausnahm (und ausnimmt), als fie 
in ausgemünzter und von zielbewußter Politik in Be- 
nüßung genommener Sormel, als fejter Lehrfatz und ver: 
fafjungsrechtlicher, leitender Grundfat erfcheint. Das Ronzil 
von 1870 hat die Unfehlbarkeit des Papites als Glaubens: 
ja proklamiert. Diejes auffehenerregende Dekret, das 
weiten Rreijen, fei es wie ein Unfinn, fei es wie eine 
Vermejjenheit, erjchienen ift (vielen treuen Ratholiken 
nicht minder als folcyen, die es perjönlich nicht belajtet) 
ift nur eine Spezialanwendung des Gedankens und der 
von demjelben Ronzil vorab und im Prinzip proklamierten 
Lehre, daß der Papit der Bifchof der Gefamtkirhe, au 
der Bijchof der Bijchöfe fei. Man pflegt diefen Gedanken 
unter dem Titel des „Univerjalepifkopates“ des Papjftes 
zu präzijieren. Danach Ronzentriert der Papft unmittelbar 
und perjönlih in fih als Amtsinhaber des Stuhles des 
Petrus ®er »cathedra Petri«) alle die Vollmacht, die zur 
Derrihergewalt der Rirche gehört. Die Rirche könnte 
nicht wirklicy Gottes (Chrijti) Berrihaft auf Erden aus: 
üben, wenn nicht der Geijt ihr dauernd 2. h. wie ein 
Bejit, der fich immer wieder erproben läßt, innewohnte. 
Er wohnt ja freilich im ganzen Rlerus, jedoch abgejtuft 
jo, daß der Papit fein oberjtes und im Notfall an fich 
felbjt maßgebendes, unbedingt zuverläjfiges Organ ift. 
Daraus folgt die „Unfehlbarkeit“ des Papftes »cum ex 
cathedra loquitur«, wenn er recht eigentlich als Papjit redet. 
Es ijt viel Streit darüber, was dieje leßtere Bemerkung 
eigentlich bejfage, welche praktifche Tragweite fie eigentlich 
habe. Daß jie eine Einfchränkung der Unfehlbarkeit des 
Papites bedeutet, ift nicht zu verkennen. Ausdrücklich an= 
gegeben wird, daß es fih um einen Lehrentjcheid oder 
Willensentjchluß des Papites handeln muß, der „alle 
Chriften“ angeht, und der zugleich eine „Sache des Glau- 
bens oder der Sitten“ betrifft. Aber das ift ein Rahmen, 
in den ficd) verfchiedene Bilder einzeichnen lafjen. ; Und wos 
ran erkennt man, ob die beabfichtigten „Grenzen“ gewahrt 
find? DPofitiv ausgedrückt: wann ift es ficher, daß man 
dem päpftlichen Entfcheid gehorchen „muß" ? Eine Baupt- 
fache ift, daß man feit dem Vatikanum nicht mehr vom 
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Papfte an ein Ronzil appellieren Rann. Wie nun eigentlich 
die Stellung der Bifhöfe zu ihm befchaffen fei, ift nicht 
in jeder Beziehung klar. Das ift ausdrükli aud) vom 
Vatikanum ausgefprochen, daß die Bijchöfe, jeder an feinem 
Orte, eine göttliche Berufung und Vollmacht haben; aber 
es bleibt undeutlih, wie Ddiefe praktifch gedacht und in 
welchem Maße fie begrenzt fei. Sind die Bifchöfe nur „Be- 
amte“ des Papites? Ja und nein. Der Papjt ernennt jie, 
kann fie auch abfegen, und er hat das Recht als Oberauf: 
lihtsinftanz ihnen fo ziemlicd; in alles hineinzureden. Aber 
er kann nicht etwa das Bifchofsamt abjchaffen. Daß diefes 
„Amt“ in einer Mehrzahl exiftiert, it des Berrn 
eigener Wille, aljojus divinum. Die Bifchöfe jtehen „unter“ 
dem Papite, aber was fie „verrichten“, oder verrichten 
„können“, hängt doch nicht am Papftee Man muß die 
Rultifhe Bedeutung des Bijchofsamtes mit im Auge 
haben, um ganz zu begreifen, was es mit ihm für eine 
Bewandtnis hat, ja daß es noch immer eine Seite hat, 
die jeden feiner Inhaber dem Papite „ebenbürtig“ macht, 
ihm eine Bruderftellung zu diefem gibt. Das kann uns 
hinüberführen zu den Sunktionen, in denen die römifche 
Rirche im einzelnen ihre Rraft bewährt. 

(Man kann Ddreierlei unterjcheiden: fie lehrt, fie regiert, 
jie weiht. Das Erjte ijt in gewiffem Sinne die Grund 
funktion; denn was immer die Rirche von Gott, von Chri= 
tus, dem Geifte, der Welt, der Sünde, dem Geredht- 
werden ujw. ujw. „glauben“ heißt, was fie felbft in 
all den Beziehungen, wo fie ein Werk hat, tut, wie 
fie fich organifiert hat und weiter organijiert, welche An- 
jprüche fie an ihre Glieder erhebt, was fie den Einzelnen 
als Mittel zu ihrem Beile darbietet, das alles iit im 
Prinzip befaßt von einer fejten Lehre, dem Dogma. 
Dun ift ja fofort eine Stage für fi, was alles ein 
„Dogma"“ fei. Die Definition iit Rlar, fie lautet gegen: 
wärtig: ein Dogma ijt, was die Merkmale einer unfehl- 
baren Papjtentjcheidung hat. Aber wo hat man alles dies 
beifammen und wie iit es im einzelnen zu verjtehen ? 
Jedoch, wenn es auch jetzt noch eine Sülle von jog. freien 
(Meinungen gibt und immerfort geben „kann“, jo ift doc) 
überall ein prinzipieller Anhalt praktifcher Art gegeben. 
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Am „bequemften“ ift es, daß man dem Papite alles über- 
läßt und fich felbjt gar keine Gedanken madjt. Dem 
kommt aud) der Papft entgegen, indem er fich für alle 
„Sragen“ des Dogmas, für alle überlieferten „Sormeln“ (na- 
türlich auch für die Bibel) das Entjcheidungs- und Interpre= 
tationsrecht vorbehalten hat, das Recht, den „Zweifel“, fo- 
bald es ihn dünkt, zu erledigen. Aber wenn es den Laien 
gewiß möglich ijt, jih zum Dogma einfach pajfiv, ja ge= 
dankenlos, wenn auch nicht willenlos zu verhalten, (denn 
den „Willen“ ‚ in jedem Salle zu „glauben, was die Rirche 
glaubt“, d. bh. was der Papit ex cathedra erklärt, muß 
er haben), jo können die Theologen nicht ebenfo 
verfahren. Theologie, geijtige Verarbeitung des Dogmas, 
Auseinanderfegung Desfelben mit der Weltwijjenfchaft, 
Vertretung desfelben wider Unglauben und Sehlglauben 
(Regerei), überhaupt Durcydenkung des Chrijtentums zum 
Zwecke der Gewinnung eines immer tieferen Verjtänd- 
nifjes feines Gehaltes, der göttlichen Wahrheit, leßtlich 
zur Anbahnung weiterer „notwendiger“ päpitlicher Ent- 
jheidungen, alfo zur fortjchreitenden Entfaltung des Dog- 
mas — Theologie in diefem Sinne will die Rirche haben 
und fordert der Papit. Es ijt ein Zeichen von geijtiger, 
auch fittliher Rraft des römifchen Ratholizismus, daß er 
jtets eine ausgebreitete, vielfady hochgelehrte, Außerjt 
iharfjinnige, auch wifjfensfrohe Theologie gehabt hat. 
Aber alles in ihr hat „feite Marfchroute”. Und doh aud 
nidht. Oder nur bis auf einen beftimmten Punkt. Dann 
beginnt das Pfad finden. Aber wo beginnt es, und 
wann gilt es für den Theologen einzugeltehen, daß er 
auf einen Irrpfad geraten? Die „Modernijten“ von 
heute *) ftehen vor diefer fchweren Srage. Anerkannte 
Theologie ift die Scholaftik, fpeziell der Thomismus. 

(Der heil. Thomas, gebürtig von Aquino, einem Örtchen 

3wijchen Rom und Neapel, war der berühmtefte Lehrer 

in Paris, 7 1274), Bei defjen Theorien gilt es nad) 

Leos XII. Erklärung immer den Ausgang zu nehmen 
und alles im gleichen Geifte fortzubilden. 

*) Vgl. Rarl Boll: Der Modernismus. IV, Reihe der Reli- 

onegeihichtlichen Volksbücher, Beft 7. 1908. 
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Im Einzelnen die „Dogmen“ der Rirche vorzuführen, 
geht nicht an. Biftorifch befonders wichtig geworden ift 
die Lehre von der „Rechtfertigung“, d. h. davon, wie 
der Menic) zu der Gerechtigkeit und Reinheit komme, 
die ihn für den Bimmel befähigt. Denn bei ihr hat der 
Widerjpruch Luthers, der zur Berausbildung des Prote- 
Itantismus geführt hat, eingefeßt. Der Ratholizismus 
Ihaltet die Gnade Gottes nicht aus, hält aber feft, daß 
es „nicht ohne gute Werke“ möglidy fei, jelig zu werden. 
Die Auseinanderfegung zwifchen Gnade und menjchlichem 
Mitwirken ift äußerft fubtil. Die Bauptjache ijt, daß 
praktifch die „Gnade“ nur durch die Sakramente, 2. i. 
durch Vermittlung des Priefters an die Menfchen gelangt, 
und andererfeits, daß der Menfch auf Schritt und Tritt 
der Gnade gegenüber tun muß, „was an ihm ift“. Die 
Abhängigkeit und Ungewißbheit, in die der 
Menfh dadurch verjetst wird, hat Luther als unerträg- 
lih empfunden und als unberechtigt erkannt. Dod 
davon hernad). 

Id) fagte: das zweite, was die Rirche tut, ift, daß fie 
regiert. Man muß diefen Gedanken nur nicht bloß rechtlich, 
jondern audy pädagogifch nehmen. Das Charakterijtiiche 
iit, daß beides ineinander übergeht und zwar irgendwie 
gedankenmäßig, nicht aber praktifch auseinander zu halten 
iit. Die Autorität, die die Rirche in Anjpruch nimmt, 
reicht weiter, als ihre ausgeprägten Satzungen juriftifcher 
und religiös-ethifher Art. Ihr letter und hödhiter An- 
Iprud) ift immer Gehorfam: im Bintergrund (Ge nach 
dem natürli auch durchaus im Vordergrund) fteht der 
Papft, näher dem Einzelnen der Bijchof, am nädhiten der 
Ortspriefter, der parochus („Pfarrer“), der als berufener 
„Seelenführer“ gilt. Die ganze fchon ($. 56/57) gejchilderte 
Auffaffung vom chrijtlichen Gefetz macht den Einzelnen in 
feinem fittlichen Urteil unfrei und bindet ihn an „Vorge- 
jetste“: freilich erkennt die römilche Rirche das Gewilfen an, 
aber fie erklärt es unweigerlic) für irrend, wenn es fic 
gegen die Autorität der Oberen auflehnt. Auch der Papft 
jelbft ift nicht frei. Als Privatperjon muß er gleich jedem 
Giäubigen tun, was die Rirche von dem verlangt, der 
jelig werden will. Aber auch als Amtsträger und troß 
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feiner Unfehlbarkeit ijt er gebunden, denn prinzipiell und 
praktijch hat er fich an die „Tradition“ zu halten, die er 
ja freili maßgebend interpretiert, aber doch eben auch 
nur „interpretiert“. Einen Bruch mit der Vergangenheit 
darf und „kann“ er nicht herbeiführen. Die Rirde ift 
gefangen und will es fein in dem Netze von Dogmen und 
ex cathedra gegebenen Sittenvorfchriften, die jchon er- 
floffen find. Nichts Derartiges darf nachträglich wieder in 
Srage geftellt werden, auch von keinem Papite. Der 
Gedanke der Tradition ift nocy mehr ein myjtijcher, als 
ein rechtliher. Auch in ihm drückt fih der Glaube an die 
Einheit der Rirche in allen Zeiten und an allen Orten aus. 
Immer ijt Chriftus in ihr gegenwärtig, „fichtbar“ repräfen- 
tiert durch den jeweiligen „Petrus“, den Papft, zugleich 
„unfichtbar“ und im Geifte allenthalben da, wo die Meffe 
beiteht. Das lebendige Gemeingefühl, das den Ratholi- 
zismus wirklich durch feine Gefchichte begleitet, überbietet 
durch eine Art von geiftiger Intuition die bloßen Sormeln, 
in denen fich die Tradition niedergejchhlagen hat. Aber 
weil es nun doch eben auch einen abjolut verbindlichen 
Niederjchlag davon gibt, jo kann es geradezu nicht mehr 
zur perjonhaft jelbjtändigen Bedeutung irgend jemandes 
kommen. Nicht im Glauben, nicht in der Sittlichkeit. 
Aud der Bödhitgeftellte, der Papit, ijt unfrei, umklammert 
von dem, was jchon kirdhliye Lehre geworden ift, aud 
von dem, was (unter dem Titel der pia sententia, der 
„frommen Meinung“) als Dogma „im Rommen“ ift. 

Ganz anders als die orientalifche Rirche hat die römijche 
fih für das natürliche Menfchenleben interefjiert. Es 
hiege Eulen nad) Athen tragen, wenn man erjt beweijen 
wollte, daß fie eine Rulturmadht erjten Ranges dargeitellt 
hat und darftellt. Sie erkennt das bürgerlihe Leben an 
und hegt es. Sie hat fi der Armen und Rranken, aller 
notleidenden Stände angenommen. Unfere Gegenwart 
zeigt, wie fie in die foziale Srage tief mit eingetaucht 
ift. Aber überall organijiert fie die Interejjenten in 
Vereinen, Bruderfchaften ufw. unter priefterliher Lei- 
tung. Durd allerhand Siktionen fucht fie das natür- 
lih nicht ganz vermeidbare Neue mit dem Alten zu 
vermitteln. Sie hat es in der Sähigkeit der Interpre- 
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tation und Ad aptation ihrer Lehren und Inftitutionen 
weit gebracht: der Papit ijt oft perfönlich eine Null, 
aber jeine beratenden Injtanzen find felten unkluge Leute, 
Die geiftliche Regierungsmajfchine arbeitet grandios ficher. 
Abgefehen von der Bewegung, die Luther hervor- 
gerufen, ijt die römijche Rirche noch aller „Gefahren“ 
Berr geworden, nie jonft hat ihre Regierungskunft verjagt. 
Und fie ift fih auch wirklih im Grundzuge gleid 
geblieben. — So kulturfreudig die römifche Rirche, gerade 
weil fie das Regieren der Geijter ernitlidy unternimmt, 
nod) immer ift, jo fteckt fie fich freilich ängftlic) fefte 
Grenzen. Denn ihre „Tradition“ zwingt fie, das na- 
türlihe Leben nie über ein gewijjes Maß anzuerkennen. 
Nicht unter einem pojfitiven höheren Zweckgedanken tut 
fie das. Vielmehr jteht über all ihrer ehrlichen Teilnahme 
für das Volksleben in Baus, Arbeit, Sreude und Leid 
als Ideal die Askefe, die Abwendung von der Welt. 
Seit dem Ronzil von Trient ift die Anfchauung zum 
„Dogma“ erhoben, da das „jungfräulihe“ Leben allein 
das „vollkommene“ fei. Daß das ein Dogma ift, ver- 
biegt und verdirbt alle fittlihe Empfindung der „Natur“ 
gegenüber. Auch in der Runft! Die Rirche erklärt es 
freilih nur für einen „Rat“, daß man ehelos bleibe, ge- 
nauer: jienennt es aud) für denjenigen nur einen Rat, kein 
„Gebot“, ehelos zu bleiben, der das nad) feiner Natur 
ohne zu große Verfuchung zu „können“ meine. Aber im 
Sujammenhang mit dem Dogma ift die Sreiwilligkeit 
nur vollends eine Gefahr für den einzelnen Asketen 
und für das Volk: für jenen, hocymütig zu werden, für 
diefes, jich in fittlih falfche Befcheidenheit, ja eine Art 
Devotion vor den Asketen zu verlieren. Der ehelofe 
Rlerus weiß letztlich, fjoweit Ideen in Betracht kommen, 
nicht anders zu regieren, als daß er den Menfchen ihr 
Leben, ihre Neigungen und Bedürfniffe doc nur weithin 
verleidet! 

Wie alles im Ratholizismus in Gedanken fatungs= 
mäßig ausgetüftelt wird, fo ift auch die Askeje, der 
Fölibat, das Möndtum unter eine Sülle von Reflexio- 
nen und „Lehren“, natürlih) auch Gefete, geftellt. Es 
gibt verfchiedene Arten und Grade der „Gelübde“, Ein 
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anderes ijt der Mönchsorden, ein anderes die Rongre- 
gation ufw. Während die orientalifche Rirche nur einerlei 
Mönchsregel hat, hat die römifche die verfchiedenjten 
Orden und Regeln. Es it eine wunderfam bunte 
Armee, die uns als römifches Mönchtum entgegentritt! 
Je länger je mehr ift es dem Papittum gelungen, die 
Asketenjcharen zu difziplinieren und in mannigfaltigjter 
Weije zu Dienftleiftungen bei den pojitiven Arbeiten 
der Rirche heranzuziehen. Es gibt Orden und Rongre- 
gationen mit Spezialaufgaben in Armen: und Rranken- 
pflege, in der Erziehung, Miffion, Predigt ufw. 

Der ältejte Orden ift der der Benediktiner; fein Ruhm 
it und bleibt die Pflege der Gelehrjamkeit. Aud 
andere haben fich den Studien zugewendet, jedoch mehr 
der jpekulativen Theologie und dem Unter: 
tihte des Rlerus (Thomas von Aquino war Do- 
minikaner!) Die fog. Bettelorden haben fich mit Vor- 
liebe der Seelforge im Volke angenommen, (die 
Dominikaner heißen mit andern Namen die „Prediger- 
mönche”, die Sranziskaner, Rapuziner ufw. bedienen be- 
jonders gern das Bußfakrament). Die Zahl der „Ron- 
gregationen“, die fich in erjter Linie der Rranken: 
pflege und Jugenderziehung widmen, ift faft un 
überjehbar. Das letzte Jahrhundert hat noch eine Menge 
neuer Sormen von „nützlichen“ Rongregationen erzeugt. 
Recht wie ein Ur- und Vorbild aller „echten“ Orden 
kann der in der Reformationszeit gegründete Jefuiten- 
orden bezeichnet werden. Er dient mehr als einem 
der großen Weltinterefjen der Rirhe. Er hat hödhjit ein- 
flußreiche Erziehungsanftalten, die befonders für die vor- 
nehmen Rreije (den hohen Adel) beftimmt find; er wirkt 
in weitem Maße im diplomatifchen Dienfte der Rirche; 
er ijt jehr miffionarifch tätig; er ftellt eine der größten 
Geldmächte der Gegenwart dar und leiftet dadurch der 
Rirche unjhhätzbare Dienfte. In ihm tritt die Askefe am 
wenigjten als Selbftzweck auf, fie ijt ihm vielmehr we- 
jentlih nur das Mittel der Zurüftung auf den „Rriegs- 
dienft“ für die Rirche, fpeziell im Intereffe des Papftes. 
Der eigentliche Name des Jefuitenordens ift „Rompagnie 
(oder Sähnlein) Jefu“. Rein anderer Orden verkörpert 

Rattenbujc, Die Rirchen und Sekten, 

V65 



jo fehr und fo allfeitig den Geijt des römifchen Ra= 
tholizismus als moderne „Weltkirche“, wie der Jefuitis- 
mus. Er hat audy ganz bejonders die Pflege der „Tra= 
dition“ in fein Progranım aufgenommen, ja man kann 
jagen, daß er verjucht, fie bei fi zu monopolifieren. 
Ultramontanismus und Jefuitismus find im Grunde Wech- 
jelbegriffe! 

Und nun das dritte, was die Rirche „tut“, das Weihen. 
Bier ift fie der orientalijchen Rirche am verwandtejten geblie- 
ben. Zugleich ijt es Reine Srage, daß man hier ihrem intim- 
iten Leben begegnet. Es handelt jich hier um ihre Gottes- 
dienjte, um ihre Sakramente. Die Gottesdienite find in der 
römijchen Rirche nicht minder mannigfaltig als in der orien- 
taliihen. Auch) für fie fteht Die Seier mit dem Leibe und 
Blute des Berrnim Mittelpunkt. Über kein Geheimnis hat 
fie ihre Theologen fo viel finnen lafjen als über das der 
„Neffe“. Und dem Volksgemüt tritt fie hier zweifel- 
los am unmittelbarjten nahe. Nirgends tritt das Wun- 
der, der Kimmel, Jefus Chriftus als das Baupt feiner 
Rirche jo überzeugend, fo greifbar für den Glauben her- 
vor als hier. Mit Chriftus verbindet fich — nicht in der 
Mefje, aber fonft — der Gedanke der „Beiligen“, 
der im befonderen Sinne mit ihm im Bimmel und bei 
Gott vereinten „heroifchen“ Gläubigen, vorab der feiner 
Mutter, der Jungfrau Maria, dann all jener großen und 
kleinen Belden der „Tugend“ und bejonderen Begna- 
dung, deren „einer“ in jeder Rirche eine Spezialandadhts- 
jtätte hat. Auch in Bezug auf den Beiligenkult ift alles 
in Gedanken abgezirkelt. Alles ift umhegt mit theo- 
retijhen Vorfjichtsmaßregeln, und doc knüpft 
jih im Volke an den Beiligenkult, zumal er überall mit 
Reliquienkult Band in Band geht und „Wunder“ 
von jedem Beiligen erwartet werden „müfjen“, unendlich 
viel Aberglauben, nicht ohne daß die „kluge“ Geiftlich- 
keit fi) dagegen höchjit nadhfichtig erweilt. 

Die Mefje gilt als jtetige, tägliche Erneuerung des 
Opfers Chrijti auf Golgatha. Sie ift „notwendig“ für 
das Beitehen der Rirhe. Nur fie fihhert der Rirche 
die Gnade Gottes. Aber nun hat die Rirche eine Sülle 
von Medien, um die Gnade Gottes au wirklich in die 
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Menfchen hinein zu bringen, Medien, an die anderer: 
jeits die Gnade „gebunden“ ift, fo daß ohne fie kein 
Menich in Gnade kommt. Die Sakramente jind Die 
oberjten, nicht alle für jeden Menfchen beftimmt, wohl 
aber die in beftimmten Situationen unerläßlichen Me- 
dien. Im einzelnen find fie ja fchon bei der orientalifchen 
Rirche berührt, die fich hier der römijchen konformiert hat 
(freilich unter Vorbehalt der Eigentümlichkeiten ihrer an- 
gejtammten Bräuche dabei, vgl. S. 39/40). An jedes ein- 
zelne knüpfen fich bedeutfame und für die römijche Rirche 
charakterijtiiche Befonderheiten, fei es in der Theorie, fei 
es in der Praxis. Die Taufe wird heutiges Tages, 
während jie früher als ein Bindeglied mit dem Prote- 
itantismus behandelt wurde, gerade umgekehrt benutt, 
um ihn durch fog. hypothetifche Neutaufe der Ronvertiten 
religiös zu verunglimpfen (mit der Unterftellung, man 
könne nicht wiffen, ob der taufende proteftantifche Geijt- 
lihe die „Intention“ gehabt habe, eine chriftlihe Taufe 
zu vollziehen), Das Sakrament der Ehe ift ein vielbe- 
nußgtes Mittel, Mijchehen zu propagandiftifchen Zwecken 
3u benußen und ebenfalls den Protejtantismus religiös zu 
verunglimpfen. Indes auf die kirchenpolitifhen Me- 
thoden des heutigen Romanismus (Ultramontanismus) 
dem Protejtantismus gegenüber einzugehen, verbietet jich 
hier. So fei hier nur auf zwei unter den Sakramenten 
etwas der Singer gelegt. Zunädjft auf das der Buße. 
Es joll die durch die Taufe erjtmals vermittelte Gnade 
(ohne die niemand felig wird) erneuern nach einer „Tod- 
fünde“. Zu ihr gehört eine genaue Beichte. Es ift er- 
ltaunlic), wie zielbewußt und ficher der Rlerus fich feiner 
Vollmacht, nur unter Vorausfegung der Beichte von 
den Todjünden zu „abjolvieren“ und den Bimmel wieder 
3u „öffnen“, zu bedienen gelernt hat, um die Menfchen, 
die Gewiffen zu „regieren“. (Dit dem Beichtfakrament 
hängen die „Abläfje“ zufammen. Diefe gelten den „Seg- 
feueritrafen“. Die römifche Rirche kennt nämlich (anders 
als die orientalifche) nicht bloß Bimmel und Hölle im Jenfeits, 
fondern nodheinen dritten Ort dafelbit, wo „zeitliche“, d.h. be: 
grenzte Strafen für die Todfünden auch dann nod) 
zu erdulden find, wenn die eigentliche Strafe dafür, die 
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Böllenftrafe, durch die „Abfolution“ befeitigt if. Wer 
in das Segfeuer (das purgatorium = Ort der „Reinigung‘) 
kommt, darf ficher fein, irgendwann in den Bimmel 
zugelaffen zu werden, aber die Volksphantafie quält 
ji fehr mit den Leiden dort, mitden „fegenden“ Strafen, 
deren die meiften Menfchen fih nur zu fehr würdig 
wiffen. So find die „Abläffe“, die für fie noch eigens, unter 
befonderen Bedingungen, zu erlangen find, höchft begehrt. 
Sie find das größte Lockmittel des Rlerus bei allerhand 
konkreten kirchliyen Sorderungen mit Bezug auf De: 
votionsübungen, Sonderleiftungen, Willfährigkeiten diefer 
und jener Art (natürlich wieder alles unter vielen theo- 
retijchen Beftimmungen). Das andere Sakrament, das 
einer kurzen Beleuchtung unterjtellt werden muß, ijt das 
der Priefterweihe. Pier kommen wir auch zum 
Schluffe noch einmal zu den Ideen der Ratholizität (Ein- 
heit) und Beiligkeit (Bimmlifchkeit, Geiftbegabtheit) der 
Rirhe. Auf der richtig vollzogenen Priefterweihe ruht 
legtlich das ganze Gebäude. Die Sakramente kann 
niemand als ein Priefter vollziehen und fpenden (vor: 
behalten ift nur für die Taufe ein „Notfall“, wo „jeder“, 
der Ritus und Worte kennt und „im Sinne der Rirche“ 
verwendet, eintreten kann). Aber zur Gültigkeit und 
Wirkfamkeit der Priefterweihe gehört es, daß von allem 
Anfang an, aljo von dem Herrn und den Anpojiteln her, 
eine „ununterbrochene Rette“ der Bandauflegungen im 
Epijkopat und durch ihn überhaupt im Rlerus jtattge- 
funden hat. Nur fo ijt die Wirkfamkeit des Geiftes 
und der Sujammenhalt des Ganzen der Rirche Verb 
Es ijt erjtaunlich, daß diefe Theorie nicht mehr Skrupel 
an der Gültigkeit der Sakramente weckt, als der Sall 
it. Denkt man an das Grundjakrament, fo fieht man 
übrigens, wie auch die Papitidee von der Rirchenidee 
als der oberjten befaßt ift. Denn im Sinne der „Weihe“ 
it der Papjt nur, was jeder Bifchof ift. Er führt ja allein 
das Prädikat der ‚Rirdye als jolcher, denn nur ihm fteht 
es zu, als „heilig“ in Derfon begrüßt zu werden. Aber 
troßdem, it er nur der pontifex maximus, der „oberjte 
Opferer“ (er hat das ı. > die wömifchen Raijer 
als Chriften fallen ließen, für fih in Befhlag ge 
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nommen). Man muß das „oberfte“ bei „Opferer“ betonen: 
bei der Mejfe, der hödjiten Verrichtung, die der Rlerus 
hat, ift der Papjt prinzipiell nichts anderes als jeder 
Bijchof, der Bifchof übrigens feinerfeits wieder nicht mehr 
als jeder „Priefter”. Ja der Papft kann fid) auch nicht 
jelbft „abfolvieren“. Dazu bedarf er eines Beidht- 
vaters, wie jeder andere Chrift. Alfo auch da it er mit- 
umfaßt von der größeren Idee der Rirche und des Rlerus 
überhaupt! Seine Sonderjtellung liegt einesteils in der 
wunderjamen Intuition, die ihn umwebt, andernteils nur 
in feinem „Berrfherrecdht“. Daß die römiiche 
Rirhe ihr hiltoriihes Ronfeffionsmerkmal an 
ihrem Anjpruch auf Repräfentation des regnum Dei „in 
gegenwärtiger Welt“ hat, ijt an der hiftorifch bedeut- 
famjten Inftitution und Theorie, die fie erzeugt hat, 
dur) die jie dann umgekehrt getragen ift, am Papft- 
tum, in jeder Weife zu erproben. 

5. Die evangelifche Rirche. 

Darf man wirkli mit diefer Ueberfchrift fih zum 
Protejtantismus wenden? Ijt der Proteftantismus eine 
„Rirhe“? Und ift er eine einheitliche Rirhe? Das 
letztere ijt jedenfalls damit noch nicht widerlegt, daß 
man auf die vielen von einander unabhängigen und aud) 
unter keiner Sentralregierung ftehenden Gruppen bhin- 
weit, die den Proteftantismus bilden. Denn foweit es 
ji) dabei um jog. Landeskirchen handelt, jo begegnet 
uns eine ähnliche Serteilung ja auch in der orientalifchen 
Rirche, ohne daß man daraus ableitete, diefe Rirche fei 
keine Einheit. Gewiß, eine Landeskirche ift anders ge- 
dacht und begrenzt als eine römifche „Rirchenprovinz“. 
Aber die Zerlegung der Rirche nad) politijchen Gefichts- 
punkten bedeutet folange nichts dem Rirchengedanken 
Stemdes, als eine innere Verbundenheit der fo gebilde- 
ten Teile durch ein gleiches religiöfes Prinzip vorhanden 
it und erhalten bleibt. Es gehört zum religiöfen Son- 
derprinzip der römischen Rirche, ift ein Moment an dem, 
was oben ihr „hiftoriihes Ronfeffions merkmal“ 
genannt wurde, daß jie eine Zentralregierung hat. Die 
orientalifche Rirche verlangt und bedarf keiner folchen. 
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Vielleicht der Proteftantismus eben auch nicht, um als 
„Rirche“ im religiöfen Sinne „einheitlih“ zu fein. 

Aber der Proteftantismus ift ja nicht nur in Landes: 
kirchen verteilt, fondern deutlicy in Gruppen, die unter ganz 
andern Gefichtspunkten ftehen, als folchen hinfichtlich der 
äußeren Begrenzung ihrer Behörden. Die orientalifche 
Rirche ijt in allen Candeskirchen innerlich doch gleich- 
artig, nämlich im Epijkopat, organifiert. Gibt es für den 
Proteitantismus eine foldhe, an fih nur andersartige, 
aber doch überall verwandte, im Grundgedanken 
übereinftimmende Organifation? (Man möchte es von 
vornherein bezweifeln, wenn man anfieht, daß der Prote- 
Itantismus mindestens in 3wei große Typen auseinan- 
dergetreten ift, als fog. lutherifhe und reformierte 
Rirche, daneben aber doch noch fich darjtellt in der angli- 
kanijdyen Rirche und in einer Vielheit von (unter fich 
immerhin relativ verwandten) Sekten (um diefen Titel 
zunädjt einmal nidyt zu beanftanden). Muß man da 
nicht vielmehr, ftatt von Verteilung, von 3erklüftung des 
Protejtantismus reden? Und dabei wäre noch gar nicht 
auf die vielen theologifchen Parteien geachtet, die der 

“ Protejtantismus — denken wir nur an uns felbit in 
Deutjchland — aufweilt, und die jeweils mindeitens die 
„Landeskirchen” (die „Sekten“ find keine Landeskirchen ) 
noch nebeneinander herbergen. In letterer Beziehung ist 
vorerjt nicht mehr zu bemerken nötig, als fchon oben 
(S. 23) über die „Toleranz“, die alle Rirchen irgendwie 
üben, gejagt ift. Ob aber der Proteftantismus für eine 
einheitliche Rirche gelten dürfe, wird fich wohl erjt beur- 
teilen laffen, wenn die Vorfrage erledigt ift, was er unter 
„Ritche” verjtehe und ob er den „Begriff“ der Rirche ein- 
heitlich faffe. Damit kommen wir nun freilich alsbald in 
die fchwierigiten, umftrittenjten, delikatejten hiftorifchen 
Probleme des Proteftantismus, während es aud bier 
nötig ift, zunächft eine Überfhau über die ä ußere 
Erjcheinung, Umfang ufw. des Gebietes, das als Prote- 
jtantismus in Anfprucy zu nehmen ift, anzuftellen. 

Der Proteftantismus hat in Deutjchland, feinem Beimat- 
lande, feinen einheitlich größten lokalen Mafjenbe- 
Itand (wenn aud nicht überhaupt die ftärkfte allgemeine 
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Ziffer), denn unter den 37-38 Millionen, die hier in 
Betradyt kommen, ift mehr als neun Zehntel von luthe- 
tiihem Gepräge. (Am meijten Protejtanten rein der 
Sahl nach werden fhon jet die Vereinigten Staaten 
Nordamerikas haben). Der europäijche Norden ift fait 
rein evangelijch-lutherifih. Der Calvinismus hat feine 
Rauptgebiete im weitlihen Europa: Schweiz, Nieder: 
lande, Großbritannien (wo jedoch die anglikanijche oder 
jtaatlih privilegierte Rirhe die ftarke Bälfte der Be- 
völkerung umfaßt), und zumal auch in Nordamerika. 
Die beiden lettgenannten Territorien find auch der Baupt- 
fi der „Sekten“. Wie der römifche Ratholizismus mit 
den Romanen, jo ijt der Protejtantismus mit den Ger- 
manen über die ganze Welt verbreitet, zum Teil in Sorm 
der „Miffionen“. Im Miffionswefen hat der Proteftan- 
tismus einen Vorjprung vor dem Ratholizismus. In 
ihm jelbjt fjtehen dabei die Rirchen englifcher Zunge 
voran. (Alle Arten diefer Rircyen, fowohl in Europa 
als in Nordamerika, find fi glei im Miffionseifer, die- 
jenigen in England nicht ganz ohne politijhe Neben- 
intereffen) Auch beim Proteftantismus kann man die 
Gejamtziffer nur jhäßungsweife fejtjtellen, er wird 1905 
nicht unter 170 und nicht über 185 Millionen gezählt 
haben. Die reformierte Gruppe (mit ihren vielen Unter: 
abteilungen, inkl. Sekten!) nimmt wohl zwei Drittel da- 
von in Anfpruh. Von der Vielverteiltheit des 
Proteftantismus im äußerlichen Sinne mag es eine Vor- 
jtellung geben, wenn bemerkt wird, daß Deutjchland für 
jih 37 Gum Teil freilih minimale) Organifationen mit 
dem Charakter von „Landeskirchen“ befitt. 

Will man den Protejtantismus verjtehen und richtig 
würdigen, jo muß man auf die Reformation und 
ipeziell auf Luthers Gedanken zurückgehen. Andrer- 
feits wäre es faljch, dabei ftehen zu bleiben, oder gar 
bloß etwa Die fog. „Bekenntnisichriften zu befragen. 
Die letteren haben einen Redhtscharakter, der einer be- 
ftimmten Situation und Auffaffung des Protejtantismus 
entjpricht. Sie find noch „heute keineswegs gleichgültig, 
vollends nie „abgejchafft“. Aber fie umfafjen nur be= 
ftimmte Interefjen und gewähren daher dem Bijtoriker 
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zu enge Gejihtspunkte. (Am eheften kann man fi an 
dem „Augsburgiichen Bekenntnis“ von 1530 orientieren 
= wenn man es zu lefen verjteht) Wiederum iit es ge 
wiß nicht das richtige, den rein empirifchen Tatbejtand 
des Proteftantismus in feinen verjchiedenen Perioden 
gleihmäßig geltend zu machen. Immer haben Au f- 
fafjungen des Proteftantismus mit einander ge 
kämpft. Wird es unmöglich jein, zZwifchen ihnen dadurd 
Fiht und Schatten, Recht und Unrecht in wiffenfchaftlid) 
Zutreffender Weife zu verteilen, dab man fie alle nady 
einem irgendwie von jeder Gruppe anerkannten Maßitabe 
beurteilt? Natürlich nach einem hiftorifhen Maßitab. 
Da kommen wir aber wohl notwendigerweife auf Luthers 
Gedanken über die „Norm“, der die „Rirche“ unterjtellt 
fei, zurück. Diefe Norm, Bibel oder Evangelium, 
wurde urfprünglich von dem Proteftantismus aller Schat- 
tierungen anerkannt, nur relativ verfchieden verjtanden. 
und verwertet. Sie ijt im Laufe der Zeit kombiniert 
worden mit andersartigen Maßjtäben. Sollte es fich 
zeigen, daß fie hitoriijh verbraudt jei — etwa 
durch die Wiffenfchaft — jo wäre ein Ende des Pro- 
tejtantismus abzufehen, vielleicht ja überhaupt ein Ende des Chrijtentums. Aber da treten wir mitten in Sragen, 
die allermindeftens nody völlig unentfchieden find. Alfo darauf ift hier gewiß nicht einzugehen. Eine Vorfrage 
wäre jchon allein die, ob £uther von Bibel und Evange: 
lium ein richtiges Bild gehabt. Er meinte wider das gewordene katholifche Chriftentum zurüclenken zu follen und zu Rönnen auf das urjprünglidhe, das ftiftungsgemäße. Reichten dazu feine Mittel? Gibt es überhaupt noch folhe Mittel ? Ih perfönlicy bejahe diefe Sragen. Aber das ift natürlich) ein jubjektives wilfenichaftliches Urteil. So kann es bier nur darauf ankommen, einfach feftzuftellen, welche Auffafjung £uther von Bibel und Evangelium hatte, und was daraus unter [einer praktifchen Wirkfamkeit, fowie unter der jeiner Bauptgenofjen und Bauptergänzer in hijtorifch inftitutionsmäßiger, Rirdhlider Gejtalt ge- worden ift. 
Der leßtere Zufag kann in unjerem Sujammenhang 
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nicht auffallen. Denn wie joll der Proteftantismus mit der römifchen und orientalijchen Rirche verglichen werden, als eben jofern aud) er Rirche ift? Oder follte das den Unterfchied zwifchen ihm und den andern Rirhen aus: machen, daß er keine Rirche fei? Sollte es der große Abfall des Proteftantismus von jih) felbft fein, daß er Rirche geworden ift, Rirchen gefchaffen hat? In Luthers Sinn muß das verneint werden. Denn Luther hat da- bei durchaus mitgewirkt und it fich aucdy mindeftens nicht bewußt gewejfen, fich jelbft und feinem urjprünglichen Verftändnis der Bibel und des Evangeliums untreu ge- 
worden zu fein. Die Srage aber, ob Bibel und Evan- 
gelium lettlih 3wingen müßten, von aller Art von Rit- 
chentum abzufehen, kann uns hier nicht befchäftigen. 
Denn das ijt nicht mehr die Srage nach dem hiftorifchen 
Protejtantismus felbit, fondern die Stage nah dem 
Recte diefes Proteitantismus im Sinne feiner eigenen 
Norm. Im Proteftantismus hat es Gruppen gegeben, 
die von Rirche im Chrijtentume nichts wijjen wollten, 
Solhe Gruppen oder Richtungen find zur 3eit in man- 
cherlei Sorm vorhanden, Aber fie können eben nad) 
hiftorifcher Betrachtung des Protejtantismus nur 
erjt als „Richtungen“ (Schulen, Parteien, vielleicht Sekten) 
in ihm bezeichnet werden. 

€s ijt in gewiffem Sinne die Grunderkenntnis, die man 
haben muß, um zu begreifen, was fich als „evangelifches“ 
Chrijtentum vom römifchen abgelöjt hat, daß Luther 
von der Ratholifchen Rirce nicht abfallen wollte, 
jondern nur eine richtigere Anfchauung von ihr zu ver: 
treten meinte. Luther kennt durchaus nur „eine“ Rirche 
und er kennt durchaus eine „Rirche“. Er lebt und webt 
in der Idee eines Gottesvolks auf Erden. Mehr als 
einmal hat er ausgefprochen, daß ihm das Wort 
„Rirche“ fatal fei, weil es an jih für ein deutfches Ohr 
keinen verjtändlichen Rlang habe; wo man von der 
Rirche jpredhe, folle man lieber fagen: das „Volk Gottes 
und jolle fie denken als ein Volk ‚des Bimmels auf 
Erden. Er findet in der deutfchen Überfetzung des „apo- 
ftolifchen Symbols“, die er als Rind gelernt, den Ausdruck 
„Gemeinde der Beiligen“ und meint zu fehen, daß diefer Aus- 
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druck hier die „Gloffe“ d. h. die Verdeutlichung des vorange- 
gangenen Bekenntniffes zu dem Glauben, daß es eine 
„heilige (allgemeine chriftlihe) Rirche“ gebe, bedeute. 
Das Gottesvolk ift ihm ein heiliges Volk als ein 
im Glauben fih zu G ott rechnendes, im Glauben ih 
als (troß der Sünde) zu Gott gehörend erkennen- 
des, auf Erden nicht heimifches, im Bimmel heimat- 
berechtigtes Volk. Und diefes Volk it ihm durchaus 
eine Einheit. Im „heiligen Geifte“, durch den es feinen 
Glauben hat, der es mit Chriftus als feinem Baupte 
verbindet, der ihm Chriftus lebendig fpürbar 
macht als „mitten unter ihm“ feiend, fih zu ihm hal- 
tend, feine Berrfchaft über es bewährend — im heiligen 
Geijte find ihm alle Chriften aller Seiten, aller Räume 
einander nahe, zu innigjter Gemeinfchaft, zu einer eigent- 
lihen rechten „Gemeinde“ verbunden. (Auch „unter dem 
Papite“ hat es Glieder des Gottesvolks gegeben; aud 
Ihon in Ifrael: die Patriarchen, Mojes, die Propheten, 
jie gehören für Luther alle zu Chriftus.) Aljo der alte 
Gedanke von der Rirche, der heiligen Rirche, der 
einen Rirche ift ihm völlig geläufig, ja er bildet recht 
eigentlid den Rahmen für all fein Sinnen und Tun. 

Aber er löft nun diefen Gedanken jowohl von dem 
orientalifchen und römifchen Sakramentalismus, als 
von dem fpeziell römifchen Gedanken, der der päpfjtlich 
regiertenPriefterkirdhe übertragenen Gottes- 
herrihaft. Mn beiderlei Beziehung hat er im Namen 
des Evangeliums und der wahren Art, wie Chriftus feine 
Rirche gegründet habe und fein Reich oder die „Berr- 
Ihaft Gottes“ durchjetze, Proteft erhoben, ipeziell gegen 
Rom (denn von der orientalifchen Rirche wußte er wenig; 
fie trat ihm nicht nahe, weder freundlich, noch feindlich). 

Es wäre noch nicht viel gejagt, wenn man nur darauf 
hinzuweifen hätte, daß nah) Luther die Rirche zu 
„Dienen“ habe, denn aud) der Papit kann fagen, daß 
er und der Epijkopat überhaupt im Grunde nichts anderes 
wolle. Auch die Rönige wollen ihren Völkern „dienen“ — 
durch „Berrfchen“. Luther hat den Gedanken des Dienens 
durch Berrjchen für die Rirche abgelehnt und an die Stelle 
dejjen den des Dienens durh „Verkündigung“ ge 
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jet. Auch das kann no fo gewendet werden, daß 
„Rom“ die gleihe Sormel brauchen dürfte. Denn auch 
der excathedra „lehrende“ Papft herricht durch „Verkün- 
digung” der „Wahrheit“, wie er jagen kann; des „Wor: 
tes Gottes‘, des Evangeliums. Luther denkt vielmehr 
an ein jolches Dienen durch Verkündigung, daß ihm die 
Verkündiger Reine menjchlich-amtliche Bedeutung dabei 
haben. Der jeweilige Prediger ift Reine Autorität für 
den Börer: es foll nie die menfchliche „Auslegung“, fon- 
dern nur das „Evangelium felbft“ Anfprucy darauf haben 
zu „gelten“. Luther hat den höchft idealiftiichen Gedan- 
ken, daß das Evangelium, vorgelefen oder befprochen, 
jih geltend mache mit einer Eigenkraft, wie etwa die 
Mufik, ganz abgefehen von dem, der das Inftrument eben 
jpielt. Er hat im Grunde nicht einmal „Prediger“ nötig; 
wer die Bibel lefen kann, „bedient“ fich felbjt aus ihr 
durch das Evangelium. Jeder kann durch die Bibel die 
Wirkfamkeit des Geiftes Gottes „unmittelbar“ fpüren. 
Einander „erbauen“ aus dem Evangelium können die 
Chriften als Brüder jeden Augenblick fi felbft, ohne 
jeden amtlichen Prediger. Aber der Prediger ift nun 
vor allem audy für Luther nicht „Priefter“. Die Meffe 
als „Opfer“ gilt ihm für eine willkürliche, grundlofe Initi- 
tution. In der Euchariftie, oder wie er wieder jagt: im 
Abendmahl, ijt nichts durch Chriftus felbft vorgefehen, 
was als Opfer gedeutet werden könnte oder dürfte. 
Dagegen tritt völlig wieder in den Vordergrund, daß das 
Abendmahl eine Seier ift, in der Chriftus mitten unter 
den Seinen erjcheint. In der Begehung des Abendmahls 
fühlen fich die Chriften „alle“ mit ihm, und dadurch im 
Glauben auch miteinander, verbunden. Es hat für den 
Bijtoriker Schwierigkeiten, Luthers Stellung zum Aben?- 
mahl, feine Idee über die Bedeutung desfelben, richtig 
zu erfafjen, denn es will nicht leicht gelingen, die ver: 
ichiedenen Sronten, wider die Luther um es gekämpft 
hat, fjahgemäß zu berückfichtigen. Bier in der Rürze 
nur das Solgende. Luther kennt auch) im Abendmahl 
keinen Sakramentszauber, wohl aber ein Sakraments- 
wunder. Auf wunderbare Weije vergegenwärtigt, ja 
vermittelt fich Chriftus in Brot und Wein denen, die ihn 
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juchen. Es handelt fih um nichts anderes als eine be- 
jonders gewiffe, man kann fagen (geiftig) „greifbare“ 
Erfcheinung Chrifti vor den Seinen, wodurch diefe unbe- 
dingt verläßlich das Zeugnis gewinnen, daß Chriftus bei 
ihnen fei, ihnen den Zugang zu Gott „im Glauben“ er- 
Ihließe und ihnen Gottes Gnade verbürge. Sür Luther 
iit das Sakrament von keiner andern jahlidhen Be 
deutung als die Predigt, oder die Bibellektüre: es ver- 
gegenwärtigt, nur durdy ein anderes Medium als das 
„bloße“ Wort, eben das, was das „Wort“ enthält. Wer 
das Wort „hat“, kann des Sakraments entbehren, wird 
es aber nicht entbehren wollen, da er nicht mutwillig 
fi) einer Art entichlagen wird, wie Chriftus, und durch 
ihn oder in ihm Gott, fi) geiftig zu enthüllen erbietet. 

Es ijt oben (S. 14 — 16) ausgeführt worden, daß die Rirche von bejtimmter Zeit an fich einen „Kanon“ fchuf, um 
fich ihre richtige Tradition Zu fihern. Als Ranon ftellte lie 
die Sammlung alter und neuer heiliger, d. h. nach ihrer 
Auffafjung injpirierter Schriften auf, die ihr die Renntnis 
der Offenbarung erhalten follten, durch die fie gegründet 
worden: der Offenbarung, die in Jefus dem Mefjias felbft dargeboten war, und der Offenbarung in Bezug auf 
ihn, die den Propheten und Apojteln gegeben gewefen. 
Die Rirche war, als fie den Ranon aufitellte, volljtändig 
überzeugt, daß fie gerade im Sinne der heiligen Schrif- 
ten in rechter Entwicklung ftehe. Auf Grund diefer Selbjit- gewißheit ift fie in der Gejchichte weiter fortgefchritten, in der bleibenden Zuverficht, „die katholifche Rirche“ zu fein. Luther war es, der aus den heiligen Schriften die Überzeugung gewann, daß die Rirche fich vielmehr in einem Mißveritändnis Jefu, feines Werkes und feines Willens, überhaupt deffen, was er „bedeute“, verfangen und verhärtet habe. So trat er im Namen der Bibel gegen die „Tradition“ der Rirhe auf, die je länger je mehr mit dem Epifkopat, dem Papifte verwadjfen war. Ihm wurde die Bibel zu einer Neuoffenbarung über den wirklichen Jefus und über die Art einer Gemeinde, die im Sinne Jefu fich feine Gemeinde oder „Rirche“ nennen 
dürfe, 

Es ijt bekannt, daß der perjönliche Entwicklungspro- 
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ze&, der ihn zum „Reformator“ machte, zunädjt ein- 
leßte bei der Srage nach den Bedingungen, unter 
denen ein Chrijt, d. bh. ein Glied der Rirche, glauben 
dürfe, das Ziel, zu welchem die Rirche ihn führen wolle, 
wirklich zu erreichen. Man kann das auh fo aus: 
drücken: Luther wurde unficher, ob er jelbft, und dann 
prinzipiell wann überhaupt jeman), glauben dürfe, ein 
„rechtes“ Glied der Rirche, d. h. ein Chrijt zu fein, der 
mit der ganzen Rirche tatjächlich zu Gott und zum 
Bimmel gehöre. Seine Ängite knüpften an bei der Lehre 
der Rirhe von der „Rechtfertigung“ und vom 
Bußjakrament. Ohne das hier im Einzelnen wei: 
ter verfolgen zu können, müfjen wir uns doch Klar 
machen, welchen Grund und welche Tragweite feine, 
jeither die „evangelifche“, Rechtfertigungslehre hat. Ihren 
Grund hat fie an dem ihm aufleuchtenden neuen 
Verjtändnis beftimmter Bibelworte, Das aber be- 
deutete, daß er an dem ihm perfönlidy in entjcheidender 
Weije wichtig gewordenen Punkte die Beobachtung 
machte, daß die Rirche und der Papft „irren könnten“, 
Und das hat ihn von einem zum andern weiter ge: 
trieben, bis ihm der Papft geradezu wie der „Antichrift“ 
erichien. 

£uthers gutes Gewijfen im Rampfe mit dem 
Papite gründete fich in feinen immer mächtiger werden: 
den Erlebniffen mit der Bibel. Er hat nur in ihrem 
Namen Rritik üben wollen an der vorhandenen Rirche 
und ihren Lehren, und er hat feinem Bewußtjein nad) 
lediglih von dem „Worte Gottes“ aus wider „Rom“, 
zumal audy wider fein fakramentales Priefter wefen, 
geftritten. Das Wort Gottes war ihm „unmittelbar“ klar 
geworden, die Bibel hatte aus fich felbft heraus zu ihm 
geredet; jo zweifelte er nicht, daß fie zu jedem in gleicher 
Weife deutlich rede, der fie wirklidy kennen lerne. Und 
lie hatte ihm offenbar gemacht, daß der wirkliche 
Jefus jeden unmittelbar zu Gott führe, ja letztlich 
auf nichts anderes Gewicht lege, als da man fi) durch 
ihn überzeugen laffe, d. h. von ihm fich den „Glau: 
ben“, das Vertrauen darauf erwecken laffe, daß Gott 
auch dem Sünder „gnädig“ fei, ihn „ohne Verdienft“, 
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aber audh ohne priefterlihes 3utun „redt- 
fertige”, ihm die Sünde vergebe. Die Tragweite 
jeiner Erkenntnis über die Rechtfertigung war groß ge- 
nug, um beinahe alles in der herrfchenden Rirchenlehre 
3u berühren. Aus Luthers Lehre darüber iit eine völlig 
neue „Dogmatik“ entfprungen. Bei ihm jelbft ift ja na: 
turgemäß die Lehre, die er entwickelte und die rechte 
kirchliche nannte, noch oft untermifcht, ja auch im ein- 
zelnen verworren mit Reminiszenzen aus der „alten“ 
Rirchenlehre. Trotßdem hat er die Grundlage gejchaffen 
für eine faft völlige Erneuerung der chrijtlichen Ge- 
dankenwelt, für ein wejentlich neues Syjtem zujammen- 
hängender Erfaffung des Gehaltes des Evangeliums 
Denn fo ift die „Dogmatik“ als Wifjenfchaft gedadtt)). Ich jage: für eine „faft“ völlige Erneuerung, denn es ift 
immerhin dem Mifzverftändnis zu wehren, als ob die 
römiijhe Lehre „nur“ Irrtümer enthalte. Aber über das 
Da& aud ihrer Wurzelung in der Bibel, in dem wirk- 
lihen Evangelium, ift hier nicht zu ftreiten. 
Man kann begreifen, daß £uthers Rechtfertigungsidee 

diejenige Spaltung nad) fich gezogen hat, die die tieffte 
geworden ift. Denn fie hat die Eigentümlichkeit, alles Chrijtenleben, allen Glauben, alle „Beiligkeit“ an der Rirche, in die Sphäre des Perfönlichen zu erheben. Nicht als ob Luther der Subjektivität viel Spielraum ge= währt hätte. Es handelt jich für ihn durchaus um objektive Wirklihkeiten. Denn der Gedanke der Offenbarung ift ja für ihn gebunden an die Bibel. Aber er hatte es perfönlicy wagen müffen, dem Zu trauen, was er in der Bibel „fehe“, auch wenn es noch jo überrafchend, der Tra- dition und allen bis dahin gejhätten Autoritäten 
gegenüber noch fo neu, noch jo grundftürzend fei. So hatte er jich und jeden, der mit ihm ging, innerlich, im religiö- jen Leben verjelbftändigt. In der Bibel lernte er jedoch auch gerade Chriftus als „Perion“ verjtehen und an ihm Gott felbft rein und ganz als Perfon erfaffen. Seinem Wefen nach bleibt ihm Chriftus der „Gottesjohn“, jowohl „wahrer Gott“ als „wahrer Menih“. Aber diefe begrifflih als Rätfelformel wirkende Deutung der Perfon Chrifti, die er aus der Tradition übernahm, wurde ihm 
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zu einer lebendigen Intuition. So wurde ihm an 
Chrijtus anfchaulih, was eigentlich Gott fei. Sür ihn 
wuchs der Gedanke, daß Gott „Geift“ fei, zu der Er- 
kenntnis aus, daß man Gott nicht als wirkend durch 
„Sachen“ denken dürfe, Alles, worauf es ankommt bei 
Gott, wurde ihm klar als deijen Gefinnung, als fein 
„Berz“. An dem Verhalten Jefu, jpeziell an feinem 
Verhalten zu den Sündern, erkennt man nach Luther, 
daß Gott „Liebe“ ift. Und von der Liebe Gottes kann 
man an Chrijtus den Eindruck jchöpfen, daß fie nicht 
zu erjchüttern ijt, daß fie groß genug ift, um es immer 
wieder mit den Sündern zu wagen. Es ift ein Miß- 
verjtändnis, Luther fei fittlich gleichgültig gewefen, oder 
habe jich Gott als jittlih gleihgültig vorgeftellt. Er 
jagt ausdrücklich, feine Rechtfertigungslehre, wie fie der 
Bibel entnommen jei, befreie nicht von den Werken, 
jondern nur von dem „Wahne der Werke“, nämlich als 
ob Gott erjt den gut gewordenen, oder den fittlich tä- 
tigen Menfchen „liebe“. Gerade aus Liebe wende fi 
Gott zum Sünder, um ihm zu helfen, daß er von der 
Sünde frei werde. So ausgedrückt, kann feine und die 
römijhe Lehre fi) nocy zu begegnen fcheinen. Aber 
£uther denkt bei Gottes „Bilfe“ nicht an „Eingiegungen“ 
geheimnisvoller Art durdy Sakramente, die wie heilige 
Sachen, wie fjubftantielle heilige Rräfte vorgeftellt 
und durh priejterlihe „Weihen“ bedingt wären, 
jondern an die einfahe Enthüllung feiner Gefinnung. 
Nur weil fein wahes Gewijfen ihm immer wieder 
Zweifel weckte, ob Gott wirklich fo liebevoll, fo „gnädig“ 
jei, daß er es ftets neu mit dem Sünder wage, um ihn 
zuletzt doch für das Gute zu gewinnen, bleibt ihm neben 
dem unmittelbaren Bibelworte das Abendmahl (in an- 
derer Weije auch die Taufe), dem er den Titel „Sakra= 
ment“ beläßt, jo wichtig, daß er gelegentlich die Vor- 
jtellung erwecken kann, als ob er da doch in der „alten 
Lehre befangen geblieben fei. In Wirklichkeit ift er hier 
völlig frei geworden. Denn nur um eine „Vergewilfe- 
tung“ für die Seele handelt es fich ihm beim Abend- 
mahlswunder. 

Und nun hat er auch das Gute felbjt, zu dem Gott 
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anhält, durchaus „perfönlich”“ zu erfafien gelernt. Das 
Gute ijt nicht eine Summe unfrei und auf Autorität hin, 
mit blinder Unterwerfung anzuerkennender „Gebote“, 
gar bloßer Gebote der „Rirche“, der Priefter, des Papites, 
jondern das freie Gejeß der Liebe, das die Perfjon 
verjteht als ihr eigenes wahres Leben, als den Ausdruck 
ihres ideellen Wejens. So läßt er in keiner Weife ein 
äußerliches, juriftifch oder politifch geartetes Berrichaits- 
recht der Rirche über die Welt gelten, fondern fordert 
nur eine innere Erneuerung der „Berzen“ der Menjchen 
gegeneinander und gegen Gott. Damit hat er audy die 
Askeje, das Möncdtum niedergelegt, indem er begreift, 
daß, wer Liebe üben will, in der Welt, im bürgerlichen 
Gemeinleben, im „Beruf“ bleiben muß. €s ift ihm kein 
„Rat“ des Evangeliums, auf Ehe ufw. zu verzichten, 
wenn man könne, fondern umgekehrt, fi) audy dann all 
diefer „natürlichen“ Beziehungen zu „bedienen“, wenn 
man perjönlicy wenig Antrieb zu ihnen habe. In jedem 
Salle aber ift es für ihn das perfönliche Gewiffen, 
das den Einzelnen beraten foll und bei feiner Erwägung, 
welche Sorderungen das Sittengefeg an ihn richte, allein 
innerlich klären kann. 

In all dem, was bisher dargelegt worden, tritt Raum 
ein Interefje Luthers an der Rirche als „Inftitution“ her: 
vor. Und doch hat der Proteftantismus durchaus unter 
£uthers Suftimmung und Mitwirkung die Gejftalt einer 
Rirhe in diefem Sinne erhalten. Das ijt gejchehen, als 
es Jich deutlich zeigte, daß die römijch:inftitutionelle Rirche 
ji) auf die ihr von Luther angefonnene Änderung ihrer 
fehre nicht einließ. Luther hat urjprünglich geglaubt, 
daß die vorhandenen kirchlichen Sormen, zumal aud) die 
Amter, unter einer Umdeutung ihres Charakters 
aufrecht erhalten werden könnten. Er hatden gemein 
jamen Gottesdienft, die Übung der Taufe, des Abend- 
mahls nicht fahren laffen wollen; er hat auch viele Stücke 
des fonjtigen römifchen Rultus weiter beftehen laffen (nur 
die Mejffe war ihm fchlechthin unerträglich); er verfuchte 
es, die vorhandene Amterorganifation zu fchonen (an dem 
Titel „Bilhof” und an der Abjtufung der Amtsträger 
nahm er keinen Anjtoß); troßdem ein Predigtamt als 
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jolhes für die Verdeutlichung und Übermittlung des Evans 
geliums an die einzelnen Chriften nicht „nötig“ fei, hat 
er dennoch ein folhes Amt begehrt. Bei all dem 
waltet nämlich bei ihm teils eine freie Würdigung be= 
itehender Sitten, teils die Erkenntnis des pädagogi 
Ihen Bedürfniffes für die Maffen, fchließlich die Einficht, 
daß gemeinfhaftliche Erbauung „natürlich“ einer Ord- 
nung, und um Ddiefer willen auch fefter Amter, nicht ent- 
behren könne. Es ginge ja ohne Amt, ohne jtatutarifchen 
Gottesdienit, ohne jtetige „regelmäßige Predigt“, ohne 
gemeinfames „öffentliches“ Gebet ufw., ohne fejtbeftimmte 
Orte und Zeiten, wenn alle Chriften „reif“ wären, aber da 
die Chrijten „ihwacd“ find, jeder Chrift letztlich von fich 
bezeugen muß, daß er praktifch von der Belehrung durd) 
andere, zumal durdy Sachleute (Theologen) doch reichen 
Nußen habe, fo hat Luther nicht gezögert, als er und 
feine Anhänger von der römifchen Rirche „exkommuni- 
ziert“ wurden, eine neue, eigene Rultusgemeinde herzu- 
itellen. Aber nun ift das Charakteriftifche, daß für Luther 
die Begriffe Rirche und Rultusgemeinde fi nicht mehr 
einfach decken, wie im orientalijchen oder römifchen Ra- 
tholizismus. Vielmehr bedeutet für ihn der Gedanke 
einer chriftlihen kultifchen Organifation nur eine Seite 
an der Rirche. Ijt begrifflich die Rirche für ihn das Gottes: 
volk in dem oben entwickelten freien, innerlihen Sinne, 
die im „Geijte“, im „Berrn“ fich verbunden wifjende Ge- 
meinde der „Beiligen“ oder der „Gläubigen“, die Gemeinde 
aller derer, die fich im Vertrauen auf Gottes Gnade 
zum Bimmel rechnen, aber freili auch fich fittlich ver- 
pflichtet wijfen und begierig find, Liebe zu betätigen, 
jo jtelit fie fih ihm auf Erden dar in der Vielheit natür- 
lich bedingter „Stände“, die alle von Glaube und Liebe 
innerlich erfüllt fein Rönnen und nur verfchiedene „Berufe 
haben. Der Bausjtand (die Samilie), die Obrigkeit (der 
Staat), was immer in diefer naturhaft von Gott gefchaf: 
fenen, noch nicht „himmlifchen“, in der Sünde vollends 
verderbten Welt eine „Ordnung“ ift, die innerlich reli- 
giös-jittlich gejtaltet, durch Glaube und Liebe der Per: 
jonen, die darin wirken, „erneut“ werden kann, das 
wird ihm zu einer Sorm der „Rirhe”. Vielleicht it es 

Rattenbujc, Die Rirchen und Sekten. es 



am kürzeften klar zu machen, wie er denkt, wenn man 

fagt, Samilie, Staat, Rultusanftalt feien ihm „Provinzen“ 
der Rirche, lauter aufeinander angewiefene, religiös-litt- 

li gleihwertige Organifationen im Leben des „Got- 

tesvolks“ auf Erden. Reine diefer Provinzen hat vor den 

andern ein befonderes chriftlihes Gepräge, fie alle 

find „heilig“, foweit und weil „Beilige“ d. i. „Gläubige” 
jich darin organifiert haben. 
Man muß fi den Proteftantismus, wie er aus der 

Reformation hervorging, vergegenwärtigen als eine all- 

gemeine Gefellfhaftsform, zu der eine bejondere 

evangelifche Rultusgemeinde nur eben mitgehörte. Aber 

freilih, was fi) im Prinzip oder theoretiih ohne Be- 

ichwer von einander unterfcheiden und als gegeneinander 
„felbftändig“ erfaffen ließ, das mußte praktijh doc in 
feften Sormen aufeinander bezogen, mit einander ausge- 
glihen werden. Und in der Rechtsorganijation, in der 
das gefchah und Samilie, Staat, Rultusgemeinde in „ge= 
ordnete“ Beziehung gebradht wurden, hat der Protejtan- 
tismus erjt das charakterijtiihe Wefen empfangen, mit 
welchem er als befondere Ronfefjionskirdhe daiteht. 
Wir kommen dabei auf den Anteil, den Melandhthon 
an der Geftaltung des Proteftantismus hat. 

Zweierlei ijt es, worauf da fpeziell zu achten it. Su 
nädjft hat Melanchthon (nicht ohne Zuftimmung Luthers) 
die Verbindung von Staat und Rirhe in die Wege ge- 
leitet, die das proteftantiihe Staats: und Landes- 
kirchtum begründet hat. Unter Rirche ift dabei nur die 
evangelifche Rultusgemeinde zu verjtehen. Daß an die- 
fer der Name „Rirhe” haften geblieben ijt, Rann ja nicht 
wundernehmen. Aber man müßte, nach dem, was vorhin 
ausgeführt, im Proteftantismus eigentlih ftatt „Rirhe“ 
ihlechtweg immer fagen: „Rirche im engern Sinne“ 
(denn die Rirche trägt hier ihren Mamen, wie die Pro- 
vinz Preußen den ihren neben dem Rönigreih). Die 
irreführende Anwendung des Ausdrucks „organijierte 
Rirche“, an die wir uns gewöhnt haben, wie wenn die 
evangelifche Rultusgemeinde, gleicy der römijchen, die 
ganze Rirche repräfentierte, ijt für den Protejtantismus 
die Quelle vieler Übeljtände. Denn man glaubt nun, 
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der evangelijchen Rultusgemeinde vieles an Aufgaben 
zumuten, umgekehrt vieles zur Lajt legen zu dürfen oder 
zu müjjen, was gar nicht zu ihr gehört. 

In der gejchichtlichen Entwicklung des Protejtantismus 
hat praktijch die „Rirche“ (die Rultusgemeinde) nur eine 
bejcheidene Rolle fpielen können. Sie ift immer ab- 
hängig gewejen vom Staate und in ihrer Recdts- 
‚organijation begrenzt auf ein jeweils größeres oder Rlei- 
neres Land. Der Staat „regierte“ feine Bürger in allen 
Beziehungen, aud foweit fie eine evangelijche Rultge- 
meinde bildeten. Die Obrigkeit, die fi) als einer der 
„Stände der Chrijtenheit“ empfand (und nach Luther em- 
pfinden follte), richtete (natürlich mit vieler Anlehnung an 
alte, gewohnte Sormen) die Rirche „verfafjungsmäßig“ 
ein, errichtete für fie die „Ronfiftorien“, gab ihr Rechte 
in der Öffentlichkeit, forgte zumal auch nach der pekus 
niären Seite für fie. Wo die Obrigkeit (der Sürjt, der 
Magijtrat) fich felbjt für das Evangelium gewinnen lieg, 
betrachtete fie es als ihre „Pflicht“, die Reformation 
3wangsweife durchzuführen. Speziell dies ift noch die 
Sortfegung eines „alten“ Gedankens. Denn als in Rom 
die Raijer chriftlich wurden, chriftianifierten fie auch zwangs= 
weije das Reid. Die römifch bleibenden Obrigkeiten 
der Reformationszeit hielten ja auch ihre Untertanen beim 
Dapite fejt. Die evangelifchen forgten dafür, daß in 
ihren Landeskirchen allfonntäglich „gepredigt“ werde; was 
zu predigen jei, ließen fie fich freilich von den Theolo- 
gen fagen. 

Das führt zu dem Andern hinüber, was Melanchthon 
im bejondern betrieben hat, nämlich die Berausbildung 
einer geregelten Lehre, die Aufrichtung fefter Sormeln. 
Melanchthon deutete die „Rirhe“ als „Glaubensfchule“. 
Die Predigt wurde ihm wefentlih zur Unterwei- 
jung des Volks. Gehört ihm ohne Zweifel audy die 
„Andacht“ zu den Merkmalen eines rechten Gottesdien- 
ites, jo tritt fie doch für die Gemeinde zurück hinter der 
Pflicht, fi in der Rirche das Evangelium, jeweils einen 
Bibelabfchnitt (einen „Text‘) erklären zu laffen, alfo 
„Act zu geben“ auf das „Wort Gottes“. Die Prediger 
werden darüber zu Glaubensjhulmeiftern. Sie ihrer- 
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feits wieder mußten richtig zugerüftet werden Zur „Lehre“. 

50 hat Melanchthon die Organifation der hohen Schulen 

(Pädagogien = Gymnafien und theologijche Sakultäten, 

diefe mit einem philofophiichen Unterbau) betrieben. Er 

fand bereits Univerjitäten vor und braudte fie nur für 

die evangelifchen kirchlihen Zwecke (relativ) umzugeital- 

ten. Datürlih waren es die Staaten, die aud) alles dies 

durchführten und — in der Band behielten. Im Rampie 

der evangelifchen Landesgewalten mit dem römijd) blei- 

benden „Deutihen Reich“ und mit dem Raifer wurden 

öffentlich:rechtlihe Deklarationen und Sixierungen der 

„evangelifhen Lehre“ nötig. Aucdy nad) rein innerkitch- 
lihen Beziehungen, um der Ordnung willen — denn es 

entwickelte fi) ein unheimliher Bader theologijdher 

Darteien — erkannte man die Motwendigkeit, die 

Lehre der „Prediger“ zu regulieren. Aus beiderlei Rüdzficht 
entjtanden die „Bekenntniffe‘, die fog. fymbolifchen Bü- 
her. Diefe aber gaben der evangelifjchen Rircye mit 

der Zeit eine Gebundenpheit der Lehre, der Deu 

tung der Bibel, die nur zu fehr an die römijche Schätzung 

der „Tradition“ erinnert. Das theologijhe Syitem, das 
fih auf der bekenntnismäßig (oder „Iymboliih‘) ge- 
vegelten Auslegung der Bibel entwicelte, wurde die 

„orthodoxe“ evangelijche Lehre. Sie heißt geläufiger- 

weife unter uns die „kirchliche“ Lehre, was jedoch gerade 
im Recdtsfinn nur eine begrenzte Beredtigung hat. 
Demgegenüber bleibt im Prinzip nit nur für die 
Rirche im Vollfinn, fondern auc) im „engern“ Sinne, die 
Bibel oder das Evangelium als die allein wirklid 
maßgebende und fouveräne Injtanz jtehen. 

Die Darftellung, die in diefem Befte gegeben werden 
kann, muß zum Schluffe eilen. Sie darf es auch deshalb, 
weil alles Detail beifeite zu lafjen if. Was aus dem 
Proteftantismus in „kirchlicher Sorm geworden ijt, hat 
in feinen einzelnen Geftaltungen ja zum Teil erhebliche 
Nüancen aufzuweijen, aber doch immer nur Nüancen. 
Von Luther und Melandython unmittelbar beftimmt ift 
das Luthertum. Mittelbar hängt wenigjtens mit Luther 
auh Calvin und die fog. reformierte Rirhe zu- 
jammen. 
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Das Calvinjubiläum im letten Sommer hat uns deut: 
licher als zuvor zum Bewußtfein gebracht, welch ein be- 
deutender Mann der Genfer Reformator war”). Er hat 
aus der Bibel Momente entnommen, von denen man 
wohl jagen muß, daß fie Luther noch entgangen waren, 
freilich auch Momente, die Luther wohl gekannt, aber 
abgelehnt hat. Die Epigonen der Reformationszeit, die 
orthodoxen Theologen lutherifchmelanchthonifcher und 
calvinifcher Obfervanz waren wenig imftande, ihre Meijter 
und was fie im Unterfchiede von einander in der Ge 
ichichte bedeuteten, zu erfaffen und richtig zu würdigen. 
Die Lutheraner nahmen Argernis an der reformierten 
Art, das Abendmahl Pie Gegenwart des Berrn darin) 
begrifflih zu deuten. Das war lettlih etwas fehr Un- 
wejentlihes, denn Calvin betonte, wie Luther und Me- 
lanchthon, den Charakter der Seier als glaubengrün 
dend. Wichtiger waren manche Gegenfäge der Rird): 
lichen Rultifchen Sitte, der Geftaltung des Gottesdienftes. 
Einen wirklid in eine gewifje Tiefe führenden Gegenfak 
ergab Calvins relativ von derjenigen Luthers fi ab» 
hebende Gottesanjhauung. Calvin rückt nämlich 
die „Majejtät“ Gottes in den Vordergrund, Luther feine 
„Liebe“. Nach Calvin hegt Gott Liebe nur gegen Die 
„nach feinem Belieben“ für feine wahre eigentliche Rirche, 
für das rechte, dem PBimmel zugerechnete VolR der Reis 
ligen auserlefenen, „erwählten“ (Menfchen. Aber 
Calvin nimmt auch diejenigen, die Gott nicht erwählt, 
nein die er „verworfen“ hat, die durch Gottes ewigen, 
unbegreiflihen, aber unerjchütterlihen Willen vom Bim- 
mel hoffnungslos ausgefcloffen find, doch für Gott 
in Anfprud. Die Rirche im „engern Sinne“, die irdifche 
Rultgemeinfchaft, die zur Rirche gehört, in der die zur 
Seligkeit Erwählten zu ihrer Reife herangebildet werden, 
kommt aud für diefe Ausgefchloffenen mit in Betracht, 
nämlich als eine Organifation, in der fie mitzuhelfen haben, 
Gott zu verherrlihen. Es ift das religiöfe Stichwort 
Caivins, daß Gott das All, Bimmel und Erde, jämtliche be- 
wußte Rreatur, Engel und Menfchen gefchaffen habe, um 

*) Vgl. A. Baur: Johann Calvin. IV. Reihe der Religions- 
gejcyichtlichen Volksbücher, Beit 9. 1909. 
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von ihnen Ehre, „Verberrlihung“ zu erfahren. Seine 
Macht und feinen unbedingten Berrenwillen follen feine 
Gejchöpfe erkennen, erleben, preifen, gleichgültig wohin 
er die Einzelnen weift, ob er ihnen Sreude und Wonne 
oder Pein und ewiges Leid bereitet. Daß das eine 
Lehre ijt, die uns tief erfchrecken kann, wußte Calvin. 
Aber er fand fie in der Bibel. Alle Töne Luthers 
ihlägt Calvin da an, wo er von den Erwählten, die 
„ohne Verdienft“ in ihrem Glauben gerechtfertigt werden, 
redet. Daß nicht alle Menfchen erwählt find, glaubt er 
einfach hinnehmen zu müffen. Er wagt es nicht, zu zwei- 
feln, daß es fo fei, weil die Bibel zu deutlich rede. Nun 
hat auch Luther die Sprüche in der Bibel, die das an- 
deuten, jehr wohl gekannt. Aber er hat ich anders als 
Calvin damit auseinandergejett (wie, das muß bier auf 
ji beruhen). 

Es lag eine gewaltige jittlihe Rraft darin, wenn Calvin 
alles Sorfhen nach dem „Warum“ der Entjchliegungen 
Gottes ablehnte, alles Sragen fich felbjft und andern 
entjchlojjen verfagte. Aber freilich, es tritt hier auch ein 
Moment von Starrheit, es tritt die Vorftellung von 
rein autoritativen Eröffnungen, von ftatutarifchen 
Geboten Gottes auf, die doch nicht mehr dem Evange- 
lium entjpriht. Und das gibt nun dem Calvinismus fein 
bejonderes Gepräge neben dem Luthertum. An fi ift 
der Gedanke, daß Gott Ehre verlange und „verherrlicht“ 
jein wolle, nicht unevangelijh. Im Gegenteil ift „Ehr- 
furcht vor Gott und der Wille ihm zu dienen, wie er 
nad) feinem Ermeffen Dienft, Gehorfam begehrt, ein 
unveräußerlihes Moment der biblifch-evangelifch verftan- 
denen Sittlihkeit. In der Betonung defjen, daß Gott 
ein „Berrenreht“ an uns habe, ijt Calvins Daritellung 
des Evangeliums fogar eine gute Ergänzung zu der- 
jenigen Luthers, die das Gnaden- und Tro ft element 
des Evangeliums oft zu einfeitig betont. Aber in der 
Näherausführung des Gedankens von der Verherrlichung 
Gottes durch „Gehorfam“, durch ftummen, willigen „Dienft“, 
ift Calvin den Einzelfätzen der Bibel gegenüber von einer 
gewijjen Unfreiheit. Zumal aud) fofern er die „Verwor- 
fenen mit hineinbezieht in die Aufgabe der „Rirche“, 
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durch Sudtübung, Gott zu ehren. Die unmittelbare 
Aufgabe der „Rirche“ ift auch für Calvin der Rultus. Das 
Predigtelement tritt Dabei fo energiih, auch fo lehrhaft 
auf, wie im Luthertum. Immerhin hat das „Seierliche“ 
dabei hohes Gewiht. Aber neben der „Unterweifung“ 
kennt der Calvinismus noch andere Sormen der „Seel- 
forge“. Er ift in hohem Maße organifatorifch gewefen 
zum Zwecke einer Dijziplinierung des Gottesvolks 
und der „Verw orfenen“. Bier ftreift manches an 
unfreie, „unevangelifhe“ Devotionsübung oder äußere 
fittliche Befliffenheit. Aus den Verworfenen, den Ver: 
jtoßenen, ein wirklicy „heiliges Volk“ herzuftellen, ift ja 
hoffnungslos. Aber audh die Erwänlten, die fich als 
folche erkennen, indem fie den heiligen Geijt im Berzen 
jpüren, gelangen nicht zu bewußter Selbftändigkeit. 
Die impofante calviniftijhe Rirchenfitte hatte immer in 
manchen Beziehungen einen erzwungenen Charakter. 

Calvin hat Rirche und Staat einigermaßen anders in 
Verbindung gejeßt, als Luther und Melanchthon. Aber es 
gibt eben doch auch ein calvinifches Staats- und Landes- 
kirchentum. Im Luthertum fuchte die Rirche eigentlich nur 
foweit ihrerfeits auf den Staat Einfluß zu nehmen, als 
fie ihn bei der „reinen Lehre”, oder bei deren Schuße 
innerhalb feiner Grenzen feithielt. Sie verlangte, 
daß der Staat mit der „Orthodoxie” gehe. Im übrigen 
verwies fie ihn auf feinen „Beruf“, den zu bejtimmen 
fie ihm felbjt und dem „hriftlichen Gewijfen“ feiner 
Vertreter (Sürften) überließ. Im Calvinismus wurde der 
Staat alljeitiger, gerade auch in Binficht feiner eigenen 
politifchen Maßnahmen, in Binficht feiner Ordnungen, der 
„bürgerlihen Gefeße”, der jozialen ufw. Veranftaltungen 
an die Bibel und ihre Satungen gewiejen, die aud) 

ihn binde €s find fließende Grenzen, die fich 

zwijchen Calvinismus und Luthertum zeigen. Aber der 

eritere ift ftrenger bedacht, die Chriftenheit allfeitig 

als eine zum PBimmel gehörige, von Gott beherrichte 

Gemeinde dDarzuftellen. Das Luthertum war lei- 

denswilliger, der Calvinismus kampfbereiter in Bezug 

auf die Unzulänglichkeiten der „Welt“. Sofern der 

Calvinismus fjtreng auf Arbeitjfamkeit als eine der 
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Sorderungen Gottes hielt, hat er (übrigens unter der 
Gunjt der Lage der ihm zufallenden Länder) Induitrie 
und RBandel geftärkt. Armen: und Rrankenpflege haben 
beide Ronfeffionen unter die „jeelforgerlichen” Pflichten 
der Rirche als folcher gerechnet. In der Verfafjung kon- 
jtituierte der Calvinismus die Rirche „demokratifcher“ 
als das Luthertum, das in feinen Ronfijtorien ein we- 
jentlih ariftokratifches, patriarhalifches Rirden- 
regiment fich fetzen ließ. Die befondere Sorm der „Dres- 
byterien“ und „Synoden“, die der Calvinismus als 
Organe (relativer) Selbjtregierung der Rirche einrichtete, 
galt als empfohlen dur biblijche Vorbilder, wenn 
niht als befohlen durch biblifhe Satungen. Bier 
hat das £uthertum mit der Zeit vom Calvinismus ge- 
lernt. 

Sum reformierten Typus des Proteftantismus 
kann man in gewiffem Maße alle diejenigen Rirchen- 
bildungen rechnen, die nicht abfichtlih nady Luther fi 
nennen. In diefem Sinne mag man auch die angli- 
kanijche Rirhe dazu zählen. Diefer Name ift eine 
Bezeichnung für die englifche Staatskirche, die 
Reinri VII. begründete, Edward VI. und Elifabeth 
ausbauten. Sie ift in der Verfaffung mit der, mittel- 
alterlihen Geftalt der römifchen Rirche in Überein- 
timmung, hat aber zum Papjfte kein Verhältnis mehr, 
anerkennt vielmehr den „Rönig“ als ihr Baupt im Sinne 
der „Regierung“. Ihr Rultus ift dem römilchen in der 
Sorm fjehr nahe geblieben, Doch fo, daß die Gedan- 
ken über den Rultus, infonderheit die Theorie über 
die Sakramente, evangeliicd) (calvinifch) geworden. 
Eine fpezielle Richtung in ihr, die „hochkirchliche“, 
nähert ich freilich wieder den römifchen Gedanken. Dod 
ijt diefe Rirche relativ überhaupt unintereffiert für theo- 
logijhe Theorien. Sie lebt ihres Rultus und befriedigt 
ji) überwiegend in den lebendigen kraftvollen Stim- 
mungen, die er auslöft. Darin begegnet fie fi) mit ge: 
wiljen Strömungen in der römifchen Rirche, die ihrerjeits 
auch über das „Dogma“ hinausftreben und auf geijtige 
Intuition drängen, wo offiziell Sormeln aufgerichtet find, 
(myftifher Modernismus). Das Bifhoftum, das in alt- 
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gefejtetem Anfehen geblieben, gibt der anglikanifchen 
Rirhe ein eigentümliches Selbitbewußtfein, kraft deffen 
fie mit Vorliebe fih als „katholifch“ hinftellt, nicht im 
Widerjprucd) zu „reformatorifch“ oder „evangelifch“, aber 
doch unter ftarkem Abfjehen auf Wahrung der alten 
„Tradition. Eine evangelifhe Rirche mit Bifchofsver- 
fajjung hat Luther fidy gewünfcht: im lutherifchen Norden 
(Skandinavien, Dänemark, Sinnland) hat fich in der Tat 
diefe Verfafjung faft fo wie in England erhalten. 
Was England betrifft, mit Preußen hiftorifh das 

wichtigfte evangelifche Land, fo hat der Calvinismus dort 
nicht nur die Staatskirdye beeinflußt und in ihr eine 
Reform der „Lehre, ein neues, evangelifhes „Bekennt- 
nis“ zum Siege gebracht, fondern er hat hier noch eine 
felbjtändige Bewegung erzeugt, den DPuritanismus 
oder Presbyterianismus. Der eritere Name 
hat nur eine zeitlang geherriht; er bezeichnete die 
allmählich anjchwellende, fchon unter Rönigin Elifabeth, 
vollends unter den Stuarts mächtig werdende Bewe- 
gung auf völlige „Reinigung“ des Rirchenwefens von 
dem, was man im Rultus und der Verfafjung, dann zu: 
mal auch in der Art der Lebensführung der von der 
Staatskirhe geleiteten Menge als „unbiblifh“ anfah. 
Der Name Presbyterianismus deutet die beftimmt cal- 
vinifhe Ausreifung der Bewegung an. Unter dem 
Drucke der Stuarts wurde fie zur vollen Auflehnung ge 
gen die Rönigsgewalt in der Rirche, bald überhaupt zur 
Revolution. In deren Verlauf wurde fie überholt von 
einer andern Bewegung, derjenigen, die den Indepen- 
dentismus oder Rongregationalismus darftellte. 
Das Eigentümliche der letteren war ein Enthufiasmus, 
der als Ideal eigentlich die Auflöfung deffen anftrebte, 
was wir als „Rirhe im engern Sinne“ innerhalb des 
Protejtantismus bezeichneten (S. 82). Die fog. Schwär: 
merei (auch „Täuferei“ genannt) war neben der eigent- 
lichen „Reformation“ hergegangen und hatte fi als die 
konfequentere Sorm der Erneuerung des Chrijtentums 
betrachtet, jofern fie das Wiederaufleben der perfönlichen 
Infpiration derer, die zu den „Beiligen“ gehörten, be- 
hauptete. Dieje ftarke Bewegung hatte eine bunte Sülle 
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mvftifcher, asketifcher, anardhiftifcher, Rommunijtijcher Mo- 

tive neben denjenigen, die Luther und die Seinen aus 

der Bibel entnahmen, zur Geltung bringen wollen. Sie 

war in der Reformationszeit nicht völlig zu überwinden 

gewefen und fie gewann nun, immerhin gemäßigt durd) 

calvinifche Ideen, in England während der Revolution 

&urh Cromwell) zeitweilig geradezu die Oberhand. 

Sclieglih hat doch in England die Staatskirche die 

alleinige Berrfchaft wieder erlangt. Dies freilidy mit 
der Einfchränkung, daß Presbyterianer und Independen- 
ten, mit allerhand Nebentrieben (jo befonders die Ba p- 
tiften und Quäker) wenigftens „Duldung“ erlangten. 
Sie bilden heute dort, als »Dissenters« im Unterjchiede 
von der Staatskirche, anerkannte „Sreikirhen“ (= vom 
Staate nicht geförderte, nad) keiner Seite privilegierte, 
aber auch nicht beanjtandete Rirchen). 

In den Vereinigten Staaten Nordamerikas, wo 
es nur Sreikirchen gibt, find alle proteftantifchen Rirchen- 
parteien vertreten, gerade die calviniftifch-independentifti- 
ichen Gruppen aber zu bejonderer Blüte gelangt. Wenn 
man diefe letzteren Gruppen „Sekten“ nennt, fo ijt das 
teils eine dogmatifche, teils eine jtaatsrechtliche Beur- 
teilung. Verglihen mit der vom Staat privilegierten, 
urjprünglih, d. h. bis zum Siege moderner Toleranz- 
prinzipien, allein geduldeten „Rirhe“ war jede andere 
Gruppe von Chrijten, die fi zu geftalten verjuchte, eine 
Sekte (= eine „Gefolgjchaft“ jemandes, der ohne „Recht“ 
auf „Autorität“ unter Chriften ift). Dogmatifch war alles 
eine Sekte, was den „Ranon“ der „katholifchen Rirche“ 
verließ; (über den Inhalt der vom Ranon, der Bibel, 
dem hiftorifchen Evangelium dargebotenen Lehre 
ftritten ja die Rirchen untereinander, aber die „Sekten“ 
rekurrierten auf „eigene“ Infpiration oder „neue Offen- 
barung“). Die Zahl der landläufigerweife immer noch 
Sekten genannten proteftantijchen Gruppen ijt recht groß; 
ihre Prinzipien find fehr verfchieden, oft freilich nur durch 
irgend eine Spezialität von einer der „Rirchen“ unter- 
fchieden. Da die meijten jehr propagandiltiich find, trifft 
man fie heutiges Tages mehr oder weniger überall. Aus 
der Reformationszeit felbjt ftammen die jog. Menno- 

90 



niten, die (wie die Baptiften) die Rindertaufe ver- 
werfen, da die Taufe „Glauben“ vorausjete, den Rinder 
nicht haben könnten; ferner die neuerdings Unitarier 
genannte Gruppe, die die Trinitätslehre der „Rirchen“ 
verwerfen. Eine überaus jtarke Gemeinfhaft (in fich 
jelbjt vielgejpalten) jtellen die Methodijten dar, eine 
von der anglikanijchen Rirche im 18. Jahrhundert aus= 
gegangene Gruppe, die eine fpezielle „Methode“ der 
Bekehrung lehrt, Gu ihnen gehört die Beilsarmee). 
Mehr als eine Gruppe evangelifcher Chriften grübelt 
befonders über das kommende Weltende und fucht fich 
im befondern vorzubereiten auf das „Gericht“ und das 
dann zunädjit anbrechende „taufendjährige Reich Chrifti.. 
So die fog. „apoftolifche Gemeinde“ (Irvingianer), die 
in einer fpezififchen Verfafjung der Rirche die rechte Ge- 
meinde darzuftellen meint; die „Plymouthbrüder“ (Dar- 
bviten), die umgekehrt in befonders hohem Maße gegen 
alle Art von „Organifation“ der „Rinder Gottes“ einge- 
nommen find; die Adventijten, Swedenborgianer u.a. 

Die eigentlihhen evangelifchen Rirchen (nennen wir fie 
„die evangelifhen Groß kirchen“) find alle in mandherlei 
Rrifen geführt, feit die jog. Aufklärung, die moderne 
Entwicklung der Wifjenfchaft eingefetzt hat. Der Prote- 
jtantismus hat feither die Gefahr, entweder fich zu einer 
bloßen „Weltanfchauung“ zu geftalten (wobei er zu einer 
Art von Philofophie würde), oder fich ganz in eine Sorm 
der „Andacht“ einzufpinnen (womit er eine bloße Seier- 
tagsreligion würde). Unfere Großkirchen verjuchen es, 
dem beiderfeitigen Intereffe als einem mit dem hijto- 
riichen Chriftentum gleidy jehr verbundenen gerecht zu 
werden. Sie ftehen und fallen mit dem Chrijtus der 
Bibel, dem Evangelium. Ihr Leben hängt daran, daß 

fie durch das Evangelium, durch die Gedanken, die es 

auslöft, durch die Gemüts- und Willenskräfte, die es 

wekt, Ropf und Berz aud in den komplizierten 

Verhältniffen der Neuzeit überzeugend befriedigen 

können. Und fie glauben, daß fie das vermögen. Aber 

fie haben frühzeitig das Bewußtjein davon verloren, 

dak die Idee der Rirche felbjt in der Reformation zwar 

nicht zwiefpältig, aber doppeljchichtig geworden ijt und 
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den evangelifchen Gläubigen zumutet, das Chriftentum 
als Rirche teils mit größeren, teils mit bejcheideneren 
Anfprüchen zu vertreten, als die anderen Ronfejjionen 
ihre Art von Chrijtentum vertreten. (Mit größeren: denn 
für das evangelifhe Chrijtentum gilt nichts in der Welt 
als gleichgültig; alles nimmt es fittlich in Anfprud, alles 
meint es von feinem Gottesgedanken aus beleuchten zu 
können. Das evangelifche Chriftentum zeigt der Menfch- 
heit ein einheitliches, jo innerweltlihes wie überwelt- 
liches 3iel, das von Gott der Gefchichte gefett fei. Und 
als „Chriftenheit“ muß in feinem Sinn die Rirche in 
jedem ihrer Stände fidy gleicherweife, in wedhjel- 
jeitiger freier Unterftüßung, als das Volk Gottes . 
bewähren. Gerade diefer letztere Gedanke führt zu der 
Erkenntnis, daß es auch) eine befcheidenere Aufgabe 
für die Rirche nach evangelifchem Verftändnis gibt. Die 
Rirhe im „engeren“ Sinn, die Rultusgemeinde, kann 
nicht alles leiten, gar beherrfchen wollen. Sie foll es 
nicht im „geiftlichen“ Sinne und fie Rann es nicht im 
„geiftigen‘. In jenem Sinne mangelt es ihr an Organen, 
wie die römifche (und orientalifche) Rirche fie an ihren 
„Prieftern“ bejitst (oder zu befiten vermeint). In dem 
zweiten, dem geiftigen Sinne, könnte fie nur Berricherin 
unter den Menichen fein, wenn die Theologie der In- 
begriff aller Erkenntnis heißen dürfte, und wenn ihre 
Amter Pas Pfarramt, die Ronfiftorien, die Synoden) 
die Sähigkeit hätten, praktijch überall das Notwendige 
zu beforgen. 

Nirgends in der Gefchichte kann eine Gruppe von 
Menjchen einfach neubauen. Überall gibt es ein Erbe 
aus der Vergangenheit, ein Erbe das fördert, und eines 
das verwirrt. Der Proteftantismus hat die Aufgabe, im 
Unterfchiede von der hierarchifchen, fei es jakramentalen, 
jei es politijchen Art, Gottes „Berrfchaft“ (Gottes „Reich“) 
vorzuarbeiten, die iDeelle Art, wie das gejchehen kann, 
praktijch zu machen. Das will heißen: er hat die 
Welt nicht zu „Rlerikalifieren“ und fie doc) für die Rircye 
zu gewinnen, für die Rirhe in beiderlei Sinn. 
Denn es jteht doch fo, daß auch die Rirche als Rultus- 
gemeinde, als die Gemeinde, die fih um die Verkün- 
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dDigung des Evangeliums fammelt und fih zur An- 
dacht Gum Gebet, zur Seier) verbindet, teils unmittel- 
bar einem Lebensbedürfnis der Chrijten entjpricht, teils 
allen anderen chrütlihen Ständen einen unentbehr- 
lichen Dienjt dafür leijtet, daß jie ihren Gottesberuf auf 
Erden verftehen. Bier das Rechte mit den geiftigen 
Mitteln der Gegenwart deutlicher zu erfaffen und ernit- 
liher durchzuführen, als ihm bisher befchieden war, ift 
die programmatijche Aufgabe des Protejtantismus. Und 
fie geht alle feine Glieder an. 

Nachtrag zu Seite 47: 

Man lieft foeben (November 1909), daß in Rußland das 
Toleranzgefez von der Regierung zurückgezogen fei! Der hl. 
Synod habe das beim Zaren durchgejeßt. 

> EEE AI, 

Literatur. 
Sie ift unüberfehbar groß, für den Nichttheologen oft kaum 

zu würdigen. In dem „Lehrbuch der vergleichenden Ronfej- 

fionskunde“, das ich felbjt zu veröffentliden begonnen habe, 
ift im erften (und bisher einzig erjchienenen) Bande die orien- 
talifche Rirche behandelt, 1892. Loofs hat von einer „Sym:- 
bolik oder chrijtlichen Ronfeffionskunde“ bisher ebenfalls nur 

den erjten Band erjcheinen lafjen, 1902, der die orientalijche und 

römifche Rirche daritellt. In der „Realenzyklopädie für prote> 
stantifche Theologie und Rirche“, 3. Auflage, herausgegeben von 

Bauck, habe ih außer dem Artikel „orientalijche Rirche“ an 

größeren Artikeln zur Ronfefjionskunde veröffentlicht: „Angli- 

kanifche Rirche“, „Drotejtantismus“ „Duritaner, Presbyterianer“, 
„Römifche Rirche“. Loois hat hier Die meiften evangelijchen 

„Sekten“ behandelt. Sür die orientalijchen Nebenkirchen haben 

großenteils Orientaliften von Sach die Artikel geliefert. Die Real- 

enzyklopädie ift alphabetifch geordnet, jodaß jeder leicht den ihn 

ipeziell etwa interefjierenden Artikel finden Rann. A. Barnack, 

Das Wefen des Chriftentums (zuerjt 1900), bietet im zweiten 

Teile: „Das Evangelium in der Gefchichte", in derjelben Art 

bijtorifceher Abfolge, wie ich oben, eine Charakterijtik der Rirche 

und der Rirchen; ich differiere mit ihm (in bejtimmtem Maße) 

hinfichtlich der „Idee* der Rirche, was dann natürlich) Ronfe= 

quenzen in der Auffafjung der Rirchen hat. 
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Sür die einzelnen Rirchengebiete find etwa folgende Mono- 
grapbhien zu nennen. Eine ausgezeichnete Schilderung der 
Rirche in Rußland enthält der 3. Band (1890) des Werks von 
Leroy-Beaulieu, Das Reich der Zaren und die Rufjen; es 
ift ja in Einzelheiten nicht mehr ganz zutreffend, aber als Lek- 
türe zu empfehlen. Sür Rußland kommt ferner ein weitange- 
legtes Werk in Betradyt: Graß, Die ruffifchen Sekten, 1. Band, 
Gefchichte und Lehre der Gottesleute oder Chlüften, 1906, 2. Band, 
Die weißen Tauben oder Skopzen, 1909 (noch nicht abgefchloj- 
fen). Die Rirchen im türkifchen Reich (einfchließlich Aegyptens), 
dazu die kleineren autokephalen orthodoxen Rirhen 
behandelt im Anjchlug an eigene Beobachtungen Beth, Die 
orientalifche Chriftenheit der Mittelmeerländer, 1902. Böchjt an- 
ziehend find die Reifewerke von Gelzer, befonders: Geiftliches 
und Weltliches aus dem türkifch-griechifchen Orient, 1900, und 
Vom heiligen Berge (Athos) und aus Makedonien, 1904. Was 
die römische Rirche betrifft, jo ift noch immer als ein standard 
work zu bezeichnen: Baje, Bandbuch der proteftantifchen Po- 
lemik gegen die römifche Rirche. Sreimütig im Urteil und recht 
lesbar ijt Sell, Ratholizismus und Proteitantismus, 1908; es 
fieht den Ratholizismus nur zu fehr. mit den Augen der „Mo- 
derniften“ an. Sür den Proteftantismus wäre für Nichttheologen 
bejonders zu nennen: Troeltfch, Protejtantifches Chriftentum 
und Rirche in der Neuzeit (in „Rultur der Gegenwart“, heraus 
gegeben von Binneberg, 1. Band, „Gejchichte der chrijtlichen 
Religion“, 2. Auflage, 1909). Ich kann perjönlich Troeltjchs Be- 
tradhtung nur zum Teil zuftimmen, in der Grundauffafjung jeden- 
falls nicht. In dem genannten Sammelwerk findet man des 
weiteren gelehrte und doch auch dem Nichttheologen dienende 
Abhandlungen über die orientaliihe Rirhe von Bonwetjch, 
über den mittelalterlichen römifchen Ratholizismus von Rarl 
Müller und über denjelben Ratholizismus feit der Reforma- 
tion von Ehrhard (katholifch). Populär und im einzelnen 
ungleichmäßig gearbeitet, dennoch von Wert (befonders für die 
in Deutfchland vertretenen Sekten) ijt Ralb, Rirchen und 
Sekten der Gegenwart, 2. Auflage, 1907. Sür jede der Rirchen 
und Sekten findet man Rürzere fachkundige Artikel in dem 
zur 3eit im Erjcheinen begriffenen, lexikonartigen Werke: „Die 
Religion in Gejchichte und Gegenwart“, herausgegeben mit 
Gunkel und Scheel von Sr. M. Schiele (Verlag von 7. C. 
B. Mohr, Tübingen, 1. Band, 1909). 
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